
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 



 



 



 
 



 
 
 



 
 



 



 



 



 



Der Augsburger Religionsfrieden 1555 
(Horst Rabe, Deutsche Geschichte, Band 4: Reich und Glaubensspaltung, S. 299-301) 
Der Augsburger Religionsfriede bedeutete nun allerdings bloß einen ersten, der Not 
gehorchenden Schritt in diese Richtung. Zunächst einmal stellte der Religionsfriede 
neben der katholischen Kirche ja nur die Kirchen der Augsburger Konfession unter seinen 
Schutz; alle anderen kirchlichen Gemeinschaften - nicht nur die Täufer, sondern selbst 
die Reformierten - blieben ausgeschlossen. Vor allem aber blieb das wirklich freie und 
unbelastete Recht der Bekenntniswahl, abgesehen einmal von den Bürgern der gemischt-
konfessionellen Reichsstädte, auf die weltlichen Reichsstände sowie die Reichsritter be-
schränkt. Schon die geistlichen Reichsstände konnten gemäß dem Geistlichen Vorbehalt ja 
nur unter Preisgabe ihrer sämtlichen geistlichen und weltlichen Würden und Herrschaften 
zum Protestantismus übergehen; vollends die Untertanen der Reichsstände - gleich wel-
cher Konfession - mussten damit rechnen, dass sie im Falle des religiöser. Dissenses mit 
ihrem Landesherrn das Land verlassen mussten. Einen unmittelbaren, ausweglosen Glau-
benszwang gegenüber den Untertanen freilich schloss der Religionsfriede durch die Garan-
tie des Rechts zur Auswanderung unter regulärem Verkauf von Hab und Gut ausdrücklieh 
aus. Dieses beneficium emigrandi war nicht nur „das erste allgemeine Grundrecht. das 
das Reich durch das geschriebene Verfassungsrecht jedem Deutschen garantierte" (Martin 
Heckel)), sondern auch eine in der Sache sehr bedeutsame Milderung der Zwänge des 
Staatskirchentums, durch die das Reich der großen Mehrheit der europäischen Staaten um 
Jahrhunderte vorauseilte. 
 
Die politisch bedeutsamste Regelung des Religionsfriedens war freilich. dass er das Recht 
der weltlichen Reichsstände zur freien Konfessionswahl mit dem Recht zur Bestimmung der 
Konfession ihres ganzen Landes - dem jus reformandi - verband; man hat diesen Grund-
satz später au f  die einprägsame Formel „cuius regio eius religio" gebracht. Wenn also der 
Religionsfriede auf der politischen Ebene des Reichs ein staatskirchenrechtliches System 
weitgehender konfessioneller Offenheit und Parität begründete, so erhielt und festigte er 
auf der Ebene der einzelnen Reichsstände. insbesondere der Territorien, ein gerade 
entgegengesetztes System konfessioneller Geschlossenheit und Imparität. Diese Doppel-
schichtigkeit der staatskirchenrechtlichen Ordnung von 1 55 5  hatte sich bereits im Reichs-
tagsabschied von 1526 angekündigt und seitdem immer deutlicher als einzig tragfähiger 
Rahmen eines politischen Friedens zwischen den Kon-fessionen im Reich heraus-
kristallisiert; die ständische Grundstruktur des Reichs ließ keinen anderen Weg. Die po-
litischen Folgen dieser Doppelschichtigkeit mit ihrer Aufsplitterung der Religionshoheit auf die 
einzelnen Reichsstände aber wa-
ren enorm. Zum einen besiegelte 
der Augsburger Religionsfriede 
damit den konfessionellen Fö-
deralismus des Reichs, was 
zugleich eine langfristig wirksame 
Stärkung der föderalistischen, wo 
nicht gar  partikularistischen Struk-
turen der politischen Ordnung 
Deutschlands bedeutete; zum 
andern führte die im Religionsfrie-
den anerkannte Religionshoheit der 
Reichsstände zu einem nachhaltigen 
und problematischen Macht- und 
Autoritätsgewinn insbesondere der 
großen Territorialfürsten. Bei alle-
dem hielt der Augsburger Religions-
frieden doch an einer grundlegend 
christlichen Wesensbestimmung von 
Reich und Reichsrecht fest.  
 



Ferdinand I. und Maximilian II. 
(Bruno Gebhardt, Handbuch der dt. Geschichte, 8. Auflage 1955, Band II, S. 115/6) 
Seit dem Religionsfrieden ließ sich kein Reichsoberhaupt mehr vom Papst krönen. Zwar 
blieb noch manches Dekor mit Amt und Würde des Kaisers verbunden; auch leisteten die 
Habsburger trotz protestantischen Einspruchs weiterhin das im Zeremoniell der Königs-
krönung vorgesehene Versprechen, Papst und Kirche zu schützen,- dennoch war das 
Kaisertum, trotz seines römischen Namens, zu. einer rein deutschen Institution geworden. 
F e r d i n a n d  I. (1556 - 1564), Karls V. Nachfolger, war persönlich nicht weniger bewusst 
katholisch als sein Bruder, scheute sich aber nicht so unbedingt vor Konzessionen in der 
Religionsfrage, wenn er sie politisch für notwendig hielt. Hierin war er sich mit den 
bedeutenderen Reichsfürsten einig. Gern hätte er es gesehen, wenn es zu einem 
r e l i g i ö s e n  V e r g l e i c h  zwischen den Konfessionen gekommen wäre; deshalb setzte 
er sich beim Reichstag von Regensburg 1556/57 für das Zustandekommen eines 
Religionsgesprächs nochmals ein (Worms 1557, ergebnislos verlaufen). Durch sein 
Eintreten für Laienkelch und Priesterehe beim Papst suchte er dem Protestantismus 
entgegenzukommen und ihn zugleich aufzufangen, erzielte damit aber nicht das ge-
wünschte Resultat. Parallel dazu liefen seine Bemühungen um Wiederherstellung des 
Katholizismus im Reich und in den Erblanden, in die er die Jesuiten berief; Petrus 
Canisius fand dort ein besonders weites Arbeitsfeld. Für die Geschichte Österreichs wurde 
er dadurch bedeutsam, dass er, durch Fortentwicklung der administrativen Ansätze 
Maximilians I., zum inneren Organisator der Erblande wurde, durch Erwerbung der 
böhmischen und ungarischen Krone (1526) den Grundstock für die spätere Großmacht 
legte und durch Erbverfügung drei Linien seines Hauses stiftete. Er teilte sein Herrschafts-
gebiet unter seine drei Söhne: Ferdinand erhielt Tirol mit Vorderösterreich (Sund- und 
Breisgau), Karl Innerösterreich (Kärnten, Steiermark, Krain, Görz), alles übrige der älteste, 
Maximilian, der 1562 römischer König wurde.  
 
M a x i m i l i a n  II. (1564—1576) ähnelte seinem Vater darin, dass er friedliebend, aus-
gleichsbereit und mit einigen größeren katholischen und protestantischen Reichsfürsten 
persönlich befreundet war. Christoph von Württemberg, Albrecht von Bayern und August 
von Sachsen, diese beiden gleichen Alters wie er, standen ihm persönlich nahe. Aber 
während an Ferdinands katholischem Bekenntnis — trotz heftiger Spannungen mit dem 
Papst in der letzten Konzilsperiode — niemals zu zweifeln war, lag über Maximilians 
religiöser Gesinnung ein Schleier, den bis heute niemand ganz zu heben vermochte. Noch 
am ehesten befriedigt eine neuere Deutung, die in ihm den Repräsentanten eines 
dogmatisch uninteressierten, humanistisch-erasmischen Christentums sieht. Amt und 
Stellung verlangten von ihm eine offiziell katholische Einstellung. Zwei von seinen Söhnen, 
darunter den Thronfolger, ließ er am Hofe Philipps II. erziehen. Später verheiratete er seine 
Tochter Anna an den spanischen König (1569). Nicht weniger schwierig als im Reich 
waren die Probleme, vor die er sich in Österreich gestellt sah. Zur Türkenabwehr brauchte 
er die Hilfe der Landstände; diese stellten Gegenforderungen — an erster Stelle Freiheit für 
das evangelische Bekenntnis. Um es mit den Ständen nicht zu verderben, machte er 
konfessionelle Zugeständnisse. Dazu sah sich auch sein Bruder Karl von Steiermark 
gezwungen. Die „Religionskonzession" (1568), die „Assekurationsakte'' für Donau-
österreich (1571) und das „Brucker Libell“ (1578) für Steiermark stellten einen Höhepunkt 
des Entgegenkommens der Habsburger gegen den Protestantismus dar. Gleichzeitig nahm 
der Kaiser einen Anlauf, auf  staatskirchlichem Wege den Katholizismus in Österreich zu re-
formieren (Visitation 1566, Generalordnung f ü r  Stifte und Klöster 1567, Klosterrat 1568). 
Ihn leitete die Absicht, durch parallele Organisation von Katholizismus und Protestan-
tismus „die allgemeine christliche Reformation und gottselige Vergleichung der Religion in 
deutscher Nat ion'  herbeizuführen“ . Dass dies Beginnen aussichtslos war, lehrte die 
nächste Zukunft. Die weitere Ausbreitung des Protestantismus und die allmählich immer 
straffere Reorganisation des Katholizismus führten zu einer Zerreissprobe des habsbur-
gischen Landesfürstentums. Das zu erleben blieb allerdings seinen Söhnen vorbehalten. 
Als Maximilian I I .  1576 starb, waren die Zustände in Österreich wie im Reich noch 
einigermaßen friedlich. 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
          Maximilian II. mit seiner Familie, ca. 1555, Giuseppe Arcimboldo zugeschrieben 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1. Semester 2007                              Kurs 21-144                                    Hansjörg Frommer 

 
Die Kaiser Rudolf und Matthias ((1576 – 1619): 

Ein Bruderzwist im Hause Habsburg) 
 
Themen: 
. 
Geburt Rudolfs, Familie, Kindheit 
Rudolfs Aufenthalt in Spanien. Rückkehr.  
 
Tod Maximilians II. und Wahl Rudolfs zum König und Kaiser 
Die europäische Lage und das Bündnis mit Spanien 
Die konfessionelle Lage in Deutschland und das Vordringen des Kalvinismus 
 
Rudolfs Regieren in seinen Kronländern 
Kompromisskatholizismus und Gegenreformation 
Adel, Stände und Fürstenrecht 
 
Die Konfessionskämpfe in Deutschland. Geistlicher Vorbehalt: Streit um Köln 1582 
Jülich-Kleve, Johann Wilhelm und Jakobe von Baden 
 
Der Große Türkenkrieg von 1593 - 1606 
Bedrohung Ungarns durch Gegenreformation und Türkengefahr 
Stephan Bocskay von Siebenbürgen, der Protestantismus und die Türken 
Verschwörung der Familie gegen Rudolf II. Sein Bruder Matthias Chef des Hauses. 
Wiener Frieden mit Stephan Bocskay sichert die Rechte des Adels und der Protestanten. 
Frieden von Zsitva-Torok mit den Türken (für 75 Jahre) 
 
Rudolf verliert seine Kronländer der Reihe nach an seinen Bruder. 
Er sichert sich durch den Majestätsbrief von 1609 die Herrschaft in Böhmen 
Der jülich-klevische Erbfolgestreit, protestantische Union und katholische Liga 
Die Ermordung des französischen Königs Heinrich IV. als Rettung für Habsburg 
 
Tod Rudolfs II. vor seiner Absetzung im Reich. Nachfolger Matthias. 
Die konfessionelle Politik des Wiener Bischofs Klesl. 
Die Klärung der Nachfolge bei den Habsburgern und der Oñate-Vertrag 
 
Er ist nicht besessen, wie einige glauben, sondern leidet an einer Schwermut, die mit der 
Zeit nur allzu tiefe Wurzeln geschlagen hat. Freilich leugne ich nicht, dass böse Geister sich 
sein Leiden freudig zu Nutze machen, um den Kaiser bisweilen durch allerhand 
Vorstellungen zu täuschen. (Rudolfs Leibarzt Johannes Pistorius) 
 
Literatur: 
Internet: www.bgzehnwn.ac.at/rudolf/ 
Jaroslava Hausenblasová : Der Hof Kaiser Rudolfs II.  

eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576 – 1612. Prag 2002  
Bernd Rill: Kaiser Matthias. Bruderzwist und Glaubenskampf. Styria Graz 1999 
Eliska Fuciková u.a. (Hrsg.): Rudolf II. und Prag. Kaiserlicher Hof und Residenzstadt als  

kulturelles und geistiges Zentrum Mitteleuropas. Ausstellungskatalog Prag 1997  
Erich Trunz: Wissenschaft und Kunst im Kreise Kaiser Rudolfs II. Neumünster 1992 
Karl Vocelka: Rudolf II. und seine Zeit. Wien : Böhlau, 1985 
Karl Vocelka: Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. Wien 1981 
R.J.W. Evans: Rudolf II. Ohnmacht und Einsamkeit. Styria Graz 1980 
Gertrude von Schwarzenfeld: Rudolf II. : der saturnische Kaiser. München Callwey, 1961 
Anton Gindely: Rudolf II. und seine Zeit. 1600-1612. 2 Bde. Prag 1863-1865 



Politik und Familienbeziehung im Hause Habsburg 
 
Maximilian      oo    Maria von Burgund (Valois) 
1459-1519    1477   1457-1482  
 
 
Philipp der Schöne    Margarete 1480-1530 
1478-1506     Statthalterin der Niederlande 
oo 1496 
Johanna die Wahnsinnige 
Erbin von Spanien seit 1497 
 
 
Karl (1500-1558)    Ferdinand (1503-1564)  
Erzherzog von Österreich,     Erzherzog von Österreich 
König Karl I. von Spanien 1516    König von Ungarn und Böhmen 1526 
Kaiser Karl V. 1519     Deutscher König 1531, Kaiser 1555 
oo 1526 Prinzessin Isabella von Portugal  oo1521  

Prinzessin Anna von Böhmen und Ungarn  
       (Jagiellonin) 
Maria v. Spanien 1528-1603 
          
Philipp II. 1527-1598    Maximilian II. 1527-1576        Karl 1540-1590 
König von Spanien    König von Böhmen und Ungarn    Innerösterreich 
oo 1543 Maria v. Portugal (gest. 1545) Deutscher König, 1564 Kaiser 
  Don Carlos 1545-1568 oo 1548 Maria v.Spanien 1528-1603 
oo 1554 Maria Tudor (gest. 1558)   Anna 1548-1580 
   Königin von England   oo 1570 Philipp II. 
oo 1560 Elisabeth von Valois (gest. 1568)  Rudolf II. 1552-1612 
 Isabella 1566-1633    König und Kaiser 1576 
 Langjährige Verlobte Rudolfs II.  Ernst 1553-1594 
 Katharina Michaela 1567-1597  Matthias 1557-1619 
 oo Karl Emmanuel v. Savoyen  König und Kaiser 1612 
oo 1570 Anna von Österreich (gest. 1580)  Maximilian 1558-1618 
 nach 4 gestorbenen Söhnen   Hochmeister Deutscher Orden 
       Albrecht 1559-1621 
       Zuerst geistlich und Kardinal 

    oo 1599 Isabella v. Spanien 
 
Philipp III. 1578 – 1621 
oo 1599 Margarete v. Österreich 1584-1611 
 Anna v. Österreich oo Ludwig XIII. 
 Philipp IV. 1605-1665 
 Maria Anna oo Ferdinand III. 
        oo 1571 Maria Anna v. Bayern 
       Ferdinand II. 1578-1637 
       König, Kaiser 1619 
       oo Maria Anna v. Bayern 1574-1616 
 
       Margarete oo Philipp III. v. Spanien 
       Karl 1590-1624 
       Hochmeister Deutscher Orden 
 
     Ferdinand III. 1608-1657 oo Maria Anna v. Spanien 
     König und Kaiser 1637 
     Maria Anna 1610-1665 oo Kurfürst v. Bayern 



Das Leben Rudolfs II. 
 

1552 – 1563 am väterlichen Hof 
Erzherzog Rudolf wurde am 18. Juli 1552 als Sohn Kaiser Maximilians II. und Marias von 
Spanien (Tochter Karls V.) geboren. Rudolf hatte insgesamt sieben Geschwister, darunter 
vier Brüder. Sein Bruder Ernst war Statthalter in Niederösterreich und den Niederlanden, 
Matthias folgte Rudolf als römisch-deutscher Kaiser nach, Maximilian III. war Landesfürst 
von Tirol. Die beiden Schwestern Rudolfs, Elisabeth und Anna heirateten den französischen 
(Karl IX.) bzw. den spanischen König (Philipp II.) 
Das Interesse Maximilians II. an Kunst und Naturwissenschaft sollte seinen Sohn nachhaltig 
prägen. Als besonders reizvoll empfand der Kaiser die Gartenlehre und ließ die berühmtes-
ten Botaniker seiner Zeit an den Hof rufen. Maximilian II. hatte wenig für religiöse Ideologien 
übrig, er vertrat nicht den gegenreformatorischen Katholizismus und stand den Anhängern 
des Protestantismus offen gegenüber, er ermöglichte ihnen die freie Religionsausübung. 
Seine offene Haltung in religiösen Fragen ist auch als "Kompromißkatholizismus" bekannt. 
 

1563 – 1571 Erziehung in Spanien 
Als ältester Sohn war Rudolf zum Thronfolger seines Vaters bestimmt. Nachdem Rudolf 
zwölf Jahre seines Lebens an den Höfen seines Vaters in Wien und Prag gelebt hatte, muss-
ten er und sein Bruder Ernst ihre weitere Jugendzeit am Hof ihres Onkels, Philipp II. von 
Spanien, verbringen. Diese Maßnahme wurde von der Verwandtschaft beschlossen, um 
Rudolf vom religiösen Freigeist seines Vaters fernzuhalten. Offiziell hieß es, die beiden 
Söhne Maximilians II. sollten für ihre zukünftigen Aufgaben als Staatsmänner vorbereitet 
werden. Die Erziehung der beiden Erzherzöge folgte, dem Wunsche der Mutter entspre-
chend, gänzlich nach katholischen Prinzipien. Besonderes Augenmerk legte Philipp II. auf 
die korrekte Einhaltung des Hofzeremoniells, das Rudolf später übernahm. 
Die jungen Männer erhielten Unterricht in Latein, Spanisch und Deutsch. Geschichte zählte 
ebenfalls zur Ausbildung (mit besonderer Betonung von Humanismus und Renaissance), wie 
die septem artes liberales. Die beiden Brüder übten sich auch im Reiten, Schwimmen und 
Fechten. 
In die Zeit am spanischen Hof fällt auch das Ende von Don Carlos 1568, des 1545 gebore-
nen Sohnes von Philipp II. und die Verlobung Rudolfs mit dessen Halbschwester Isabella, 
die später seinen Bruder Albrecht heiratet. 
 

1571 – 1576 am Hof Kaiser Maximilians II. 
Maximilian II. beschloss anläßlich der Hochzeit seines Bruders Erzherzog Karl II. von Inner-
österreich mit Maria von Bayern, seine beiden Söhne Ernst und Rudolf aus Spanien nach 
Wien zurückzuholen. Diese Hochzeit war eines der großen Renaissancefeste in Deutsch-
land mit Turnieren, Festessen, Jagden und Theater (Hofkünstler Giuseppe Arcimboldo).  
In den folgenden Jahren begleitete Rudolf seinen Vater und übernahm 1572 das Königreich 
Ungarn. Rudolf mußte sich wie vorher sein Vater der Wahl durch die ungarischen Stände 
stellen. Die Krönungszeremonie fand in Stuhlweißenburg statt. Anders als bei der Wahl 
Rudolfs zum ungarischen König einigten sich die Stände in Böhmen und das Haus Habsburg 
auf einen Kompromiss. Die Habsburger "verzichteten" offiziell auf ihr Erbrecht, Adel und 
Klerus wurden um ihre Zustimmung gebeten. Die Krönung zum böhmischen König, die 1575 
im Prager Veitsdom gefeiert wurde, war für Rudolf ein Meilenstein in seinem Werdegang, 
denn nur unter diesen Voraussetzungen war es ihm möglich, Anspruch auf die Herrschaft im 
Heiligen Römischen Reich zu erheben. Die Kurfürsten wählten ihn zum Römischen König 
und auf dem Reichstag von Regensburg 1576 wurde er gekrönt. Nach dem Abschluss des 
Reichstags starb Kaiser Maximilian. 
 

Rudolf und die Religion 
Rudolfs Einstellung gegenüber der Kirche ist nicht eindeutig. Persönlich ist er „vorurteilsfrei“ 
und hat an seinem Hof viel Umgang mit Protestanten. In der Reichspolitik hält er am Reli-
gionsfrieden von 1555 fest, schlägt sich aber bei den fünf von ihm einberufenen Reichstage 
(Augsburg 1582, Regensburg 1594, 1597, 1603 und 1608) meistens auf die katholische 
Seite, ebenso bei Streitigkeiten. Und in seinen Stammlanden betreibt er eine Rekatholisie-
rungspolitik im Sinne der Gegenreformation und löst deshalb in Ungarn einen Aufstand aus, 



der mit einer Stärkung der Protestanten durch den Wiener Vertrag von 1606 mit seinem 
Bruder Matthias endet. Rudolf selber verspricht den böhmischen Protestanten in seinem 
Majestätsbrief von 1609 Duldung und Schutz.  
 

Der Hof Rudolfs II. in Prag 
Der Hof in der Prager Burg war das politische, gesellschaftliche und kulturelle Zentrum 
Rudolfs. Geschäfte aller Art wurden hier abgewickelt, Kultur wurde gepflegt und geschaffen, 
politische Entscheidungen gefällt. Die zahlreich erhaltenen Hofstaatsverzeichnisse Rudolfs 
geben einen Eindruck von der Anzahl, Art und Aufgabe der Menschen, die an Rudolfs Hof 
tätig waren: 
Der kaiserliche Hof reichte als Ort für politische Entscheidungen nicht aus. Dem Kaiser 
unterstand eine Vielzahl von Verwaltungsbehörden des Heiligen Römischen Reiches, 
Österreichs, Böhmens und Ungarns. Der Rat des Kaisers setzte sich aus (vorwiegend 
böhmischem) hohen Adel zusammen. Ihm gehörten beispielsweise Georg Popel von 
Lobkowitz oder Karl von Liechtenstein an. Siegmund Vieheuser bekleidete das Amt des 
Vizekanzlers, Jakob Kurz von Senftenau war Reichsvizekanzler. Geheimsekretäre des 
Kaisers waren Johann Barvitius sowie Andreas Hanewald, der das Amt des Reichshof-
sekretärs einnahm und dem Kaiser auch in den schwierigen Zeiten des Bruderzwistes zur 
Seite stand. Das führte dazu, daß er ebenso wie Rudolf eingekerkert wurde. 
Auch von Seiten des Heeres war Rudolf die Unterstützung sicher. Zu erwähnen ist beispiels-
weise Generalproviantmeister Zacharis Geizkofler, der Rudolf während der Türkenkriege die 
Organisation, Koordination und Finanzierung der Truppen sicherte. Adolf von Schwarzen-
berg gelang die Rückeroberung der Stadt Raab im Krieg gegen die Türken.  
Wenige Kammerdiener genossen das spezielle Vertrauen des Kaisers. Nur ihnen gegenüber 
äußerte sich der Kaiser zu privaten Sorgen und Problemen, sie erlebten Rudolf auch in 
schwierigen und wenig glanzvollen Stunden. Einer jener Vertrauten des Kaisers war Johann 
Popp, ein weiterer Hieronymus Makowsky. 
Eine besondere Position nahm Philipp Lang ein. Sein reger Schriftverkehr lässt Rück-
schlüsse auf seine nicht zu unterschätzende Vermittlerrolle zu. Er organisierte Audienzen, 
nahm Anfragen und Bitten an Rudolf entgegen. Weitere wichtige Vertraute waren Jacopo da 
Strada und dessen Sohn. Ihnen war es als einzigen vorbehalten, den Kaiser in seiner 
Sammeltätigkeit zu unterstützen. Sie traten als Kustoden der rudolfinischen Kunstkammer 
auf. Zuletzt sei noch Johann Freiherr von Khevenhüller erwähnt, ein Mann, den Rudolf seit 
seiner Jugend kannte. Khevenhüller stellte sich ebenfalls in den Dienst des Sammelns und 
versuchte außerdem (wenn auch vergeblich) in Heiratsbelangen zu vermitteln. 
 

Rudolf war im Laufe seiner Regentschaft als böhmischer König und römisch-deutscher 
Kaiser stets um die Förderung der Kunst bemüht. Er umgab sich mit den besten Künstlern 
und Naturwissenschaftern seiner Zeit. Deshalb zählen die besten Werke aus der Malerei 
ebenso zu seiner Sammelleidenschaft wie auch die berühmten Werke der Steinschneide-
kunst aus der Werkstätte Miseronis. Zeitlebens versuchte Rudolf seinen Grundsätzen getreu 
zu leben und zu herrschen, die da waren: "Sehnsucht nach Frieden und Toleranz, Abscheu 
vor Grausamkeit und Gewalt, Achtung der Weisheit, der Gelehrsamkeit und der Kunst". Aus 
diesem Grund war Rudolf eine konfessionsbestimmte Aburteilung seines Volkes zutiefst 
fremd. Rudolf II. achtete Persönlichkeit, Kunstfertigkeit und Kenntnisse. 
 

Türkenkriege 1592 - 1606 
Nachdem der Sultan 1592 den Angriff auf Westungarn begonnen hatte, wurden die feindli-
chen Truppen in der Schlacht bei Sisak in Kroatien vom kaiserlichen Heer unter Freiherr von 
Eggenberg vernichtend geschlagen. Zwei Jahre später kam es erneut zu einer Auseinander-
setzung mit den Türken, die mit 40.000 Mann die Burg von Györ (Raab) belagerten und 
eroberten. Diese Niederlage duldete der Kaiser keineswegs, sondern verurteilte die "Paktie-
rer mit dem christlichen Erbfeind" zum Tod. 1595 nahm das kaiserliche Heer die Burg zu 
Gran (Esztergom a. d. Donau) ein. Die Stürmung der Festung wurde besonders verherrlicht 
dargestellt: Drei Jahre später wurde Györ (Raab) unter Führung von Adolf Schwarzenberg 
ebenfalls wieder zurückerobert. Diesen und weitere militärische Siege ließ Rudolf gehörig 
feiern, Maler und Bildhauer wurden mit einer stilisierten und idealisierten Darstellung der 



Ereignisse beauftragt. So waren Fortuna und Victoria Personifikationen der Siege Rudolfs in 
den Türkenkriegen. Graphische Darstellungen mit Allegorien der beiden antiken Göttinnen 
sind uns von zweien seiner Hofmaler - Aegidius Sadeler und Bartholomäus Spranger - 
erhalten geblieben. 
 

Persönlichkeit und Krankheit Rudolfs 
Über die wahre Persönlichkeit und die Charakterzüge Rudolfs II. berichten die geschichtli-
chen Zeitzeugnisse nicht immer objektiv. Rudolf wird oft als der "Sonderling auf der Prager 
Burg" dargestellt. Er hatte dem Vorurteil zum Trotz zeitlebens zahlreiche Affären, aus denen 
etliche Kinder hervorgingen, konnte sich jedoch nie zu einer Heirat durchringen. Stattdessen 
bevorzugte er es, mehrere längere Liebschaften mit nicht standesgemäßen Frauen zu 
pflegen. Zu einer Heirat mit einer Adeligen, die ihm eine Erbfolge durch eigene Nachkommen 
gesichert hätte, kam es trotz verschiedener Verhandlungen nicht. 
Fest steht jedoch, dass er zu Beginn der Türkenkriege an Schizophrenie erkrankte. Anfangs 
neigte der Kaiser zu übertriebener Selbstdarstellung. Euphorie und Unansprechbarkeit wech-
selten einander ab, später verweigerte er Audienzen. Seine Krankheit ließ ihn als weltfrem-
den Menschen erscheinen. Mit fortschreitendem Alter führte seine Krankheit zu schweren 
Depressionen, Verfolgungswahn und Tobsucht. Der Kaiser zog sich deshalb immer häufiger 
zurück und konnte die Amtsgeschäfte nicht mehr führen.  
 

Der Bruderzwist oder Matthias als Verschwörer 1606 - 1612 
Nachdem sich Matthias (geb. 1557) zunächst als Vermittler zwischen der protestantischen 
und katholischen Front in den Niederlanden versucht hatte, kehrte er nach Österreich zurück 
und wurde Statthalter in Ober- und Niederösterreich. Seine Kontakte zu Kardinal Klesl sollten 
sein weiteres Wirken bestimmen. Auslösendes Moment für den Bruderzwist war die Tatsa-
che, dass Rudolf zeitlebens unverheiratet blieb, daher keinen erbberechtigten Nachfolger 
hatte, und die Herrschaft auch keinem seiner Brüder abtreten wollte, trotz seines immer 
schlechter werdenden Gesundheitszustandes. Die Regierungsunfähigkeit des Kaisers nahm 
immer größere Ausmaße an. Matthias war zweifellos der Anführer der Verschwörung gegen 
seinen Bruder, beteiligt waren jedoch auch die Erzherzöge Maximilian und Ferdinand. 
Diese drei trafen sich in der Konferenz von Schottwien, um über die Zukunft Rudolfs zu 
beraten und erste Schritte einzuleiten. Klesls Plan sah vor, dass die einzelnen Erzherzöge 
Rudolf brieflich ihren Unmut über die Lage äußern sollten. Der Kaiser müsste sich außerdem 
einer Kur unterziehen. Maximilian sollte zu einem klärenden Gespräch nach Prag aufbre-
chen, doch Rudolf lehnte es ab, seinen Bruder zu empfangen. Kardinal Klesl gelang es, 
durch Verhandlungsgeschick im Wiener Vertrag von 1606 Erzherzog Matthias mit Unter-
stützung der übrigen Erzherzöge zum Oberhaupt der Habsburger zu erklären. 
Rudolf, der zwar durch religiöse Zugeständnisse Unterstützung durch die böhmischen 
Stände erhielt, geriet in eine immer schwierigere Lage, denn sein Bruder schloss Bündnisse 
mit den niederösterreichischen Ständen sowie jenen in Mähren und Ungarn. Schließlich sah 
sich Rudolf gezwungen, Matthias im Vertrag von Lieben die Herrschaft über Ungarn, Ober- 
und Niederösterreich abzutreten. Die Situation schien sich vorläufig beruhigt zu haben, 
jedoch war die Frage der Nachfolge Rudolfs im Reich noch nicht gelöst.  
Matthias zog im März 1611 in Prag ein und übernahm nun auch die böhmische Herrschaft. 
Rudolf blieb als Gefangener in der Prager Burg. Die Kurfürsten setzten für Mai 1612 die 
Neuwahl an. Rudolf II. starb im Januar 1612. 
 

Kaiser Matthias 1612 - 1619 
Matthias war leutselig, aber auch sehr ehrgeizig. In der Konfessionsfrage neigte er zu Zu-
geständnissen, auch zusammen mit dem Wiener Kardinal Klesl, eigentlich einem Vertreter 
der Gegenreformation.  
Er sah seine Hauptaufgabe in der Klärung der Führungskrise im Haus Habsburg und 
bestimmte Ferdinand von Innerösterreich zu seinem Nachfolger. Mit der im Oñate-Vertrag 
durch die Geheimklausel erreichten Abstimmung mit den spanischen Habsburgern war die 
Führungskrise überwunden und das spanische und das katholische Habsburg waren bereit 
für den Kampf um die Macht in Deutschland und Europa. 
 



Die europäischen Mächte zur Zeit Rudolfs II. 
 
Frankreich 
Die letzten Valois (Kinder von Heinrich II. und Katharina von Medici): 
 Franz II. 1559 – 1561  Beginn der Religionskriege 1560 
 Karl IX. 1560 – 1574  Bartholomäusnacht 1572 
 Heinrich III. 1574 – 1589 Krieg der drei Heinriche 
 (König Heinrich, Heinrich von Guise, Heinrich von Navarra) 
Heinrich IV., Haus Bourbon, König von Navarra, König 1589/1594 – 1610 
Philipp II. versucht Frankreich für seine Tochter Isabella zu sichern.  
(„Paris vaut bien une messe“ 1594, Edikt von Nantes 1598) 
 
England 
Maria Tudor, „die Blutige“, Königin 1553 – 1558, katholisch, verh. mit Philipp II. 
Elisabeth, Königin 1558 – 1603, Kirche von England 
 1587 Hinrichtung der Maria Stuart, 1588 Angriff der spanischen Großen Armada 
Jakob, Sohn Maria Stuarts, seit 1568 König von Schottland, erster König von Großbritannien  

1603 – 1625, kalvinistisch und absolutistisch 
 
Spanien 
Karl I. König 1516 – 1556 (abgedankt, gestorben 1557) Erhaltung des alten Glaubens 
Philipp II. König 1556 – 1598, absolutistisch, zentralistisch, streng katholisch, Kämpfer für die  

erneuerte und verschärfte katholische Lehre des Tridentinum 
Philipp ist König von Spanien und damit auch der neuen von Spanien entdeckten Welt. 
Er ist Herr der Niederlande und der Freigrafschaft Burgund, König von Neapel-Sizilien und 
kontrolliert große Teile von Italien. Als Erbe seines Vaters hat er auch ein Mitspracherecht 
bei den deutschen Habsburgern und behält sich eine Kaiserkandidatur vor.  
Philipp kämpft überall für seine Interessen und für den katholischen Glauben. Seine Macht 
bedroht das Gleichgewicht in Europa. Deshalb fördert Elisabeth von England ebenso wie die 
französischen Könige den Protestantismus in Europa.  
Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts ist ein europäischer Bürgerkrieg um Religion und 
Hegemonie, und Philipp II., der persönlich einsam und abgeschottet im Escorial sitzt, ist 
überall und mit allen Mitteln präsent (Ermordung von Wilhelm von Oranien 1584, Heinrich III. 
von Frankreich 1589, Heinrich IV. von Frankreich 1610).  
 
Deutsches Reich 
Der Religionsfrieden in Deutschland hält das Reich aus dem Konflikt heraus, aber in der 
Regierungszeit Rudolfs wird der Friede immer „fauler“ und die Wechselwirkung mit den 
Konflikten in Europa immer intensiver. Wenn Heinrich IV. nicht 1610 ermordet worden wäre, 
wäre der große europäisch-deutsche Krieg da schon wegen der jülich-klevischen Erbstreitig-
keiten ausgebrochen.  
 
Die Niederlande 
Die Niederlande waren ein Konglomerat verschiedener Herrschaftsrechte mit zum Teil sehr 
weitgehenden ständischen Rechten, die die burgundischen Valois zusammengebracht 
hatten. Gleichzeitig waren sie vor allem wegen des Tuchhandels das reichste Territorium. 
Die Regentin für die Niederlande war zuerst Karls Tante Margarete, dann seine Schwester 
Maria, die Königinwitwe von Ungarn und schließlich seine uneheliche Tochter Margarete von 
Parma als erste Statthalterin Philipps. Zu den Schwierigkeiten vor allem mit den oberen 
Ständen kam die Reformation, die in erster Linie bei den Handwerkern Anhänger fand.  
Philipp ersetzte 1566 Margarete durch den Herzog von Alba, der mit Gewalt und spanischem 
Militär Katholizismus und Absolutismus durchsetzen sollte. Die ständischen Führer, die 
Grafen Egmont und Hoorne, wurden hingerichtet. Wilhelm von Oranien wurde zum Führer 
des Freiheitskampfs der Niederlande. Die nördlichen Provinzen, die „Generalstaaten“, 
erkämpften sich ihre Selbstständigkeit, die Südprovinzen schlossen 1579 Frieden mit Philipp 
und blieben spanisch. 



Der böhmische Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II., 9, Juli 1609 
Dieses Privileg wurde von den böhmischen Ständen (Herren, Rittern und Stadien) dem 
schwachen Kaiser Rudolf II, dadurch abgezwungen, dass sie eine ständische Landesregie-
rung, die sogenannten Direktoren, einsetzten und mit bewaffnetem Aufstand drohten. Die 
Forderung der Stände ging dabei nicht nur auf Religionsfreiheit und Anerkennung der von 
den drei nichtkatholischen Gruppen (Utraquisten, Lutheranern, böhmischen Brüdern) im 
Jahre 1575 angenommenen „Böhmischen Konfession", sondern auch auf Übertragung 
wesentlicher Teile der Staatshoheit, insbesondere des Kirchenregiments (ius circa sacra) 
vom Monarchen auf die Stände. Der Kaiser musste alle ihre Forderungen bewilligen; der 
Majestätsbrief ist Wort für Wort von den Ständen aufgesetzt und von Rudolf unterschrieben 
worden, nur dass er die Bezeichnung „evangelisch" überall durch „utraquistisch" ersetzte, 
was sachlich keinen Unterschied bedeutete. 
 

Da Wir ... wollen, dass in diesem Königreiche unter allen drei Ständen, wie der katholischen 
Partei so auch der oft genannten utraquistischen, zwischen Unsern sämtlichen lieben getreu-
en Untertanen jetzt und auf künftige Zeiten alle Liebe und Eintracht, Friede und gutes Ver-
nehmen zur Auferbauung und Erhaltung des allgemeinen Besten und Friedens bestehe, 
dass jede Partei ihre Religion, bei welcher sie ihre Seligkeit hofft, frei und unverhindert und 
ohne Bedrängnis ausüben könne, ... so haben Wir .. . nach eigener reifer Erwägung mit 
Unserm ernstlichen Wissen und Willen kraft Unserer königlichen Gewalt in Böhmen mit der 
Zustimmung der obersten Landbeamten, Landrichter und Räte diesen Artikel, die Religion 
betreffend, bei dem gegenwärtigen allgemeinen Landtage am Prager Schlosse mit allen 
dreien Ständen dieses Königreichs folgender Maßen anordnen, beschließen, und sie, die 
utraquistischen Stände, mit diesem Unsern Majestätsbriefe versehen wollen, und versehen 
sie damit ausdrücklich. Erstens, ... dass niemand den andern bedrängen, vielmehr alle als 
gute Freunde beisammenhalten und eine Partei die andere nicht schmähen solle . . . Und 
weil die Katholiken in diesem Königreiche ihre Religion frei und ungehindert ausüben dürfen, 
die zu der oft erwähnten Konfession sich bekennende utraquistische Partei den erstern 
keinen Eintrag tun noch Vorschriften setzen kann; so erlauben, ermächtigen und berechtigen 
wir, damit eine völlige Gleichheit eintrete, dass die oft erwähnten vereinigten utraquistischen 
Stände, die Herren, Ritter und Prager, Kuttenberger und andere Städte nebst ihren Unterta-
nen, überhaupt alle, samt und sonders, so zur oft berührten böhmischen Konfession, welche 
dem Kaiser Maximilian glorwürdigen Andenkens, Unserm geliebtesten Herrn Vater, auf dem 
Landtage vom Jahr 1575 und gegenwärtig Uns aufs neue überreichet worden (wobei Wir sie 
allergnädigst schützen wollen), sich bekannt haben und bekennen, keinen ausgenommen, 
ihre christliche Religion. . . frei und nach Gefallen überall ausüben können, bei ihrem Glau-
ben und ihrer Religion, wie auch bei ihrer Geistlichkeit und Kirchenordnung, welche bei ihnen 
sich vorfindet oder von ihnen ein geführt wird, ruhig gelassen werden mögen, und zwar bis 
zur christlichen vollkommenen allgemeinen Vergleichung über die Religion im heiligen 
Römischen Reiche ... 
Ferner wollen Wir den utraquistischen Ständen die besondere Gnade erweisen und das 
untere Prager Konsistorium in ihre Gewalt und Defension wieder übergeben, auch gnädigst 
bewilligen, dass dieselben utraquistischen Stände das gedachte Konsistorium mit ihrer Pries-
terschaft nach ihrem Glaubensbekenntnisse und Vereine erneuern, wie auch ihre Prediger, 
sowohl böhmische als deutsche, demselben gemäß ordiniren lassen, oder bereits ordinirte 
auf ihre Kollaturen [Pfarren] ohne einige Verhinderung des Prager Erzbischofs oder jemand 
andern annehmen und einsetzen dürfen. Nicht minder übergeben Wir die von altersher den 
Utraquisten gehörige Prager Universität mit allem Zubehör der Gewalt bemeldeter Stände, 
damit sie dieselbe mit tüchtigen und gelehrten Männern besetzen, gute löbliche Einrichtun-
gen treffen und über beides zuverlässige Personen aus ihrer Mitte zu Beschützern anstellen 
mögen... So viel Personen sie aus ihrer Mitte zu Defensoren über bemeldetes Konsistorium 
und die Prager Universität ... aus allen drei Ständen in gleicher Anzahl ernennen und Uns als 
ihrem Könige und Herrn mit ihrer Namen Verzeichnisse übergeben werden, diese alle, auf 
solche Weise Uns namhaft gernachten und überreichten Personen, keinen hiervon ausgelas-
sen, wollen Wir von dem Tage der Einreichung des Verzeichnisses an binnen zwei Wochen 
bestätigen und sie für dergleichen Defensoren erklären, ohne ihnen außer der Pflicht, welche 



von den Ständen denselben vorgeschrieben werden soll, andere Pflichten oder Instruktionen 
aufzulegen ... 
Ferner, wenn jemand von den utraquistischen Ständen dieses Königreichs außer den Kir-
chen und Gotteshäusern, welche sie jetzt besitzen und ihnen vorher schon zuständig gewe-
sen (bei welchen sie auch friedlich gelassen und geschützt werden sollen), in Städten, 
Flecken, Dörfern und anderswo noch mehrere Gotteshäuser oder Kirchen zum Gottesdienst 
oder auch Schulen zur Bildung der Jugend wollte oder wollten erbauen lassen; so sollen 
dieses sowohl der Herrn- und Ritterstand, als auch die Prager, Berg- und andere (königliche) 
Städte alle gemeinschaftlich und jeder insbesondere ohne Hindernis von Seite irgend eines 
Menschen auf alle beliebige Weise jederzeit frei und offen tun können 
Vom heutigen Tage an soll niemand, weder die höheren freien Landstände noch die Bewoh-
ner untertäniger Städte und Flecke, noch die Bauern von ihren Obrigkeiten oder irgend je-
mand, sei es von geistlichen oder weltlichen Personen, von ihrer Religion abgedrängt und zu 
einer andern Religion durch Gewalt oder auf irgend eine ersonnene Art gezwungen werden. 
Weil alles, was eben bestimmt worden, von Uns um Aufrechterhaltung der Liebe und Ein-
tracht willen redlich gemeint und verordnet worden ist; deshalb versprechen und geloben Wir 
bei Unserm königlichen Worte, dass alle diese zur böhmischen Konfession sich bekennen-
den drei Stände Unseres Königreichs Böhmen, ihre gegenwärtigen und künftigen Nachkom-
men, bei dem allen, was oben schriftlich geordnet worden, von Uns, Unsern Erben und zu-
künftigen Königen in Böhmen allenthalben vollkommen und unverletzt sollen gelassen und 
beschützt werden, so wie Wir sie auch in den Religionsfrieden des Heiligen Reichs, als das 
vornehmste Mitglied desselben, gänzlich mit einschließen und bestätigen, worin ihnen weder 
von Uns, Unsern Erben und künftigen Königen in Böhmen, noch von jemand anderem geist-
lichen oder weltlichen Standes auf künftige und ewige Zeiten Irgend ein Eintrag geschehen 
soll.. . 
 

Der Oñate-Vertrag 1617 
Kaiser Mattbias war kinderlos. Sein Tod musste die Frage der Erbfolge in Ungarn und Böh-
men aufwerfen, auf die Erzherzog Ferdinand von Steiermark (der spätere Kaiser Ferdinand 
II.) und König Philipp III. von Spanien Ansprüche erhoben. Beide einigten sich 1617 durch 
ein hinter dem Rücken des Kaisers geschlossenes Geheimabkommen und durch einen offi-
ziellen, mit Wissen des Kaisers geschlossenen Vertrag. Dieser wird erst verständlich, wenn 
man das Geheimabkommen kennt, denn nur dieses zeigt, welchen Zweck Spanien dabei 
verfolgte, nämlich die Erwerbung des Elsass zur Festigung seiner strategischen Stellung am 
Rhein. Dieses Bestreben blieb zwar schließlich erfolglos, trug aber entscheidend dazu bei, 
dass Frankreich 1635 in den Dreißigjährigen Krieg eingriff.  
 

Geheime Zusicherung Erzherzog Ferdinands von Steiermark, Graz, 31. Januar 1617.  
Obwohl ich fest überzeugt bin, dass mein Anspruch und Recht auf die Königreiche Ungarn 
und Böhmen klar und wohlbegründet sind, ist gleichwohl auch der König von Spanien nicht 
weniger der Meinung, dass sein Anspruch und Anrecht auf die gleichen Königreiche 
wohlbegründet seien. Um nun nicht allein jeden Anlass zu Streit und Gegensätzen zu 
vermeiden ..., sondern auch, um das Band gegenseitiger Liebe, Freundschaft und 
Blutsverwandtschaft, wie es zwischen uns besteht, noch fester zu knüpfen, verspreche ich, 
Ferdinand, Erzherzog von Österreich, mit meinem fürstlichen Ehrenwort: Für den künftig zu 
leistenden Verzicht des Königs von Spanien ... werde ich denselben König oder seinen 
Nachfolger, soweit an mir ist und in meiner Macht stehen wird, so bald ich mit Gottes Hilfe 
zur Würde eines Römischen Kaisers gelangen sollte, für die Dauer meiner Regierungszeit 
als Entgelt mit Finale und Piombino belehnen, sofern jenes vakant sein sollte. Was jedoch 
die Provinz Elsass angeht, so gibt es hier so viel Schwierigkeiten und Gründe, die mich 
hindern, sie dem katholischen König gleicher weise anzubieten, dass ich Seine Majestät 
bitten muss, es mir nicht zu verübeln, wenn ich über diese Provinz heute noch nichts 
festsetze. Sollte aber die Zeit kommen, wo ich sie in Besitz habe, und es dann immer noch 
nicht angängig und geraten sein, sie dem König abzutreten, so verspreche ich, ihn dann mit 
einem gleichwertigen Objekt zu entschädigen. In der Abmachung über die vorerwähnt 
Abtretung [der spanischen Ansprüche auf Ungarn und Böhmen] und in dem zwischen uns zu 
schließenden offenen Vertrag soll diese geheime Vereinbarung nicht erwähnt werden... 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                               Matthias im Kaiserornat (Gemälde von Hans von Aachen) 
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Die Kaiser Ferdinand II. und Ferdinand III. (1617 / 1637 / 1657): 

Gegenreformation und Dreißigjähriger Krieg 
 
Themen: 
 
Die Krise der  
     Habsburgischen Erbländer 
Gegenreformation: 
     Ingolstadt und die Jesuiten 
Jugend und Prägung Ferdinands II. 
 
Die europäische Konfrontation 
     Frankreich und Spanien 
Protestantische Union 1608 
     und Katholische Liga 1609 
     (Herzog Maximilian v. Bayern) 
Die jülich-klevische Erbfolge 1609 
Ermordung Heinrichs IV. 1610 
Die habsburgische Neuordnung 
Der Oñate-Vertrag 1617 
 
Der Prager Fenstersturz 1618 
Die Königswahl Ferdinands 1619 
Der Winterkönig 1619/1620 
Das Ligaheer unter Tilly 
 
Die Neuregelung in Böhmen 
Verbannung, Konfiskation, Vertreibung 
Kriegsgewinnler Wallenstein 
Verneuerte Landesordnung 1627 
 
Rekatholisierung in Österreich 
Massenemigration 
Unteilbare Gesamtmonarchie 
Zentralverwaltung, Reichshofrat 
 
Reichskrieg in Deutschland 
Besetzung der Kurpfalz 
Kurwürde an Bayern       Ferdinand II.: 
         Besser eine Wüste regieren als ein Land voller Ketzer 
Wallenstein 
Restitutionsedikt. Regensburger Kurfürstentag. Zweite Beauftragung Wallensteins. 
Der schwedische Krieg. Wallensteins Ende. Der Friede von Prag 1635. 
 
Ferdinand III. und der französische Krieg. Friede von Münster und Osnabrück. 
Das Scheitern der spanisch-habsburgischen Allianz. 
 
Literatur: 
Die beiden Kaiser sind nicht populär, es gibt nur alte österreichische Biograhien. 
Johann Franzl: Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der Zeit. Graz u.a. 1978. 
Jörg-Peter Findeisen: Der Dreißigjährige Krieg. Eine Epoche in Lebensbildern. Graz 1998. 
Jörg-Peter Findeisen: Gustav Adolf von Schweden. Der Eroberer aus dem Norden. 2005 
Mann, Golo: Wallenstein. 3. Aufl., Frankfurt a. M. 1971. 



Die Herrscherhäuser und ihre Beziehungen 
 
Die Habsburger: 
 
Karl V.    oo  Isabella von Portugal        Ferdinand I.   oo  Anna von Ungarn 
1500-1558     1503-1564 
Kaiser 1519-1555    Kaiser 1555-1564 
           
Philipp II.  oo  Anna    Maximilian II.  oo  Maria             Karl oo Maria 
1527-1598   Tochter Maximilians II. 1527-1576   Tochter Karls V      1540-1590   von Bayern 
König v. Spanien   Kaiser 
Niederlande    Österreich, Ungarn, Böhmen  Steiermark 
                
Philipp III.  oo  Margarete  Rudolf II. Matthias         Ferdinand II. oo Maria Anna 
1578-1621 Tochter   1552-1612 1557-1619 1578-1637        von Bayern 
                  Karls v. Steiermark Kaiser 1576 Kaiser 1612 Kaiser 1619 
König von Spanien 1598 
          
Philipp IV.  oo  Maria Anna              Ferdinand III.  oo  Maria Leopoldine 
1605-1665 Tochter Ferdinands II.   1608-1657         Habsburg-Tirol 
König von Spanien 1621     Kaiser 1637 
          
Karl II.       Leopold I. oo Eleonore v. Pfalz-Neuburg 
1661-1700      1640-1705 
König v. Spanien 1665    Kaiser 1657 
Kinderlos 
              
            Joseph I. oo Anna Wilhelmine         Karl VI. oo Elisabeth Christine 
   1678-1711    Braunschweig        1685-1740      Braunschweig 
   Kaiser 1705           Kaiser 1711 
          
         Maria Theresia 
         1717-1780 
 
 
Die bayrischen Wittelsbacher: 
Albrecht V. oo Anna von Österreich   Wilhelm V. der Fromme oo Renata 
1528-1579 Tochter Ferdinands I.   1548-1626     von Lothringen 
Herzog 1550      Herzog 1579-1597 
      
Maximilian I. oo Maria Anna von Österreich       Ferdinand Maria oo Henriette Adelheid 
1573-1651 Tochter Ferdinands II.  1636-1679               von Savoyen 
Herzog 1597, Kurfürst 1623    Herzog und Kurfürst 1651 
      
Maximilian II. Emanuel Maria Cajetan 1662-1726, Herzog und Kurfürst 1679 
 
 
Die französischen Bourbonen: 
Ludwig XIV. war der Sohn von Anna von Österreich, einer Tochter Philipps III. von Spanien. 
Er war verheiratet mit Maria Theresia, Tochter Philipps IV., Infantin von Spanien. 
Sein Sohn Louis, le Grand Dauphin, gest. 1711, war verheiratet mit Maria Anna v. Bayern. 
Für seinen zweiten Enkel Philipp beanspruchte Ludwig XIV. den spanischen Thron. 
 
 
 
 



 



Friedrich Schiller: Die Anfänge Ferdinands 
(Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Erstes Buch) 
 
Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Kaiser Maximilians, Erzherzog Karl von Krain, Kärnten 
und Steiermark, zum Vater, zur Mutter eine Prinzessin von Bayern. Da er den ersten schon 
im zwölften Jahr verlor, so übergab ihn die Erzherzogin zur Aufsicht ihres Bruders, des 
Herzogs Wilhelm von Bayern, unter dessen Augen er auf der Akademie zu Ingolstadt durch 
Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was für Grundsätze er aus dem Umgang eines 
Fürsten schöpfen musste, der sich Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht 
schwer zu begreifen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen 
Prinzen gegen die Anhänger der neuen Lehre und die Verwirrung in ihren Landen; auf der 
andern den Segen Bayerns und den unerbittlichen Religionseifer seiner Beherrscher; 
zwischen diesen beiden Mustern ließ man ihn wählen. 
 

In dieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott, zu einem rüstigen Werkzeuge der 
Kirche zubereitet, verließ er Bayern nach einem fünfjährigem Aufenthalte, um die Regierung 
seiner Erbländer zu übernehmen. Die Stände von Krain, Kärnten und Steiermark, welche vor 
Ablegung ihres Huldigungseides die Bestätigung ihm Religionsfreiheit forderten, erhielten zur 
Antwort, dass die Religionsfreiheit mit der Huldigung nichts zu tun habe. Der Eid wurde ohne 
Bedingung gefordert und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unter-
nehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausführung reif schien. Ehe 
Ferdinand mit derselben ans Licht trat, holte er erst selbst in Person zu Loreto die Gnade der 
Jungfrau Maria und zu den Füßen Clemens' des Achten in Rom den apostolischen Segen. 
 

Es galt aber auch nichts Geringeres, als den Protestantismus aus einem Distrikte zu vertrei-
ben, wo er die überlegene Anzahl auf seiner Seite hatte und durch eine förmliche Duldungs-
akte, welche Ferdinands Vater dem Herren-- und Ritterstande dieser Länder bewilligt hatte, 
gesetzmäßig geworden war. Eine so feierlich ausgestellte Bewilligung konnte ohne Gefahr 
nicht zurückgenommen werden; aber den frommen Zögling der Jesuiten schreckte keine 
Schwierigkeit zurück. Das Beispiel der übrigen, sowohl katholischen als protestantischen 
Reichsstände, welche das Reformationsrecht in ihren Ländern ohne Widerspruch ausgeübt, 
und die Missbräuche, welche die steierischen Stände von ihrer Religionsfreiheit gemacht 
hatten, mussten dieser Gewalttätigkeit zur Rechtfertigung dienen. Unter dem Schutze eines 
ungereimten positiven Gesetzes glaubte man ohne Scheu das Gesetz der Vernunft und 
Billigkeit verhöhnen zu dürfen. Bei dieser ungerechten Unternehmung zeigte Ferdinand 
übrigens einen bewundernswürdigen Mut, eine lobenswerte Standhaftigkeit. Ohne Geräusch, 
und man darf hinzusetzen, ohne Grausamkeit, unterdrückte er den protestantischen Gottes-
dienst in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren war dieses gefahrvolle Werk 
zum Erstaunen des ganzen Deutschlands vollendet. 
 

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, fingen 
die Protestanten an, sich gegen ihn als ihren gefährlichsten Feind zu rüsten. Nichts desto 
weniger fand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten 
Österreichs keinen oder nur einen sehr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen 
krönten ihn, unter sehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem künftigen König. Später erst, 
nachdem sie den schlimmen Einfluss seiner Ratschläge auf die Regierung des Kaisers 
erfahren hatten, wachten ihre Besorgnisse auf; und verschiedene handschriftliche Aufsätze 
von ihm, die ein böser Wille in ihre Hände spielte und die seine Gesinnungen nur zu deutlich 
verrieten, trieben ihre Furcht aufs höchste. Besonders entrüstete sie ein geheimer Familien-
vertrag mit Spanien, worin Ferdinand dieser Krone, nach Abgang Männlicher Erben, das 
Königreich Böhmen verschrieben hatte, ohne die Nation erst zu hören, ohne die Wahlfreiheit 
ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche sich dieser Prinz durch seine Reformation 
in Steiermark unter den Protestanten überhaupt gemacht hatte, taten ihm bei den Böhmen 
die schlimmsten Dienste; und besonders zeigten sich einige dahin geflüchtete steiermärki-
sche Emigranten, welche ein racherfülltes Herz in ihr neues Vaterland mitbrachten, geschäf-
tig, das Feuer der Empörung zu nähren. In so widriger Stimmung fand König Ferdinand die 
böhmische Nation, als Kaiser Matthias ihm Platz machte. 



Der Oñate-Vertrag 1617 
Kaiser Matthias(+ 1619} war kinderlos. Sein Tod musste die Frage der Erbfolge in Ungarn 
und Böhmen aufwerfen, auf die Erzherzog Ferdinand von Steiermark (der spätere Kaiser 
Ferdinand II.) und König Philipp III. von Spanien Ansprüche erhoben. Beide einigten sich 
1617 durch ein hinter dem Rücken des Kaisers geschlossenes Geheimabkommen (a) und 
durch einen offiziellen, mit Wissen des Kaisers geschlossenen Vertrag (b), Dieser wird erst 
verständlich, wenn man das Geheimabkommen kennt, denn nur dieses zeigt, welchen 
Zweck Spanien dabei verfolgte, nämlich die Erwerbung des Elsass zur Festigung seiner 
strategischen Stellung am Rhein. Dieses Bestreben blieb zwar schließlich erfolglos, trug aber 
entscheidend dazu bei, dass Frankreich 1635 in den Dreißigjährigen Krieg eingriff. Der 
Oñate-Vertrag schuf damit eine der entscheidenden Voraussetzungen des Krieges. 
 

a) Geheime Zusicherung Erzherzog Ferdinands von Steiermark, Graz, 31. Januar 1617.  
Obwohl ich fest überzeugt bin, dass mein Anspruch und Recht auf die Königreiche Ungarn 
und Böhmen klar und wohlbegründet sind, ist gleichwohl auch der König von Spanien nicht 
weniger der Meinung, dass sein Anspruch und Anrecht auf die gleichen Königreiche wohl 
begründet seien. Um nun nicht allein jeden Anlass zu Streit und Gegensätzen zu vermeiden 
..., sondern auch, um das Band gegenseitiger Liebe, Freundschaft und Blutsverwandtschaft, 
wie es zwischen uns besteht, noch fester zu knüpfen, verspreche ich, Ferdinand, Erzherzog 
von Österreich, mit meinem fürstlichen Ehrenwort: Für den künftig zu leistenden Verzicht des 
Königs von Spanien ... werde ich denselben König oder seinen Nachfolger, soweit an mir ist 
und in meiner Macht stehen wird, sobald ich mit Gottes Hilfe zur Würde eines Römischen 
Kaisers gelangen sollte, für die Dauer meiner Regierungszeit als Entgelt mit Finale und 
Piombino (vom Reich lehensabhangige italienische Fürstentümer) belehnen, sofern jenes 
vakant sein sollte. Was jedoch die Provinz Elsass angeht, so gibt es hier so viele Schwierig-
keiten und Gründe, die mich hindern, sie dem katholischen König gleicherweise anzubieten, 
dass ich Seine Majestät bitten muss, es mir nicht zu verübeln, wenn ich über diese Provinz 
heute noch nichts festsetze. Sollte aber die Zeit kommen, wo ich sie In Besitz habe, und es 
dann immer noch nicht angängig und geraten sein, sie dem König abzutreten, so verspreche 
Ich, ihn dann mit einem gleichwertigen Objekt (con digna aliqua recognitione) zu entschädi-
gen. In der Abmachung über die vorerwähnte Abtretung [der spanischen Ansprüche auf 
Ungarn und Böhmen] und in dem zwischen uns zu schließenden offenen Vertrag soll diese 
geheime Vereinbarung nicht erwähnt werden...  
 

Der Ausdruck „provincia Alsatiae" ist nicht eindeutig und vielleicht bewusst so gewählt: Die 
Habsburger besaßen nicht das ganze Elsass, sondern nur die Landgrafschaft Oberelsass 
und die Landvogtei Hagenau. Der Erzherzog hat später den Verzicht auf das Elsass in einer 
besonderen Urkunde ausgesprochen und sich nach seiner Wahl zum Kaiser vergeblich 
bemüht, diese Urkunde von dem spanischen König gegen anderweitige Entschädigung 
zurückzuerhalten. 
 
Der Prager Vertrag, 15. Juni\29. Juli 1617. 
Dieser öffentliche Vertrag wurde mit Billigung des Kaisers Matthias und der übrigen 
Mitglieder der deutschen Linie des Hauses Habsburg, die sämtlich von der geheimen 
Zusicherung keine Ahnung hatten, geschlossen. Er besteht aus einer Erklärung des Grafen 
Oñate im Namen des Königs von Spanien (A) und einer Gegenerklärung des Ferdinand (B). 
 
[A] ... Ingleichen so verzeihe und begib ich mich im Namen meines Königs und seiner Kinder 
aller Rechte, so mein Herr, der König, oder der junge Prinz Infant und seine Söhne auf einige 
[irgendeine] Weise und Weg an ermeldeten Königreich und Provinzen [Ungarn und Böhmen] 
haben möchten oder sollten, alles dem Erzherzog Ferdinando und seinen männlichen 
ehelichen Leibeserben zum besten ..., jedoch auf nachfolgende Modifikation und Geding 
[Bedingung], dass eine Kompensation und Wiedergeltung dargegen angestellet werde in 
einer österreichischen Provinz, welche man begehren würde oder könnte. . . Dabei in Obacht 
zu nehmen, was für Schutz und Schirm bishero das österreichische Haus bei Spanien 
befunden, damit eine rechte Satisfaktion für alle solche erzeigte Wohltaten erfolge . .. 
 



[B] ... Was die Recompensation betrifft., so auf eine Provinz in Österreich zu richten, ver-
sprechen und geloben Wir, dass deswegen sobald immer möglich eine Tractation angestellt 
und dabei alle Guttaten, von Spanien dem Haus Österreich so lange erwiesen, gebührlich in 
Acht genommen werden sollen, damit Ihrer Majestät richtige und genügsame Satisfaktion 
und Contentement widerfahre... 
 
Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges  
Der Krieg wurde durch Ferdinands gegenreformatorisches Vorgehen in Böhmen ausgelöst. 
Die Stände versammelten sich in Prag und protestierten gegen die Verletzung ihres Rechts 
auf freie Religionsausübung, das ihnen Kaiser Rudolf im Majestätsbrief von 1609 garantiert 
hatte. Anschließend zog am 23. Mai 1648 eine Gruppe von Aufständischen zur Prager Burg, 
dem Hradschin, und warf zwei kaiserliche Räte und einen Sekretär in den Schlossgraben. 
Das war eine Kampfansage, eine verschärfte Form des Fehdehandschuhs. Am 5. Juni 1619 
versuchten Vertreter der böhmischen Stände in einer „Sturmpetition“ bei Ferdinand in Wien 
neue Garantien zu erreichen, aber sie wurden mit Gewalt abgewiesen. Daraufhin erklärten 
die böhmischen Stände Ferdinand als „Feind der böhmischen Freiheit“ für abgesetzt und 
suchten nach einem neuen König. 
Inzwischen war Kaiser Matthias am  20. März gestorben, und für Ferdinand und seine Pläne 
war die Kaiserwürde unabdingbar. Ferdinand nahm trotz böhmischer Proteste die böhmische 
Kurstimme für sich in Anspruch, und die Kurfürsten, auch die protestantischen und calvinis-
tischen, wählten ihn am 28. August 1619 in Frankfurt einstimmig zum Kaiser. Aber am 27. 
August hatten die böhmischen Stände Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem neuen 
König gewählt. Er war einer der Führer der protestantischen Union im Reich und Schwieger-
sohn des kalvinistischen Königs Jakob von England. Obwohl die anderen Führer der protes-
tantischen Union ihm abrieten, nahm Friedrich die Wahl an und zog am 31. Oktober in Prag 
ein. Zu der Zeit kämpfte aber eine österreichische Armee unter Buquoy bereits in Süd-
böhmen mit spanischen und wallonischen Truppen. Friedrich versuchte in Prag mit seinem 
Kanzler Christian von Anhalt, das Königreich in den Griff zu bekommen und sich für die 
unvermeidliche Auseinandersetzung zu rüsten. Aber die Bereitschaft zu höherer Belastung 
war gering, der König und seine Berater waren landfremd, und Friedrichs Prediger hatten 
keinen Sinn für die böhmischen Traditionen und versuchten, das Land kalvinistisch zu 
machen. Es gab einen gewissen Zulauf aus der protestantischen Union, aber das Heer hatte 
im November 1620 nur 13 000 Kämpfer. Ferdinand wollte sichergehen und verbündete sich 
deshalb mit der katholischen Liga. Deren Anführer war Maximilian von Bayern, der sich unter 
der Bedingung, dass das Heer der Liga unter seinem Oberbefehl unabhängig blieb und 
bezahlt würde und gegen das Versprechen der pfälzisch-wittelsbachischen Kurwürde auf die 
kaiserliche Seite ziehen ließ. Das Heer der Liga fiel zuerst im Sommer 1520 in der Kurpfalz 
ein und vereinigte sich dann mit den kaiserlichen Truppen in Böhmen. Das ganze Heer unter 
der offiziellen Führung von Maximilian umfasste 39 000 Kämpfer und errang mit dieser 
Übermacht am 8. November 1520 in der Schlacht am Weißen Berg vor den Toren Prags 
einen überwältigenden Sieg über die protestantisch-böhmischen Truppen.  
Friedrich musste aus Prag nach Schlesien und von dort in die Niederlande fliehen, weil ihn 
der Kaiser im Januar 1621 wegen Landfriedensbruchs in die Reichsacht erklärt hatte. Er 
starb 1632 in Mainz bei dem Versuch, im Bund mit Gustav Adolf die Kurpfalz zurück zu 
gewinnen. Böhmen wurde von den kaiserlichen Truppen besetzt und völlig umgestaltet.  Der 
hussitische Adel verlor seine Besitzungen und seine Stellung, die Stände wurden entmach-
tet, das Königtum war jetzt erblich bei den Habsburgern, gewaltige Verschiebungen ergaben 
sich (Gewinner waren die katholisch gebliebenen Adligen wie etwa Wallenstein), und das 
Königreich wurde im Sinne der strammen Gegenreformation rekatholisiert.  
 
Nach dem Sieg in Böhmen führte Ferdinand mit Tilly als Heerführer den Krieg weiter gegen 
die Kurpfalz und die protestantischen Fürsten in Baden. Die pfälzische Kurwürde wurde auf 
Bayern übertragen, die Pfalz blieb kaiserlich besetzt. In den folgenden Jahren wurde der 
Krieg nach Norddeutschland getragen, auch mit einem eigenen kaiserlichen Heer unter 
Wallenstein. Die kaiserliche Macht war auf dem Höhepunkt. 
 



Höhepunkt und Verfall der Macht Ferdinands II. 1629/1630: 
Lübecker Frieden, Restitutionsedikt und Regensburger Kurfürstentag 
(Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte,8. Auflage, Band II, S. 143) 
 
In dieser Situation betrieb Wallenstein einen Verzichtfrieden mit Dänemark, um einer even-
tuellen dänisch-schwedischen Verständigung zuvorzukommen. Christian IV. ging darauf ein, 
weil er sah, dass von einer Fortsetzung des Krieges lediglich sein schwedischer Rivale den 
Nutzen zog. Der solchergestalt abgeschlossene Friede von Lübeck (22. V. 1629) ließ Chris-
tian im Besitz seiner Territorien, verpflichtete ihn aber, auf sein Bündnis mit den norddeut-
schen Fürsten und auf die niedersächsischen Bistümer zu verzichten. Einen Monat drauf 
wurde Wallenstein — an Stelle der geächteten angestammten Fürsten — mit dem Herzog-
tum Mecklenburg belehnt und dadurch in den Reichsfürstenstand aufgenommen. 
 
Noch vor Friedensschluß erließ der Kaiser das Restitutionsedikt. Dieses setzte den um-
strittensten Artikel des Religionsfriedens von 1555, den Geistlichen Vorbehalt generell in 
Kraft und ordnete die Rückführung aller entfremdeten Bistümer und Stifte zum katholischen 
Kultus an. Das Edikt stellte den breitesten Vorstoß der katholischen Restauration ins mittlere 
Norddeutschland, zugleich den letzten großen Gesetzgebungsakt des Kaisers im Reich vor. 
Seine Durchführung hätte nach Rankes Wort die Axt an die Wurzeln der Reformation gelegt; 
denn vor allem der norddeutsche Protestantismus wurde von ihm betroffen. Das Edikt rief 
deshalb, aber auch weil es eine ungeahnte Machtsteigerung des Kaisers bedeutete, weit 
reichende Gegenwirkungen hervor. Sie waren von solcher Wucht, daß sie im Zusammen-
hang mit anderen Vorgängen in kurzer Zeit eine Wende des Krieges herbeiführten. 
 
Restitutionsedikt und Lübecker Frieden, nach außen hin eindrucksvolle Erfolge des Kaisers 
und der Liga, vermochten dennoch keine dauerhafte Friedensordnung herzustellen, weil sich 
zu starke Widerstände dagegen erhoben. Diese gingen teils von den Kurfürsten aus, teils 
kamen sie vom Ausland. Beides zusammen führte eine Wende des Krieges herbei. 
Seit Aufstellung der kaiserlichen Armee waren Spannungen zwischen Wallenstein und der 
Ligaführung aufgetreten. In Wien fanden Beschwerden der Liga gegen Wallenstein kein Ohr. 
Denn dessen Heer verlieh dem Kaiser eine Unabhängigkeit, auf die er ungern verzichtete; 
solche Unabhängigkeit aber glaubte Kurfürst Max im Sinne der reichsständischen Tradition 
missbilligen zu sollen. Das Restitutionsedikt vermehrte die Konfliktmöglichkeiten. Denn ob-
wohl im katholischen Lager keine Meinungsverschiedenheiten über Zweck und Inhalt des 
Edikts bestanden, war man sich doch über die Art seiner Durchführung nicht einig. Ange-
sichts der wittelsbachischen Bistumskumulation in Rheinland-Westfalen mochte es noch 
hingehen, wenn Kaiser Ferdinand seinen Sohn Leopold Wilhelm mit Halberstadt, Magdeburg 
und Bremen auszustatten gedachte. Nicht wenige Anzeichen sprachen aber dafür, dass er 
den Erfolg seiner und der ligistischen Truppen nicht nur zugunsten der katholischen Religion, 
sondern auch zugunsten der kaiserlichen Machtstellung auszuwerten gedachte. Hier sahen 
sich die Stände, an ihrer Spitze Maximilian, in ihrer Libertät bedroht. Sie setzten sich deshalb 
zur Wehr. Der Regensburger Kurfürstentag 1630, zu dem Ferdinand eingeladen hatte, um 
seinen gleichnamigen Sohn zum römischen König wählen zu lassen, bot den Fürsten Gele-
genheit zum Handeln. Wirkungsvoll repräsentiert durch Maximilian, verlangten sie, ehe die 
Königswahl überhaupt zur Diskussion kam, Absetzung Wallensteins, Verminderung der 
kaiserlichen Armee und reichsständische Kontrolle sowohl der Heerführung wie der Außen-
politik. Vielleicht in der Hoffnung, dadurch die Wahl seines Sohnes erreichen zu können, und 
weil er wohl auch nicht einen Bruch mit der Liga riskieren wollte, gab Ferdinand in den bei-
den ersten Punkten nach: Er ließ Wallenstein fallen und stimmte der Reduktion des Heeres 
zu. Eklatant wurde seine Niederlage aber dadurch, dass sein Sohn trotzdem nicht gewählt 
wurde. Ferdinand hatte nicht nur nicht erreicht, was er wollte, sondern noch verloren, was er 
besaß: Heer und Heerführer und eine darauf beruhende relative Bewegungsfreiheit im 
Reich.  
Nach der Entlassung Wallensteins landete am 6. Juli 1630 der schwedische König Gustav 
Adolf mit seinem Heer in Vorpommern. 
 



Münzbilder Herzog/Kurfürst Maximilians von Bayern 1603 – 1644 
Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Katalog Bayr. Landesausstellung 1980. 
 



Wallensteins Befugnisse während des zweiten Generalats 
Brief des spanischen Botschafters Graf Oñate an König Philipp III. 2. November 1633 
Allergnädigster Herr! Der Herzog von Friedland wirbelt so viel Staub in Deutschland auf, 
dass ich es für notwendig hielt, über seine Machtvollkommenheit und die Art, wie er sie ge-
braucht, einen Bericht zu erstatten, um E. M. genaue Kunde über den gegenwärtigen Stand 
der Dinge zu verschaffen. 
Nach dem Verlust der Schlacht bei Leipzig (Breitenfeld 17. September 1631) bemächtigte 
sich des hiesigen Hofes infolge der geringen Verteidigungsmittel die größte Furcht, so dass, 
wie mich der Fürst von Eggenberg (kaiserlicher Minister) versicherte, die meisten Minister 
der Ansicht waren, der Kaiser solle sich nach Graz und eventuell nach Italien flüchten. 
Eggenberg riet jedoch die Anwerbung eines neuen Heeres an, um mit demselben noch 
einmal das Glück zu versuchen. Allgemein war die Überzeugung, dass für dieses Unterneh-
men keine andere Person tauglich sei als allein der Herzog von Friedland. Ich hatte bisher 
nicht die Zeit, den Vertrag auszuforschen, den er bei dieser Gelegenheit mit dem Kaiser 
abschloss, aber die Ereignisse beweisen, dass neben den Versprechungen, die er für seine 
Person erhielt und die ohne Zweifel außerordentlich weitreichend waren, ihm der Oberbefehl 
über das Heer mit absoluter Gewalt und vollkommener Unabhängigkeit übertragen und ihm 
das Recht erteilt wurde, Krieg oder Frieden zu schließen, die Zahl und Größe des anzuwer-
benden Heeres zu bestimmen, sämtliche erledigte Befehlshaberstellen ohne jede Ausnahme 
selbstständig zu besetzen, über die Güter der Rebellen im Reich und in den Erbstaaten nach 
Belieben zu verfügen und sie zu verschenken, an wen und wie er wolle. Dazu erteilte ihm der 
Kaiser das Recht, in allen seinen Königreichen und Provinzen Musterungsplätze zu errich-
ten, Kontributionen auszuschreiben und zu erheben, den Soldaten Quartiere anzuweisen 
und überhaupt alles zu tun, was ihm zweckentsprechend erscheinen würde, und zwar in 
jener Weise, welche er für gut finden würde. Von diesem Vertrage, von dem es kein zweites 
Beispiel in der Geschichte gibt, macht der Herzog von Friedland einen ebenso absoluten wie 
rücksichtslosen Gebrauch: Er schreibt sehr selten an den Kaiser, und wenn er dies tut, gibt 
er ihm nur einen oberflächlichen Bericht über seine Absichten  ...  
 
Vom Eingreifen Gustav Adolfs bis zum Tod Wallensteins 1634  
Gustav Adolf griff aus machtpolitischen Überlegungen in den Krieg ein, aber er war auch 
Lutheraner und wurde so zum Retter des durch kaiserliche Übermacht bedrohten deutschen 
Protestantismus, und der Zulauf von Protestanten vergrößerte seine Streitmacht erheblich. 
Bei Breitenfeld nördlich von Leipzig trafen am 17. September 1631 die schwedisch-protes-
tantische Armee unter Gustav Adolf und die kaiserlich-ligistische unter Tilly aufeinander, die 
Schweden gewannen überzeugend, Tilly konnte verwundet entkommen, aber seine Armee 
löste sich auf, und viele Kämpfer gingen zu Gustav Adolf über. Damit war der Krieg wieder 
offen, Gustav Adolf zog nach Süden, überwinterte in Mainz und ließ auf der anderen Seite 
des Rheins die Festung Gustavsburg anlegen. 
Am 14. April 1432 traf  Gustav Adolf in Bayern erneut mit Tilly zusammen. In der Schlacht 
bei Rain am Lech wurde Tilly erneut geschlagen und tödlich verwundet. Dem Kaiser blieb 
nichts übrig als Wallenstein erneut zu berufen, der sich außerordentliche Vollmachten aus-
bedingte, sich dann aber schnell und zielsicher gegen die Schweden stellte. Um Nürnberg 
kam es im Sommer zu einem zweitmonatigen Stellungskrieg, den die Schweden schließlich 
durch ihren Rückzug abbrachen. Wallenstein folgte ihnen, und am 16. November 1432 kam 
es wieder in der Nähe von Leipzig zur Schlacht von Lützen, die zwar von den Schweden 
gewonnen wurde, aber nicht entscheidend, und Gustav Adolf wurde tödlich verwundet.  
 
Bernhard von Sachsen-Weimar übernahm den Oberbefehl über die schwedisch-protestan-
tische Armee und kämpfte im folgenden Jahr vor allem in Bayern und Franken, immer auch 
gegen Wallenstein. Der war mehr und mehr von der Sinnlosigkeit der Weiterführung des 
Krieges überzeugt und begann mit Verhandlungen. Wahrscheinlich wollte er die deutschen 
Fürsten auf seine Seite ziehen und so die Fremdeinmischung von Schweden und Franzosen 
ausgleichen. Aber der Kaiser hielt auch auf Betreiben der spanischen Habsburger sein Vor-
gehen für Verrat und verurteilte ihn in einem Geheimprozess zum Tod. Am 25. Februar 1634 
wurde Wallenstein in Eger von kaiserlichen Offizieren getötet.    



Wallensteins Verurteilung 
Gutachten des kaiserlichen Rates Gundaker von Lichtenstein 11. Januar 1634 
Wenn aber befunden wird, dass ohne Privierung seines Lebens Euer Majestät ihn nicht wohl 
versicherter absetzen können, so vermeine ich, weil die justitia omnes actiones nostras prae-
cedere debet, [weil] wider dieselbe nicht gebühret zu raten noch zu tun, und Menschenblut 
nicht Ochsenblut ist, dass Sie zween oder drei dero confidentiores Räte, welche gewissen-
haft und in Rechten gar wohl gegründet sind, lassen im Geheimen recht und gründlich infor-
mieren, was der Generalissimus wider Eure Majestät getan, was für indicia [vorhanden] sind 
seiner ferneren Intention, was für particularia vorgelaufen, in was Gefahr Euer Majestät Per-
son, hochlöbliches Haus, Länder und die Religion gesetzt seien: Darüber von ihnen Gutach-
ten begehren, ob Euer Majestät, wenn Sie kein anderes gar sicheres Mittel haben, ihn abzu-
setzen, ihn ohne Offension der justitia des Lebens privieren können. Befindet sichs nicht, so 
ist nichts zu tun, es gehe gleich zu wie da wolle, denn um keine Sachen in der Welt [ist] 
wider Gott zu handeln; permittierts aber die justitia, so ists zu exequieren, [um] Euer Majestät 
Person, Haus, Länder, Religion und so viele Unschuldige, Tyrannisierte aus der Gefahr und 
Bedrängnis dadurch zu salvieren. Denn wenn Euer Majestät ihn wider Recht des Lebens 
privieren ließen, so täten Sie, was Sie mit Recht nicht tun sollten; hergegen, wenn Sie ihn 
desselben mit Recht privieren und dadurch Obgemeldetes meistenteils erlangen könnten 
und solches nicht täten, so unterließen Sie das, was Sie mit Recht nicht unterlassen können, 
denn extremis malis extrema remedia adhibenda und pro conservatione Status soll man 
alles tun, was nicht wider Gott ist... 
 
Prager Frieden 1635 
Aber auch der Kaiser musste erkennen, dass er sein großes Ziel verpasst hatte, wollte aber 
wenigstens seine Herrschaft über Süddeutschland behalten. So begann er Friedensgesprä-
che mit den deutschen Fürsten. Er war bereit, die protestantischen Positionen in Nord-
deutschland zu akzeptieren und verhandelte deshalb mit Kursachsen und Brandenburg, die 
sich aus der schwedischen Umklammerung lösen wollten. Man einigte sich auf den status 
quo der Konfessionen von 1627, wo Württemberg, Baden und die Pfalz zum katholischen 
Bestand zählten. Für den Norden wurde das Restitutionsedikt ausgesetzt. Der Friede wurde 
am 30. Mai 1635 in Prag vom Kaiser, von Kursachsen, der Katholischen Liga und anderen 
Reichsständen unterzeichnet und enthielt auch das Verbot für Reichsstände, sich mit aus-
wärtigen Mächten zu verbinden. Der Prager Friede war ein ernst gemeinter innerdeutscher 
Versuch, den Krieg zu beenden, aber er sah keine Kriegsbeute für Schweden vor, und 
Frankreich wollte keine starke habsburgische Stellung in Süddeutschland. Deshalb führte 
Schweden den Krieg im französischen Auftrag weiter, und Bernhard von Sachsen-Weimar 
trat im Oktober 1635 in direkte französische Dienste, in der Hoffnung, mit habsburgischem 
Besitz im Elsass belohnt zu werden. Seit 1641 griff Frankreich direkt in den Krieg ein.  
 
Friede von Münster und Osnabrück 1648 
Verhandelt wurde in Münster seit 1645, aber erst der militärische Druck auf Österreich 
brachte den Durchbruch. In Münster wurden die europäischen Fragen verhandelt, auch der 
endgültige Friedensschluss zwischen Spanien und den Niederlanden, in Osnabrück vor 
allem die reichsrechtlichen Fragen. Die Unabhängigkeit der Schweiz und der Niederlande 
vom Reich wurde anerkannt. Schweden erhielt als Reichslehen Vorpommern und Rügen, die 
geistlichen Besitzungen in Norddeutschland wurden verteilt, und im Süden wurde Baden-
Durlach wiederhergestellt und Württemberg und die Pfalz an ihre Fürsten zurückgegeben. 
Die Pfalz erhielt eine neue achte Kurwürde. Österreich musste seine Besitzungen und 
Reichsrechte im Elsass an Frankreich abtreten. Für den status quo der Religionen wurde 
das Jahr 1624 gewählt, das Restitutionsedikt von 1629 wurde aufgehoben, und die Refor-
mierten wurden in den Augsburger Religionsfrieden mit eingeschlossen.  
Frankreich war zur Schutzmacht der „deutschen Liberalität“ geworden, die deutschen 
Fürsten waren weitgehend souverän, das Reich mit seinen Einrichtungen eine entleerte 
Hülle, der große Plan Ferdinands  (und seit 1637 seines Sohnes Ferdinand III.)für ein 
einheitlicheres Reich und eine habsburgisch-katholische Vormacht in Europa war an 
Frankreich gescheitert. Das Elsass war keine Gefahr mehr für Frankreich.  



Ferdinand III. 
Bautz Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (Internet) 
 
FERDINAND III., römisch-deutscher Kaiser, * 13.7. 1608, Graz, † 2.4. 1657, Wien.  
Geboren als Sohn des Erzherzogs und späteren Kaisers Ferdinand II. (seit 1619) und seiner 
ersten Gemahlin Maria Anna von Bayern († 1616), erhielt F. eine vor allem durch Jesuiten 
vermittelte, dezidiert katholische Erziehung. Seit den 1620er Jahren wurde er verstärkt auf 
die Nachfolge seines Vaters vorbereitet. Am 8. Dezember wurde er zum König von Ungarn 
und am 21. November 1627 zum König von Böhmen gekrönt. Seine von Ferdinand II. auf 
dem Regensburger Kurfürstentag betriebene Wahl zum Römischen König kam allerdings 
vorläufig nicht zustande. Nach Wallensteins Ermordung wurde er am 2. Mai 1634 zum Ober-
befehlshaber über das kaiserliche Heer ernannt. Im selben Jahr gelang ihm im Zusammen-
wirken mit seinem spanischen Vetter, dem Kardinalinfanten Ferdinand, bei Nördlingen ein 
entscheidender Sieg über die Schweden (6.9. 1634), der neben der kurz zuvor geglückten 
Einnahme Regensburgs seinen Ruhm als Feldherr begründete. Vom Jahr 1634 an, nach 
dem Sturz des bisherigen ersten Ministers Johann Ulrich Fürst von Eggenberg, eines Partei-
gängers Wallensteins, nahm auch der politische Einfluß des Thronfolgers und seines Ver-
trauten, des Grafen Maximilian von Trauttmansdorff, zu. Er spielte eine wichtige Rolle bei 
den Verhandlungen, die zur Einigung mit Kursachsen und zum Frieden von Prag (1635) 
führten. Am 22. Dezember 1636 wurde er in Regensburg zum Römischen König gewählt und 
dort am 30. Dezember gekrönt. Keine zwei Monate später, am 15. Februar 1637, trat er nach 
dem Tod seines Vaters dessen Nachfolge als römisch-deutscher Kaiser und Herrscher über 
die habsburgischen Erblande an. Die Regierung F.s stand ganz im Zeichen der Beendigung 
des Dreißigjährigen Krieges, der Wiederherstellung und der Sicherung des Friedens. War die 
militärische Lage zu Beginn seiner Regierung nicht ganz ungünstig erschienen, so kristalli-
sierte sich bald heraus, daß der Kampf nach dem 1635 erfolgten Kriegseintritt Frankreichs 
für den Kaiser und seine Verbündeten nicht mehr zu gewinnen war. Insbesondere nach dem 
militärischen Zusammenbruch Spaniens 1640 bewegte sich F. angesichts des Drängens der 
Reichsstände, wenn auch zögerlich, auf den Friedensschluß zu. Nachdem sämtliche Be-
mühungen, zu einem Separatfrieden mit Schweden zu gelangen, um freie Hand gegen 
Frankreich zu erhalten, gescheitert waren, war deutlich, dass es dabei nur um die Her-
stellung eines allgemeinen Friedens gehen konnte. In den sog. Hamburger Präliminarien 
vom Dezember 1641 wurden die Bedingungen für einen Friedenskongress unter Beteiligung 
aller kriegführenden Mächte in Münster und Osnabrück festgelegt. Strittig war, ob und wie 
die deutschen Reichsstände dort repräsentiert sein sollten. F., der sich angesichts der immer 
prekärer werdenden militärischen Lage gezwungen gesehen hatte, 1640 einen Kurfürstentag 
nach Nürnberg und im selben Jahr einen Reichstag, den ersten seit 1613, nach Regensburg 
einzuberufen, musste von seinem zunächst erhobenen Anspruch, das Reich auf dem Kon-
gress allein zu vertreten, allenfalls unter Zuziehung der Kurfürsten, immer weiter abrücken 
und schließlich die stimmberechtigte Teilnahme aller Reichsstände an den Friedensverhand-
lungen zugestehen. In den beiden Friedensverträgen von Münster (mit Frankreich) und 
Osnabrück (mit Schweden) vom 24. Oktober 1648 musste der Kaiser, dessen mit außer-
ordentlichen Vollmachten versehener Vertrauter Trauttmansdorff in der Zeit seiner Anwesen-
heit in Westfalen (1645-1647) entscheidend zum Erfolg der Friedensverhandlungen beigetra-
gen hatte, erhebliche Zugeständnisse machen: So mußte er territorialen Abtretungen im 
Elsass an Frankreich hinnehmen, zulassen, dass Schweden mit Vorpommern, Wismar und 
Bremen-Verden die Mündungen von Weser, Elbe und Oder kontrollierte, die Restitution des 
Kurfürsten von der Pfalz und anderer gegnerischer Fürsten akzeptieren, das Bündnis- und 
Bewaffnungsrecht der Reichsstände anerkennen und einer Regelung in der Religionsfrage in 
der Weise zustimmen, dass künftig für den Konfessionsstand im Reich der 1. 1. 1624 als 
Normaljahr verbindlich war und dass die Reformierten in den Religionsfrieden ausdrücklich 
eingeschlossen wurden. Am schwersten fiel F. der in § 3 des Vertrags von Münster dekre-
tierte Verzicht auf eine Unterstützung Madrids im andauernden spanisch-französischen 
Krieg. Er konnte aber auch Erfolge verbuchen. So gelang es, einige der heikelsten Ver-
fassungsfragen vom Friedenskongreß auf den nächsten Reichstag zu verweisen und seine 
Position als Reichsoberhaupt vor den gravierendsten Beschädigungen zu bewahren. Wichtig 



war aber auch, daß F. für seine Erbländer weitgehend freie Hand behielt. Die Normaljahrs-
regelung galt hier nicht, lediglich den Protestanten in Schlesien wurden einige Zugeständ-
nisse eingeräumt: Den Herzögen von Liegnitz, Brieg, Oels und Münsterberg sowie der Stadt 
Breslau wurde die freie Ausübung des Augsburgischen Bekenntnisses gewährt, und vor den 
Mauern von Schweidnitz, Jauer und Glogau durften drei »Friedenskirchen« errichtet werden. 
Zumal angesichts der desolaten militärischen Lage zur Zeit des Friedensschlusses - die 
Schweden standen wieder in Böhmen und hatten die Prager Kleinseite erobert - ist die Bi-
lanz der Verträge für F. keineswegs nur negativ zu bewerten. In den Jahren nach dem West-
fälischen Frieden konnte der Kaiser einige ansehnliche politische Erfolge für sich verbuchen. 
Auf dem Nürnberger Exekutionstag wurde 1649/50 der Abzug der fremden Truppen vom 
Reichsboden geregelt. 1653 glückte es F., in Augsburg seinen ältesten Sohn Ferdinand (IV.) 
zum Römischen König wählen zu lassen, und auf dem Reichstag, den F. am 30. Juni 1653 in 
Regensburg eröffnete, gelang es wiederum, die heikelsten Verfassungsfragen zu vertagen. 
Gegen die neue Reichshofratsordnung, die er am 15. März 1654 aus eigener Machtvollkom-
menheit erließ, formierte sich nur geringer Widerstand seitens der Protestanten. Auch die 
Tatsache, daß es F. gelang, einer Reihe zumeist erbländischer Grafen, die sein Vater oder 
er in den Reichsfürstenstand erhoben hatten, Sitz und Stimme auf dem Reichstag zu ver-
schaffen, spricht für einen gewachsenen Einfluss des Kaisers. Am 17. Mai 1654 endete der 
Reichstag mit dem Jüngsten Reichsabschied. Die letzten Jahre F.s standen jedoch unter 
dem Eindruck sich allmählicher zuspitzender Krisen: Bald nach der Rückkehr aus Regens-
burg nach Wien starb Ferdinand IV. (9.7. 1654), und Versuche, den zweiten, noch minder-
jährigen Kaisersohn Leopold Ignatius zum Römischen König wählen zu lassen, scheiterten. 
Zugleich drohte F. in den Ersten Nordischen Krieg hineingezogen zu werden, der durch den 
Angriff Karl Gustavs von Schweden auf Polen ausgebrochen war. Und auch ein neuer Kon-
flikt mit Frankreich war nicht auszuschließen, nachdem F. Spanien verdeckte Truppenhilfe in 
den Niederlanden geleistet und 1656 unter Umgehung von § 3 des Münsterschen Friedens 
ein Heer gegen den mit Frankreich verbündeten Herzog von Modena nach Italien entsandt 
hatte. Mitten in dieser Krise, angesichts derer sich unter anderem auf dem Frankfurter 
Reichsdeputationstag (seit 1655) der Widerstand einiger um den Frieden und die Sicherheit 
des Reiches besorgter  
deutscher Fürsten zu  
formieren begonnen hatte,  
starb F. Aus seinen drei  
Ehen mit Maria Anna von 
Spanien (1606-1646),  
Maria Leopoldine von  
Tirol (1632-1649) und  
Eleonore von Gonzaga- 
Nevers (1630-1686)  
stammten sechs Söhne  
und fünf Töchter, darunter  
neben dem Römischen  
König Ferdinand IV.  
(1633-1654), Kaiser  
Leopold I. (1640-1705)  
und Maria Anna Josefa,  
Gemahlin Kurfürst  
Wilhelms von der Pfalz  
(1654-1689). 
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Die Kaiser Leopold I. (1657 – 1705) und Josef I. (1705 - 1711): 

Festigung Österreichs, Franzosenkriege, Türkenkriege 
 
1. Der Westfälische Frieden 1648: 
Als Westfälischer Frieden wird die Gesamtheit der zwischen dem 15. 5. und dem 24. 10. 
1648 in Münster und Osnabrück geschlossenen Friedensverträge bezeichnet, die den 
Dreißigjährigen Krieg in Deutschland beendeten. Vorausgegangen war ein fünf Jahre 
währender Friedenskongress aller Kriegsparteien, der erste, auf dem nahezu alle großen 
europäischen Mächte vertreten waren. Während der Verhandlungen wurde der Krieg von 
schwedischer (Einnahme von Prag) wie von französischer Seite (Besetzung von München) 
weitergeführt, um Habsburg zum Abschluss zu zwingen. Der Frieden wurde zum Vorbild für 
spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unab-
hängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf. 
Die reichsrechtlichen Regelungen des Westfälischen Friedens wurden zu Bestandteilen der 
Verfassungsordnung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bis zu dessen Ende 
im Jahr 1806. Zugleich trug der allgemeine Friede - die pax universalis - von Münster und 
Osnabrück zur gesamteuropäischen Stabilität bei, da sich spätere Friedensschlüsse bis zur 
Französischen Revolution immer wieder an ihm orientierten. Der Westfälische Frieden hat 
eine große völkerrechtliche Bedeutung. Er verwirklicht die Ideen von Hugo Grotius, De iure 
belli ac pacis, Paris 1625. Samuel Pufendorf baute auf diesen Erfahrungen seine Völker-
rechtslehre auf: De iure naturae et gentium libri octo (Lund 1672).  
Der Protestantismus einschließlich des Calvinismus wurde reichsrechtlich anerkannt. Da die 
protestantischen Stände im Reichstag nicht überstimmt werden durften, verzichtete der 
Kaiser faktisch weitgehend auf eine Einflussnahme im protestantischen Norddeutschland. 
Zugunsten von Frankreich musste Habsburg auf seinen ältesten Besitz und seine Vorrechte 
im Elsass verzichten.  
 
2. Der Pyrenäenfrieden 1659: 
Der Pyrenäenfriede beendete die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich 
und Spanien, die den Westfälischen Frieden überdauert hatten. Einerseits hatte Frankreich 
in Spanien interveniert (Aufstände in Katalonien, 1640 bis 1652), andererseits hatte Spanien 
die Fronde unterstützt. Der Frieden wurde an einem neutralen Ort, der Isla de los Faisanes, 
im Fluss Bidasoa in der Nähe von Hendaye (Frankreich), unterzeichnet. 
Spanien musste Teile des Artois, Flanderns, des Hennegaus und Luxemburgs sowie Nord-
katalonien (mit Ausnahme von Llivia) an Frankreich abtreten. Die Pyrenäen wurden als neue 
Grenze zwischen Spanien und Frankreich festgelegt. Außerdem wurde Maria Theresia, die 
Tochter König Philipps IV. von Spanien, mit Ludwig XIV. von Frankreich verheiratet. Die In-
fanta gab ihre Ansprüche auf den spanischen Thron unter der Bedingung auf, dass hierfür 
eine Geldentschädigung von 500.000 Goldecus an Frankreich gezahlt werde. Diese wurden 
jedoch nie bezahlt, womit ihre Ansprüche erhalten blieben und bereits 1666 den Anlass für 
den Devolutionskrieg lieferten. 
Mit dem Pyrenäenfrieden schied Spanien als Großmacht aus dem europäischen Staaten-
system aus und der junge französische König Ludwig XIV., der 1661 die Alleinregierung 
übernahm, sah sich und Frankreich als neue Vormacht in Europa.   
 
3. Der fürstliche Absolutismus 

(Volker Press: Kriege und Krisen. Deutschland 1600 – 1715. Beck München 1991, S. 333) 
Diskutiert man den Absolutismus in europäischem Kontext, so gilt als ein zentrales Merkmal 
die Zurückdrängung der Stände. Es blieb aber selbst in Frankreich doch die starke Stellung 
von einzelnen Provinzialständen, welche ihre Rolle in der Finanzverwaltung behaupteten 
oder - wie in der Bretagne - sogar ausbauen konnten. Bei den deutschen Landständen 
schien die. Entwicklung auf den ersten Blick ähnliche Wege zu gehen wie in Frankreich, 
zumal die Landstände in ihrer ureigensten Domäne, der Finanzverwaltung, durch die Folgen 



des Dreißigjährigen Krieges oft empfindlich geschwächt worden waren. Die deutschen 
Fürsten suchten ihre beherrschende Rolle auf dem Reichstag auszunutzen, um mit dessen 
Legitimierung ihre eigenen Landstände zurückzudrängen. Der „Jüngste Reichsabschied" von 
1654 verpflichtete Landstände und Untertanen, zur Finanzierung der Festungen und Garni-
sonen ihrer Landesfürsten beizutragen, und suspendierte dergestalt partiell das landständi-
sche Steuer-Bewilligungsrecht. 1658 sollte die Wahlkapitulation Leopolds I., in ihrer Rechts-
wirksamkeit umstrittener als der Reichsabschied, sogar das Versammlungsrecht und die 
Steuerbewilligung der Landstände einschränken - darüber hinaus die Reichssteuern ver-
pflichtend machen sowie den Rechtsweg bei Konflikten zwischen Landesherren und Ständen 
ausschalten. 
Diese Wahlkapitulation kam nicht voll zur Wirkung, denn die Landstände setzten sich gege-
benenfalls über sie hinweg. Der Versuch des Reichstags, den Reichsabschied von 1654 
noch zu erweitern und mit einem Reichsschluss das Steuerbewilligungsrecht der Landstände 
zu beseitigen - der Reichsschluss vom 26. Oktober 1670 - scheiterte jedoch an Kaiser Leo-
pold. Als dieser die Ratifikation verweigerte, schlug der Vorstoß sogar in sein Gegenteil um 
und wurde eine unfreiwillige Garantie der Landstände, da fortan die antiständischen Tenden-
zen auf die 1654 bewilligten landesfürstlichen Rechte eingegrenzt wurden. Das Privilegium 
de non appellando, das Gerichtsprivileg der größeren Landesherren, durch das der lnstan-
zenzug an die obersten Reichsgerichte verhindert wurde, hätte damit zur wichtigsten Waffe 
werden können, weil man mit seiner Hilfe die kaiserliche Unterstützung der ständischen 
Rechte unterbinden konnte. Die Rechtspraxis der Jahre nach 1670 zeigt jedoch, dass die 
Reichsgerichte den Landständen sehr wohl Rückhalt gegen ihren Landesherren bieten 
konnten; dies galt allerdings uneingeschränkt nur für die mittleren und kleineren Territorien, 
so dass gerade durch diese Praxis die Sonderstellung der Mächtigeren unterstrichen wurde. 
Allerdings konnte nur Brandenburg-Preußen in vollem Umfang die Reichsgerichte abweh-
ren.           
4. Die habsburgischen Erblande 
(Volker Press: Kriege und Krisen. Deutschland 1600 – 1715. Beck München 1991, S.342) 
Im Reichsverband nahm der Kaiser auch nach 1648 eine Sonderrolle ein. Seine  Stellung im  
Reich war nicht  nur durch die in der Verfassung behauptete Position, sondern auch durch 
die periphere Lage seiner Erblande bestimmt. Ihr Schwerpunkt hatte sich nach dem Erwerb 
des jagiellonischen Erbes 1526 endgültig donauabwärts verschoben. Immer häufiger hatten 
die Herrscher in Wien Residenz genommen; die Mittelpunktsverschiebung Rudolfs II. nach 
Prag blieb Episode, denn nach  1612 hatte Kaiser Matthias in einem allmählichen Prozess 
Residenz, Regierung und Behörden wieder nach Wien zurückverlegt - trotz mancher 
Schwankungen hielten die Habsburger an der Donaustadt fest. Wien war der natürliche 
Mittelpunkt des habsburgischen Herrschaftskonglomerats, so wie es sich seit 1526 heraus 
gebildet hatte. Dass Tirol und die Vorlande, welche traditionell die Erblande mit den Kernge-
bieten des Reiches verklammerten, von 1618 bis 1665 erneut unter einer eigenen Nebenlinie 
selbstständig blieben, kennzeichnete die verstärkte Distanzierung Österreichs vom Reich. 
Die Innsbrucker Habsburger haben oftmals ihre eigene Politik betrieben, die mit der der 
Häuptlinge durchaus kollidieren konnte: Während die Innsbrucker Regierung etwa in Schwa-
ben  ihre Herrschaft gegenüber den kleineren Vasallen in einer komplexen Territorial-  und 
Rechtslage  zu intensivieren suchte, trat ihnen oft genug der Wiener Reichshofrat entgegen, 
der diese reichsunmittelbar gewordenen Gewalten schützte. 
Für die sich entfaltende Habsburgermonarchie war eigentümlich, dass Ungarn mit seinem 
Nebenland Kroatien außerhalb des Reichsverbandes lag, während die um die St. Wenzels-
krone gruppierten Länder Böhmen, Mähren und Schlesien - die Lausitzen waren ja zu Be-
ginn des Dreißigjährigen Krieges an Sachsen verlorengegangen - dazugehörten. Die 
böhmischen Länder ähnelten in ihren verfassungsrechtlichen Strukturen stark den donau- 
und innerösterreichischen Territorien, während Ungarn eine Sonderrolle spielte. Gewiss gab 
es große Gemeinsamkeiten zwischen den ostmitteleuropäischen Königreichen Böhmen, 
Ungarn und Polen - aber die Ähnlichkeiten der böhmischen zu den österreichischen Ländern 
überwogen doch die zu den anderen Nachbarn. 
Der Sieg des Kaisers über die protestantisch eingefärbte Ständeopposition hatte in den 
habsburgischen Landen den Prozess territorialer und konfessioneller Durchdringung mächtig 



beschleunigt, der bislang im Vergleich zu den innerdeutschen Territorien verzögert worden 
war. Der protestantische Adel musste in großer Zahl außer Landes gehen - wobei die Aus-
nahmeregelungen für Schlesien mehr oder minder effektiv waren. Die Sonderrechte der 
österreichischen und böhmischen Stände wurden reduziert, das Wahlkönigtum in Böhmen 
abgeschafft; die „Verneuerte Landesordnung" von 1627 in Böhmen, 1628 in Mähren schrieb 
diese Resultate des kaiserlichen Sieges fest. Sie wurden wiederholt als eine „Magna charta" 
des Absolutismus herausgestellt. Viele der prokaiserlichen katholischen Adeligen, wie der 
Fürst Karl von Liechtenstein, die den Habsburgern zum Erfolg verholfen hatten, blieben so 
sehr böhmische und mährische Herren, dass sie die Zurückdrängung der adeligen Rechte 
missbilligten. Das Verdikt der tschechischen nationalen Geschichtsschreibung über diese 
Vorgänge blieb bis zur Gegenwart sehr stark, aber man wird auch hier die Radikalität der 
Entwicklung nicht überschätzen dürfen. 
Sie hatte den Konfessionalisierungsprozess gefördert, den evangelischen Adel aus seinen 
Führungspositionen gestoßen, die Intervention der Stände in Außen- und Kriegspolitik des 
habsburgischen Herrschers beseitigt. Es war zu einer Konfessionalisierung des Wiener Hofs 
gekommen, die Kaiser Ferdinand II., gestützt auf seine ursprüngliche Grazer Umgebung, 
entschieden durchgesetzt hatte. Nun wurde es unumgänglich, katholisch zu sein, um in der 
Umgebung des Kaisers eine Rolle zu spielen - starkes Motiv vieler Konversionen. Die Re-
katholisierung verband sich mit der Neuverteilung der konfiszierten Güter der Adelsoppo-
sition und einer erheblichen Besitzakkumulation. Jene Wallensteins löste sich zwar wieder 
auf, aber die großen böhmisch-mährischen Familien aus dem Herrenstand konnten ihre 
Stellung ausbauen, gestützt auf ausgedehnte Güter und Herrschaften über Land und Leute, 
die sich mit kleineren Fürstentümern im Reich durchaus vergleichen konnten. Häuser aus 
den Österreichischen Erblanden und aus dem Reich rückten nun ebenfalls in böhmisch-
mährische Positionen ein, dazu einige erfolgreiche Kriegsleute aus dem Dreißigjährigen 
Krieg. Deutlich war allerdings, dass die neue Adelsgesellschaft von der älteren nicht zu sehr 
abwich; die alte Hocharistokratie gab weiter den Ton an; man spielte weiterhin die beherr-
schende Rolle in den Ständen; die Herrschaft über Land und Leute blieb unangefochten, ja 
verstärkte sich noch. Auch die neuen Aufsteiger aus dem Kriegsunternehmertum schlossen 
sich den alten Familien an - Häuser wie die Aldringen, Collalto, Colloredo, Gallas wuchsen in 
den neuen katholisch geprägten Hofadel hinein. 
So entstand eine österreichisch-böhmisch-mährische Hocharistokratie -regional gesehen ein 
Kompromiss zwischen dem Herrenstand der österreichischen und jenem der böhmischen 
Länder, in dem jener die erste, dieser die zweite Geige spielte. Die großen Familien der Mo-
narchie bildeten einen Familienverband, vielfach untereinander verschwägert - sie wurden zu 
den Trägern des erneuerten Wiener Hofes, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts seinen 
glanzvollen Höhepunkt erreichte. Aus dieser Schicht rekrutierte der Kaiser die Mehrzahl 
seiner führenden Diener, die Inhaber der Hofämter. Um den Preis der Katholizität behauptete 
der hohe Adel seine Position bei Hofe – die Krise zwischen Hof und Land, die 1619/20 so 
dramatische Formen angenommen hatte, war beigelegt durch eine verstärkte Anbindung der 
böhmischen Länder an das neue höfische Gefüge in Wien. ... 
So bewahrte man über alle dramatischen Umbrüche hinweg auch eine breite Kontinuität - 
selbst die einst evangelischen Landesschulen wurden nun unter jesuitisch-katholischen 
Vorzeichen fortgeführt. Hier aber zeigt sich der entscheidende Punkt der Veränderungen, 
die, vom Wiener Hof ausgehend, die gesamten Lande erfassten. Der Protestantismus wurde 
- mit der Ausnahme Schlesiens, für das es Sonderregelungen gab - beseitigt, zum Teil in die 
Illegalität abgedrängt. Zwar waren viele Adelige bereit, um ihres Glaubens willen außer Lan-
des zu gehen, aber noch mehr hatten der Behauptung ihres Besitzes den Glauben geopfert. 
Der in abgelegenen Gebieten immer noch fortbestehende heimliche Protestantismus war 
vornehmlich eine Sache der Bauern. Die katholische Religion wurde zur wichtigsten Klam-
mer für den erneuerten Hof und für die ganze Monarchie. Dahinter standen vornehmlich die 
geistlichen Orden, zunächst vor allem die Jesuiten und die Kapuziner, bald aber auch die 
reformierten Prälatenorden. Die österreichischen Klöster hatten schon vor dem Dreißig-
jährigen Krieg ihren Wiederaufstieg begonnen und sich ihre wichtige Stellung im geistigen 
und religiösen Leben des Landes zurückerobert. Die typischen Formen der „Pietas 
Austriaca" spiegelten die internationalen Verflechtungen der Dynastie; spanische und 



italienische Einflüsse kamen zur Wirkung. Die erneuerte barocke Frömmigkeit prägte das 
ganze Land, aber der Hof stellte sich an ihre Spitze. Er war dem Land Vorbild und wies ihm 
die konfessionelle Richtung. Dynastisches und religiöses Denken verknüpften sich zu einer 
Einheit; die heilige Maria wurde als Landespatronin verehrt; in den Denkmälern der göttli-
chen Dreifaltigkeit wurde die Parallele zur Dreiheit der Länder Osterreich-Böhmen-Ungarn 
angedeutet. In Böhmen förderte man den Kult des Hl. Johann von Nepomuk gegen die 
zurückgedrängte Gestalt des anderen böhmischen Johannes, des ketzerischen Magisters 
Hus. In Prag waren die Prälaten als Stütze des Herrschers und des alten Glaubens in den 
Landtag zurückgekehrt, den sie einst unter dem Druck der Hussiten hatten verlassen 
müssen. Neben der Katholizität bedeutete auch, nicht zuletzt dank der langen Regierungs-
zeit Leopolds I., die von den Habsburgern immer wieder gewonnene Kaiserwürde ein wich-
tiges Symbol der Einheit der werdenden Monarchie. 
 
5. Kaiser Leopold I. (nach Bautz, Kirchenlexikon) 
Leopold I., römischer König, deutscher Kaiser, * 9.6. 1640 Wien, † 5.5. 1705 Wien. - 2. Sohn 
Kaiser Ferdinands III. und der spanischen Infantin Maria Anna (1606-46); verheiratet mit 
Margareta Theresia von Spanien (1666), Claudia Felicitas von Tirol (1673) und Eleonore von 
Pfalz-Neuburg (1676). Aus dieser dritten Ehe stammen die Söhne Josef (1678) und Karl 
(1685): 
Ursprünglich für die geistliche Laufbahn bestimmt, wurde Leopold durch Jesuiten im Sinne 
der gegenreformatorischen und barockkatholischen Familientradition des Hauses Habsburg 
erzogen, in Leopold erzielte »gegenreformatorischer Geist einen letzten Kulminationspunkt« 
(V. Press). Infolge des frühen Todes seines bereits zum deutschen König gewählten älteren 
Bruders Ferdinand IV. mußte Leopold 1654 die Erbnachfolge in Österreich antreten; 1655 in 
Ungarn, 1656 in Böhmen. Die Nachfolge im Reich nach dem Tod des Vaters 1657 gestaltete 
sich sehr viel schwieriger, weil sich Frankreich und Kurmainz dagegen stemmten. 1658 
schließlich gewählt, stand seine 47jährige Regierungszeit im Zeichen des Aufschwungs 
Österreichs zur Großmacht, erkämpft in der ersten Zweifrontenkonstellation der deutschen 
Geschichte gegen das Osmanische Reich im Südosten und das Frankreich des Sonnen-
königs Ludwig XIV. im Westen. Der Ansturm der Türken konnte 1664 bei Mogersdorf und 
1683 vor Wien nur durch eine europäische Koalition gegen den Islam (Polenkönig Johann 
Sobieski) zurückgeschlagen werden. Im Gegenzug eroberten die Österreicher nicht nur den 
von den Türken besetzten Teil Ungarns (1686 fiel Buda), sondern auch Slawonien und 
Siebenbürgen (1699 Friede von Karlowitz), wodurch das Fundament zur habsburgischen 
Donaumonarchie gelegt wurde. Den militärischen Ambitionen, die seit 1683 durch Prinz 
Eugen von Savoyen mit gestaltet wurden, korrespondierte ein politischer Absolutismus, der 
sich gegen die rebellierenden ungarischen Stände und gegen den Protestantismus richtete 
und zu schärfsten Verfolgungen in der sogenannten Trauerdekade (1671-1681) führte. Die 
dadurch befestigte Opposition unter dem »Kuruzzenkönig« Imre Gf. Thököly und die 
drohende Allianz der Ungarn mit den Türken erreichte ein Nachgeben Leopolds, die 
Sistierung seiner Germanisierungspolitik, die Restitution der ständischen Verfassung und 
1681 sogar eine beschränkte religiöse Freiheit zugunsten der Protestanten in bestimmten 
gesetzlich festgelegten Orten (Artikulargemeinden). Diese Krisensituation nutzte der 
türkische Großwesir Kara Mustafa zur erwähnten Offensive gegen Habsburg, in deren Folge 
es zur Belagerung Wiens (1683) kam. Das Türkenjahr 1683 bedeutete indes die militärische 
und politische Wende, es produzierte eine gesamteuropäische Allianz unter maßgeblicher 
Beteiligung des Papstes Innozenz VIII. gegen den Erzfeind der Christenheit. Aus diesem 
Krieg ging Leopold gestärkt hervor, er erreichte auch in Ungarn trotz anfänglicher schroff 
gegenreformatorischer Maßnahmen seines Statthalters ein Einlenken des Adels und eine 
Stärkung des Königtums, das 1687/88 auf dem Reichstag in Preßburg bestätigt wurde und in 
der 1687 vollzogenen Krönung des Erzherzogs Josef Ausdruck fand. Im Westen sah sich 
Leopold mit einer französischen Expansionspolitik konfrontiert, die sich zunächst gegen die 
spanischen Niederlande (1667/68, 1672-79), sodann aber gegen das Reich (Annexion 
Straßburgs 1681, Pfälzischer Krieg 1688-1697) richtete und zu einer Kette von Kriegen 
führte, in deren Verlauf es zur Okkupation des Rheinlandes durch Ludwig XIV. und zur 
Verwüstung der Pfalz kam. Der Friede von Rijswijk 1697 bedeutete nur eine »Atempause« 



vor dem spanischen Erbfolgekrieg (1701-1713/14), er enthielt gleichwohl eine zwischen 
Frankreich und Österreich akkordierte Konfessionsklausel zugunsten der von den Franzosen 
restituierten katholischen Religion in den rechtsrheinischen Gebieten.  
Der kunstsinnige und polyglotte Leopold, der als bedeutender Musikliebhaber und Komponist 
gilt (neben 155 weltlichen sind 79 kirchenmusikalische Werke überliefert), förderte den 
Ausbau des barocken Wiens, engagierte sich für die Wissenschaften (Universitätsgründun-
gen in Innsbruck, Olmütz und Breslau), insbesondere durch die Berufung der sogenannten 
österreichischen Kameralisten Hörnigk, Schröder und Becher. Die Dreifaltigkeitssäule auf 
dem Wiener Graben dokumentiert nicht nur barocke Herrscherpracht, sondern zeigt den 
betenden Leopold, dessen ausgeprägte katholische Frömmigkeit beeinflusst wurde durch 
den Jesuiten Emerich Spinelli, den Kapuziner Markus von Aviano, den Franziskaner 
Christoph de Rojas y Spinola und den Augustiner Abraham a Sancta Clara. Auf Leopold geht 
auch die Erweiterung der Wiener Hofbur und ab 1687 der Bau des Schlosses Schönbrunn 
nach Plänen von Fischer von Erlach zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Die Kriege mit Ludwig XIV. 
1661 Ludwig XIV. übernimmt die Allleinregierung. Den deutschen Fürsten gegenüber gibt er 
sich als der Beschützer ihrer Unabhängigkeit gegenüber Habsburg und dem Reich. Er sucht 
nach Kontakten zu Schweden und Polen und schreckt auch vor einem Bündnis mit dem 
türkischen Sultan nicht zurück, um Österreich einzukreisen. 
1667/1668 Devolutionskrieg gegen Spanien und die spanischen Niederlande. Ein Bündnis 
zwischen England und den Niederlanden zwingt Ludwig zur weitgehenden Anerkennung des 
Status quo im Frieden von Aachen. 
1670 Besetzung und Anschluss von Lothringen 
1672 – 1678 Krieg gegen die Niederlande. Wilhelm III. von Oranien wird zur Seele des 
Widerstandes, die Deiche werden geöffnet. 
Ludwig XIV. fördert die Wahl von Johann Sobieski zum polnischen König. 
1678 Friede von Nijmwegen: die Niederlande bleiben ungeschmälert, Spanien muss die 
Freigrafschaft Burgund (mit Besançon) an Frankreich abtreten. 
1679 – 1681 Anschluss des Elsass: Strittiger Besitz wird über sogenannte Réunionskam-
mern der französischen Krone zugesprochen, die Reichsstädte und schließlich auch 
Straßburg werden besetzt, der Protestantismus wird zwar garantiert, aber zurückgedrängt.  
 



1684 Unter dem Druck der Türkengefahr  
anerkennen Kaiser und Reich die Réunionen.  
Frankreich besetzt Luxemburg und baut es als  
Festung aus.  
1688 Ludwig XIV. erhebt für seine Schwägerin  
Elisabeth Charlotte („Lieselotte von der Pfalz“)  
Ansprüche auf ihr Erbe. Beginn des pfälzischen 
Erbfolgekrieges. Bildung der Großen Allianz  
unter Wilhelm von Oranien zur Erhaltung des  
europäischen Gleichgewichts. Die französi- 
schen Truppen können die Pfalz nicht halten  
und zerstören deshalb Heidelberg und Mann- 
heim und die angrenzenden Gebiete in Baden  
und Württemberg. 
1689 Wilhelm III. wird nach der Glorious 
Revolution König von England. 
1692 die neue französische Flotte wird von 
der niederländischen bei La Hogue vernichtet. 
1697 Friede von Rijswijk: Frankreich muss auf 
alle Eroberungen verzichten, aber die Réunio- 
nen bleiben. 
 
7. Die Türkenkriege Leopolds 
Seit 1656 Reformpolitik des Wesirs Köprülü 
und seiner Familie in Istanbul 
1664 Nach ersten Erfolgen der Türken durch 
Verstärkung aus dem Reich Schlacht bei  
Mogendorf (St. Gotthard an der Raab) 
Sieg des Grafen Montecuccoli. 
1664 Schandfrieden von Vasar (der Kaiser schließt  
mit den Türken einen Vertrag über den Status quo,   Kaiser Leopold I. 
der von den Ungarn als Verrat angesehen wird. 
1669 Aufstand der Magnaten von der kaiserlichen Regierung brutal niedergeschlagen.  
Kuruzzenaufstand  gegen die Habsburger unter Graf Imre Tököly, der die Türken zu Hilfe 
ruft. Allmähliches Einlenken der Habsburger. 1681 Restitution der Ständeverfassung. 
1683 – 1699 Großer Türkenkrieg unter Großwesir Kara Mustafa 
Belagerung Wiens unter dem Stadtkommandanten Graf Starhemberg 
Deutsch-europäische Entsatzarmee unter dem polnischen König Johann Sobieski schlägt 
die Türken vor den Toren von Wien (Schlacht am Kahlenberg) 
Seit 1684 Weiterführung des Türkenkriegs unter Max Emanuel von Bayern und Ludwig 
Wilhelm von Baden. Befreiung Ungarns und Belgrads. 
1687 Der Reichstag von Pressburg überträg die ungarische Krone auf Leopolds Sohn Josef. 
1691 Schlacht von Slankamen (Türkenlouis) 
1697 Prinz Eugen von Savoyen – Carignan Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres. 
1699 Friede zu Karlowitz: Östereich als neue Großmacht 
 
7. Der spanische Erbfolgekrieg 
Der Krieg um das spanische Erbe zwischen Leopold und dem französischen Sonnenkönig 
entwickelte sich zum ersten Weltkrieg der Neuzeit, der in Italien, am Rhein und in den 
Niederlanden, in Spanien und in den Kolonien in Übersee geführt wurde. Hier zeigte Leopold 
durch das Bündnis mit den protestantischen Seemächten England und den Nieder-landen, 
dass die konfessionellen Gesichtspunkte den machtpolitischen nachgeordnet wurden.  
 
König Karl II. von Spanien, 1661 geboren, 1665 König, war am 1. November 1700 gestor-
ben, nachdem er kurz zuvor ein Testament für seinen französischen Großneffen Philipp von 
Anjou gemacht hatte. Der französische König Ludwig XIV. entsandte seinen Enkel als Thron-



folger nach Spanien. Am 7. 9. 1701 kam es zum Abschluss der Großen Allianz zwischen 
Österreich, England und den Niederlanden zur Verhinderung einer Vereinigung von Frank-
reich mit Spanien. Im „pactum mutuae successionis” übertrugen am 12. 9. 1703 Kaiser 
Leopold I. und sein inzwischen zum römisch-deutschen König gewählten Sohn Josef I. ihre 
Rechte an Spanien auf den jüngeren Sohn, Erzherzog Karl. In Spanien begannen Kämpfe 
zwischen den beiden Prätendenten, und Gibraltar wurde durch die englische Flotte erobert.  
 
8. Der Thronwechsel von Leopold zu Josef 
Josef folgte seinem Vater ab dem 9. Dezember 1687 als ungarischer, ab dem 24. Januar 
1690 als römisch-deutscher König und nach dem Tod Leopolds ab dem 5. Mai 1705 als 
Kaiser sowie als König von Böhmen. Mit dem Vater teilte er das große Interesse für Musik 
und war wie er auch kompositorisch tätig. Josef I. war ein abenteuerlustiger, draufgän-
gerischer und waghalsiger Mensch. Er zähmte seine Pferde selbst, ging oft auf die Jagd und 
sah für das damalige Gesellschaftsbild blendend aus. Im Gegensatz zu seinen Eltern und 
seinem Bruder Karl zeigte Josef wenig Frömmigkeit. Leopold machte kaum ein Hehl daraus, 
dass ihm Karl als Nachfolger lieber wäre, was das Verhältnis zwischen den Brüdern trübte. 
Als der Spanische Erbfolgekrieg ausbrach, wurde Josef von seinem Vater zum Mitglied des 
Kabinetts bestimmt. Dort machte er sich umgehend für den Krieg stark. Doch erst nach 
seiner Teilnahme an der Eroberung der Festung Landau hielt ihn der Kaiser für reif genug. 
Am Wiener Hof war Josef der Anführer der Reformpartei, dem so genannten Jungen Hof, 
dem auch Prinz Eugen und andere zukünftige Größen angehörten. Als solcher nahm er die 
Rolle des Oppositionsführers ein. Die Kriegslage ließ den Kaiser immer wieder wichtige 
Aufgaben an Josef übertragen, so dass man seine Position mit der eines Premierministers 
vergleichen kann. Unter Leopold waren die Einnahmen wegen Korruption und Nachlässigkeit 
sehr nieder. Eine Verbesserung der Finanzlage erreichte Josef I. dadurch, dass er die Ver-
waltung straffte und die Beamten steuerpflichtig machte. Der katholischen Klerus wurde zu 
einem „vreiwilligen Geschenk“ genötigt, während die Adligen eine „Contributio“ leisteten. 
Zusammen mit diesen Mitteln gelang es Joseph 1708, das Einkommen der Krone ums 
doppelte auf 16 bis 17 Millionen zu steigern.  
Josefs gesamte Regierungszeit war ausgefüllt mit 
dem Spanischen Erbfolgekrieg, bei dem die öster-
reichischen Armeen mit Hilfe ihrer englischen und 
niederdeutschen Verbündeten nicht zuletzt unter der 
tatkräftigen Leitung des Prinzen Eugen durchaus 
beachtliche Erfolge erzielen konnten (Siege bei 
Oudenaarde 1708 und Malplaquet 1709).  
Während Josefs Vater Leopold I. zu Beginn des 
Krieges als Ziel noch die ehrenwerte Gegenwehr 
formulierte, war Josefs Ziel, da er ein erklärter Gegner 
Frankreichs war, ein tatsächlicher Sieg. Mit seinem 
Bruder, dem späteren Kaiser Karl VI. gab es daher 
verschiedene Differenzen, da Josef weniger an 
Spanien und mehr an der Herrschaft über Italien 
interessiert war. Diese Bestrebungen, die Macht der 
Habsburger auch auf Italien auszudehnen, sollten 
letztlich Erfolg haben, auch wenn er sich nur im 
Norden als dauerhaft zeigte. Die Erfolge in Italien 
brachten Josef I. jedoch in Konflikt mit Papst Clemens 
XI., gegen den er sogar in den Krieg zog. Erst mit der 
Zeit konnten sich die Brüder als Verbündete 
betrachten, als sich 1709/10 der Sieg über Ludwig 
XIV. und dessen Verbündete abzeichnete.    Kaiser Josef I. 
Als Josef I. im März 1711 in Schönbrunn einer Pockenepidemie zum Opfer fiel, war sein 
Erbe sein Bruder Karl III., der eine König von Spanien, und damit entfiel die Grundlage für 
die Koalition. Denn eine Vereinigung Habsburgs mit Spanien war genau so wenig im Sinne 
Englands und der Niederlande wie die mit Frankreich. So wurde im Frieden von Utrecht 1713 



und im Frieden von Rastatt 1714 das spanische Erbe geteilt. Spanien blieb bei den Bour-
bonen, die beiden Kronen durften aber nie zusammenfallen. Die spanischen Niederlande, 
Mailand und Neapel wurden österreichisch.  
 
8. Die großen Helfer 
Raimondo Graf Montecuccoli (* 21. Februar 1609 auf Schloss Montecuccolo bei Modena; 
† 16. Oktober 1680 in Linz) war ein österreichischer Feldherr, Diplomat und Staatsmann. 
Er war kaiserlicher Kämmerer und Geheimer Rat, Generalleutnant, General-Artilleriedirektor, 
Gouverneur von Raab, Hofkriegsratspräsident, Inhaber eines Kürassierregiments, Präsident 
der leopoldinischen Akademie der Naturforscher und Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies. 
Er war der Schöpfer des ersten stehenden Heeres in Österreich und einer der bedeutend-
sten Militärtheoretiker und -schriftsteller des 17. Jahrhunderts. Berühmt wurde er durch 
seinen Sieg gegen ein gewaltiges Türkenheer, das 1664 unter Führung von Ahmed Köprülü, 
während des Türkenkrieges von 1663/1664, gegen Wien marschierte und in der Schlacht bei 
Mogersdorf an der Raab vernichtend geschlagen wurde. Er gilt neben dem Prinzen Eugen 
und dem Erzherzog Karl als einer der bedeutendsten Feldherren Österreichs. 
Er kämpfte seit Kriegsbeginn im Dreißigjährigen Krieg mit. 1639 geriet er in Gefangenschaft, 
teils in Stettin, teils in Weimar und nutzte die Zeit zum intensiven Studium rechtsgelehrter, 
philosophischer, historischer und naturwissenschaftlicher Werke. In Stettin entwarf er auch 
sein eigenes berühmtes Werk über die Kriegskunst. Im Jahr 1642 kehrte er nach seiner 
Auswechselung wieder zum Heer zurück. Zwischen 1660 und 1675 war er der maßgebliche 
Feldherr der Habsburger und der Lehrmeister Ludwig Wilhelms von Baden. 
 
Prinz Eugen von Savoyen, 1663 – 1736, aus französisch-savoyischem Adel und eigentlich 
für den kirchlichen Dienst bestimmt. Eugen neigte jedoch der Militärlaufbahn zu und bat um 
das Kommando über ein Bataillon, welches ihm aufgrund seines Standes zugestanden hätte. 
Der König lehnte dies jedoch mit Verweis auf seine schmächtige Gestalt und Kleinwüchsig-
keit ab. 1683 bewarb er sich um ein Regiment bei Kaiser Leopold und kämpfte mit seinem 
Vetter Ludwig Wilhelm von Baden zusammen in der Schlacht am Kahlenberg. Seinen 
militärischen Ruf erwarb er durch den glänzenden Sieg von Zenta gegen die Türken 1698. 
Im Spanischen Erbfolgekrieg wurde Eugen im Jahr 1700 zunächst Oberbefehlshaber in 
Italien (1701 Schlacht bei Carpi und Chiari; 1702 Handstreich von Cremona, Schlacht bei 
Luzzara). Am 27. Juni 1703 wurde er zum Präsidenten des Hofkriegsrates von Österreich 
und zum Generalleutnant, in Österreich damals der höchste militärische Titel, ernannt. Im 
weiteren Verlauf des Spanischen Erbfolgekrieges errang er zusammen mit dem Duke of 
Marlborough, dem Kommandierenden der verbündeten britischen Truppen, die glänzenden 
Siege bei Höchstädt (1704), Ramillies (1706, nur Marlborough), Turin (1706, nur Eugen), 
Oudenaarde (1708) und Malplaquet (1709).  
Am 21. Februar 1707 wurde Eugen vom Reichstag zum Reichsfeldmarschall gewählt. Von 
1707 bis 1715 war er zudem Generalgouverneur von Mailand. 1708 bis 1709 ließ er sein 
Stadtpalais in der Himmelspfortgasse erweitern. Bis zu seinem Tod galt er als der einfluss-
reichste Politiker und Kunstförderer in Wien.  
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Kaiser Karl VI. (1711 - 1740) und seine Tochter Maria Theresia: 

Spanische Erbfolge, Österreichische Erbfolge, Preußen 
 
Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 18. Jahrhundert: 
 
Josef I. 1705 – 1711 Töchter: Maria Josepha 1699–1757 oo Kurfürst August III. von Sachsen 
  Maria Amalia 1701 – 1756 oo Kurfürst Karl Albrecht v. Bayern 
Karl VI., zunächst spanischer König Karl III.im spanischen Erbfolgekrieg, 1711 Nachfolger  

seines Bruders Josef I., Kaiser 1711 – 1740 
  Tochter Maria Theresia 1717 – 1780 oo Herzog Franz Stephan von Lothringen 
Karl VII, der bayrische Kurfürst Karl Albrecht, Kaiser 1742 – 1745 
 
Franz I., Franz-Stephan von Lothringen-Toskana, seit 1736 Ehemann der Maria Theresia 

und seit 1740 Mitregent in den habsburgischen Erbländern, Kaiser 1745-1765 
Josef II., Sohn von Franz I. und Maria Theresia, Kaiser 1765–1790 und Mitregent und Nach-  

folger seiner Mutter in den österreichischen Erbländern 
Leopold II., Bruder Josefs II., Kaiser 1790 – 1792 
 
Franz II., Sohn Leopolds II., Kaiser 1792 – 1806, seit 1804 Franz I., Kaiser von Österreich 
 
Der spanische Erbfolgekrieg 
 
Der Krieg um das spanische Erbe zwischen Leopold und dem verschwägerten französischen 
Sonnenkönig entwickelte sich zum ersten Weltkrieg der Neuzeit, der in Italien, am Rhein und 
in den Niederlanden, in Spanien und in den Kolonien in Übersee geführt wurde. Hier zeigte 
Kaiser Leopold durch das Bündnis mit den protestantischen Seemächten England und den 
Niederlanden, dass die konfessionellen Gesichtspunkte den machtpolitischen nachgeordnet 
wurden.  
Der habsburgische König Karl II. von Spanien, 1661 geboren, 1665 König, war am 1. 11. 
1700 ohne direkten Erben gestorben. Sein nächster Verwandter war der Enkel des franzö-
sischen Königs, sein Großneffe Philipp von Anjou, den er am Ende in einem Testament als 
Erben einsetzte. Aber die Habsburger pochten auf die rein männliche Erbfolge und boten 
den Kaisersohn Karl als Erben. Die anderen europäischen Staaten wollten keinen franzö-
sisch-spanischen Zusammenschluss und traten deshalb für die habsburgische Erbfolge ein. 
Der französische König Ludwig XIV. entsandte seinen Enkel als Thronfolger nach Spanien. 
Am 7.9.1701 kam es zum Abschluss der Großen Allianz zwischen Österreich, England und 
den Niederlanden. Im „pactum mutuae successionis” übertrugen am 12.9.1703 Kaiser 
Leopold I. und sein inzwischen zum römisch deutschen König gewählter Sohn Josef I. ihre 
Rechte an Spanien auf den jüngeren Sohn, Erzherzog Karl. In Spanien begannen Kämpfe 
zwischen den beiden Prätendenten, und Gibraltar wurde durch die englische Flotte erobert.  
Karl III. fand im alten Aragon Anerkennung und wurde in Barcelona zum König gekrönt. 
Kaiser Josefs gesamte Regierungszeit war ausgefüllt mit dem Spanischen Erbfolgekrieg, bei 
dem die österreichischen Armeen mit Hilfe ihrer englischen und niederländischen Verbün-
deten nicht zuletzt unter der tatkräftigen Leitung des Prinzen Eugen durchaus beachtliche 
Erfolge erzielen konnten (Siege bei Oudenaarde 1708 und Malplaquet 1709). 
Als Josef I. im März 1711 in Schönbrunn einer Pockenepidemie zum Opfer fiel, war sein 
Erbe sein Bruder Karl III., der eine König von Spanien, und damit entfiel die Grundlage für 
die Koalition. Denn eine Vereinigung Habsburgs mit Spanien war genau so wenig im Sinne 
Englands und der Niederlande wie die mit Frankreich. So wurde im Frieden von Utrecht 1713 
und im Frieden von Rastatt 1714 das spanische Erbe geteilt. Spanien blieb bei den Bour-
bonen, die beiden Kronen durften aber nie zusammenfallen. Die spanischen Niederlande, 
Mailand und Neapel wurden österreichisch. Der neue Kaiser Karl VI. musste zu Anfang 
seiner Regierungszeit den spanischen Erbfolgekrieg beenden und den Frieden akzeptieren. 



Text des Siegels Karls VI. 
 
Carolus VI. Dei Gratia Romanorum Imperator semper Augustus Germaniae Hispaniae 
Hungariae Bohemiae utriusque Siciliae Hyerusalem et Indiarum Rex, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae Brabantiae Mediolani Princeps Sueviae Catalaniae Marchio Sacri Romani 
Imperii Comes Habsburgi Flandriae Tyrolis 
 
In der Übersetzung: 
Karl VI. von Gottes Gnaden ewig erhabener Römischer Kaiser, Deutscher König, König von 
Spanien, Ungarn, Böhmen, beide Sizilien, Jerusalem, und über Westindien, Erzherzog 
Österreichs, Herzog von Burgund, Brabant, Mailand, Fürst zu Schwaben, Katalonien, 
Markgraf des Heiligen Römischen Reiches, Graf zu Habsburg, Flandern, Tirol 
 
Die pragmatische Sanktion  
 
Die Pragmatischer Sanktion ist eine am 19. April 1713 von Kaiser Karl VI. in besonders 
feierlicher Form veröffentlichte Urkunde, die die Unteilbarkeit und Untrennbarkeit aller habs-
burgischen Erbkönigreiche und Länder (auch Böhmen und Ungarn) festlegt und zu diesem 
Zweck eine einheitliche Erbfolgeordnung vorsieht. Grundsätzlich galt die männliche Primo-
genitur, also die Nachfolge des ältesten männlichen Erben. Wenn keiner vorhanden war, galt 
subsidiär die weibliche Erbfolge: Demnach sollte zunächst der älteste Sohn, nach diesem die 
von ihm begründete Linie (angefangen mit seinem ältesten Sohn etc.), danach alle anderen 
Linien des Mannesstammes nach demselben Prinzip und zuletzt - nach vollständigem Aus-
sterben des Hauses im Mannesstamm - auch die weibliche Nachkommenschaft, angefangen 
mit der ältesten Tochter des letzten Throninhabers und deren Nachkommenschaft, thron-
folgeberechtigt sein. 
 
Dieser letzte Fall trat schon bald ein, nämlich nach dem Tode Karls VI. 1740, als dessen 
erstgeborene Tochter Maria Theresia unter Berufung auf die Pragmatische Sanktion die 
Nachfolge in den habsburgischen Ländern antrat. Die vielfach anzutreffende Behauptung 
allerdings, Karl VI. hätte die Pragmatische Sanktion zugunsten seiner Tochter erlassen, kann 
schon deshalb nicht richtig sein, weil Maria Theresia erst nachher, nämlich 1717, geboren 
wurde. Zudem hatte Karl VI. mit Leopold auch einen männlichen Nachkommen, der aller-
dings 1716 als Säugling verstarb. 
 
Venezianisch-Österreichischer Türkenkrieg 
 
Der venezianisch – türkische Krieg begann 1714. Die Türken eroberten die Halbinsel Morea 
(Griechenland) und gefährdeten die Zufahrt nach Venedig durch die Adria. Korfu wurde von 
Venedig verteidigt. Zur Entlastung Venedigs trat Österreich 1716 in den Krieg ein.  
1716 Schlacht von Peterwardein: Schwere Niederlage der türkischen Armee gegen den 
Prinzen Eugen. Eroberung von Temesvár (Siebenbürgen). 
1717 Eroberung von Belgrad und Niederlage der türkischen Entsatzarmee. 
1718 Friede von Passarowitz. Sowohl die Siebenbürger wie die Serben erhielten von 
Österreich Garantien für ihren Glauben und ihre Religionsausübung. Damit erreichten die 
österreichischen Erbländer ihre größte Ausdehnung. 
 
Prinz Eugen von Savoyen,  
 
1683 bewarb sich der Prinz um ein Regiment bei Kaiser Leopold und kämpfte mit seinem 
Vetter Ludwig Wilhelm von Baden zusammen in der Schlacht am Kahlenberg. Seinen militä-
rischen Ruf erwarb er durch den glänzenden Sieg von Zenta gegen die Türken 1698. Im 
Spanischen Erbfolgekrieg wurde Eugen im Jahr 1700 Oberbefehlshaber in Italien (1701 
Schlacht bei Carpi und Chiari; 1702 Handstreich von Cremona, Schlacht bei Luzzara). 1703 
wurde er zum Präsidenten des Hofkriegsrates von Österreich ernannt. Im weiteren Verlauf 
des Spanischen Erbfolgekrieges errang er zusammen mit dem Duke of Marlborough, dem 



Kommandierenden der verbündeten britischen Truppen, die glänzenden Siege bei Höchstädt 
(1704), Ramillies (1706, nur Marlborough), Turin (1706, nur Eugen), Oudenaarde (1708) und 
Malplaquet (1709). 1707 wurde Eugen vom Reichstag zum Reichsfeldmarschall gewählt und 
war 1715 Generalgouverneur von Mailand. Seine letzten großen Erfolge waren Peterwardein 
und die zweite Eroberung von Belgrad. 
Prinz Eugen war ein großer Freund und Förderer der Künste. Mit dem Umbau seines Stadt-
palais in der Himmelspfortgasse 1708 / 09 schuf er ein Juwel des Wiener Barock. Als 
Präsident des Hofkriegsrates galt er bis zu seinem Tod 1736 als der einflussreichste Politiker 
und Kunstförderer in Wien.  
 
Kaiser Karls Kunstverständnis 
(Bautz, Kirchenlexikon) 
Das unglückliche Wirken als 
Kaiser zeigt allerdings nur die 
eine Seite von Karls Wesen. Da-
neben erweist er sich als ein 
allen künstlerischen Bereichen 
aufgeschlossener Mensch. Ja es 
scheint geradezu, als ob er durch 
die Flucht in die Kunst, beson-
ders die Musik, die politischen 
Misserfolge kompensieren wollte. 
Schon in seiner Jugend wurde er 
vom Hofkapellmeister Johann 
Joseph Fux in der Musik unter-
richtet. Er komponierte, spielte 
Klavier und dirigierte die Hofmu-
sikkapelle bei den Gottesdiens-
ten oft selbst. Unter seinem 
Einfluss kam es in Wien sogar zu 
einer eigenständigen Entwicklung 
im Bereich der Kirchenmusik. 
Besonders die kompositorische 
Durchführung und Gliederung 
des Ordinariums erfuhr zu dieser 
Zeit wertvolle Änderungen. Die 
damals entwickelte Form war 
dann gültig bis hin zu Haydn und 
Mozart. Auch auf die musikali-
sche Gestaltung der Messe 
selbst hat Karl Einfluss genom-
men. Von eigenen Kompositio-
nen kam, entsprechend den 
vorhandenen Aufzeichnungen 
über die Programme der von Karl 
besuchten Messen, nur ein Mise-
rere zur Aufführung. Neben der 
Musik galt seine weitere Neigung 
der Baukunst. Die architektoni-
sche Neugestaltung Wiens im Geiste des Barock ist v.a. seiner Initiative zu verdanken. Für 
ihn wirkten u.a. Johann Bernhard Fischer von Erlach und dessen Sohn Josef Emanuel, 
sowie Johann Lukas von Hildebrandt und Donato Felice von Allio. Sie verwirklichten viele der 
von Karl in Auftrag gegebenen Arbeiten. Besonders erwähnenswert sind der Bau der 
Karlskirche, die, von Karl anlässlich einer Pestepidemie 1713 feierlich gelobt, von 1716 bis 
1737 entstanden ist, Erweiterungsbauten der Hofburg (Michaelertrakt, Nationalbibliothek, 
Reichskanzlei und Winterreitschule), ausgeführt zwischen 1723 und 1737 und der Plan einer 



Klosterresidenz in Klosterneuburg, die nach Anlage und Umfang dem Vorbild des Escorial in 
Spanien folgen sollte, von der aber nur ein geringer Teil tatsächlich fertiggestellt wurde. Das 
umfassende Eintreten für kulturelle Belange zeigte sich auch in anderen Bereichen. So 
erwarb er die umfangreiche Bibliothek des Prinzen Eugen und sorgte auf diese Weise für 
eine bedeutende Erweiterung der Hofbibliothek.   
 
Die polnischen Thronfolgewirren 
 
1704 vertrieb Karl XII. von Schweden August den Starken aus Polen und half dem 
polnischen Adligen Stanislas Lesczynski auf den Thron. Er wurde 1709 von August dem 
Starken wieder vertrieben und lebte im Exil in Weißenburg im Elsass. 1725 heiratete der 
französische König seine Tochter Maria Lesczynska und unterstützte nach dem Tod Augusts 
des Starken 1733 die Ansprüche seines Schwiegervaters, der als König nach Polen zurück-
kehrte. Es kam zum polnischen Erbfolgekrieg, der 1736 durch einen Vergleich beendet 
wurde. Lesczynski verzichtete zugunsten von August III. von Sachsen und erhielt dafür das 
Herzogtum Lothringen, um es nach seinem Tod 1766 dann an seinen französischen 
Schwiegersohn zu vererben. Franz Stephan, der bisherige Herzog von Lothringen und 
Schwiegersohn Kaiser Karls, erhielt dafür nach dem Tod des letzten Medici 1737 das 
Herzogtum Toskana und vergrößerte so den habsburgischen Besitz in Italien.  
 
Die österreichische Erbfolge: die weibliche Sukzession 
 
Weil Karl VI. keinen männlichen Erben hatte, trat die in der Pragmatischen Sanktion vorge-
sehene weibliche Sukzession ein: seine Tochter Maria Theresia würde die habsburgischen 
Erbländer insgesamt erben. Der Schwiegersohn, der an ihrer Seite stehen und sie unter-
stützen sollte,  war Franz Stephan von Lothringen, für Frankreich eine unannehmbare Wahl, 
die durch den Tausch mit der Toskana akzeptabel gemacht wurde. 1737 starb der letzte 
Medici, und 1739 war das junge Paar für 3 Monate in Florenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Krise der Habsburgermonarchie 
 
Karl VI. war ein musenfreundlicher, das Hofzeremoniell und den geordneten Rahmen lieben-
der Herrscher, dem es an Flexibilität und politischer Weitsicht mangelte. Das wurde weit-
gehend durch den Prinzen Eugen ausgeglichen. Prinz Eugen hatte ein starkes Heer für die 
wichtigste Maßnahme zur Sicherung der Erbfolge gehalten. Er starb 1736. Karl VI. hielt mehr 
von Verhandlungen und Garantieerklärungen und gab dafür zuviel Geld aus. Er vernach-
lässigte die Staatsfinanzen und das Heer. 1737 kam es zu einem neuen Türkenkrieg, der 
zum Verlust Belgrads und der 1718 eroberten Gebiete führte und die Schwäche des öster-
reichischen Heeres schonungslos aufzeigte. Der Kaiser unternahm nichts, um die Staats-
finanzen zu ordnen und das Heer zu reformieren. Er starb unerwartet im Alter von 55 Jahren 
am 20. Oktober 1740, der letzte Habsburger. Die Erbfolge war nicht vorbereitet, z. B. durch 
die Krönung der Tochter zur Königin von Böhmen und Ungarn. Der Wiener Hof war seit 
langem zum ersten Mal ohne Kaisertitel. Die alten Berater Karls VI. waren rat- und mutlos. 
Karl Albrecht von Bayern und August III. von Sachsen, die Ehemänner der Töchter Josefs I., 
erhoben Ansprüche auf das Habsburgererbe und planten eine Aufteilung. 
 
Die preußische Konkurrenz 
 
Brandenburg – Preußen hat unter seinem zweiten König Friedrich Wilhelm I. 1713 – 1740 
einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht, mit merkantilistischer Förderung der Wirt-
schaft, dem Aufbau einer starken Armee und großer Sparsamkeit. Politisch blieb der König 
reichstreu und setzte seine gewachsene Macht nicht ein. Sein Sohn Friedrich II., der ihm im 
Mai 1840 folgte, kannte diese Einschränkung nicht. Aus der "Geschichte meiner Zeit", 1746: 
Andere Erwägungen aber ermutigten meine Hoffnungen: die Lage, in der sich der Wiener 
Hof nach dem Tode des Kaisers befand, war nichtsdestoweniger schlecht durch die Unord-
nung seiner Finanzen, durch die Erschöpfung vieler Hilfsquellenund durch den Verfall des 
Heeres, dem 70 000 Mann fehlten. Man stelle an die Spitze des Staates eine unerfahrene 
Frau, die neben sich von Intrigen erregte, von Misshelligkeiten erfüllte Räte hatte, eine 
schwer zu verteidigende Nachfolge, und man wird zugestehen, dass diese Regierung 
schlecht gefestigt war. Auch ich konnte auf Verbündete rechnen. Die Rivalität Frankreichs 
und Englands sicherte mir eine dieser Mächte, außerdem konnte ich erwarten, dass sich die 
Fürsten, die Ansprüche auf die österreichische Erbschaft hatten, aus eigenem Interesse mit 
mir vereinigen würden. ... Rechnet man zu allen diesen Beweggründen noch den Reiz eines 
zahlreichen und mobilen Heeres, die gute Ordnung der Finanzen, die großen Reichtümer, 
die den Schatz der Krone füllten, (und vielleicht die Begierde, mir einen Namen zu machen) 
so kennt man alle Gründe, die ich hatte, Maria Theresia, der Königin von Ungarn und 
Böhmen, den Krieg zu erklären. 
 
Der österreichische Erbfolgekrieg 1740 - 1748 
 
Friedrich von Preußen besetzte am 16. Dezember 1740 Schlesien und signalisierte dem 
Wiener Hof, dass das sein Preis für die Anerkennung der Erbfolge Maria Theresias sei (die 
sein Vater beschworen hatte). Bayern und Frankreich schlossen einen Vertrag und stießen 
auf Wien vor, rückten dann aber nach Prag, wo sich Karl Albrecht zum König krönen liess. 
Im Januar 1742 wurde Karl Albrecht in Frankfurt zum deutschen Kaiser gewählt und im 
Februar von seinem Bruder, dem Erzbischof von Köln, gekrönt. 
 
Maria Theresia trat im September 1741 in Pressburg vor den ungarischen Reichstag und 
machte dort tiefen Eindruck. Sie wurde zur Königin von Ungarn gekrönt.  
Der englische Gesandte Sir Thomas Robinson:  
Die Krönung war magnificent, die Königin war der verkörperte Charme. Die antiquarische 
Krone wurde durch das Haupt Maria Theresias mit neuen Grazien geschmückt, und das alte, 
zerschlissene Gewand Sankt Stephans sah auf ihr ebenso gut aus wie ihr eigenes, reiches 
Kleid aus Diamanten, Perlen und aller Art von kostbaren Steinen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit ungarischen und italienischen Truppen stießen die Österreicher im Februar 1742 nach 
Bayern vor und nahmen am Tag der Kaiserkrönung München ein. Nach einem Sieg erreichte 
Friedrich II. im Juni im Frieden von Breslau die Abtretung Schlesiens, und Preußen schied 
aus dem Krieg aus. Im Dezember 1742 mussten die Franzosen Prag räumen, und im Mai 
1743 wurde Maria Theresia zur Königin von Böhmen gekrönt. 1743 wurde in Italien gegen 
das spanische Neapel, in Bayern und am Rhein gekämpft. Weil Friedrich von Preußen ein 
Erstarken Österreichs fürchtete, griff er 1744 erneut in den Krieg ein. Er griff in Böhmen an 
und entlastete so die bayrische Front. Im Januar 1745 starb der landlose Kaiser Karl VII., 
und Maria Theresia gab seinem Sohn gegen den Verzicht auf Böhmen ganz Bayern zurück. 
Nachdem Schlesien mit der Schlacht von Hohenfriedberg und der Besetzung von Dresden 
erfolgreich verteidigt worden war, kam es im Dezember 1745 zum Dresdener Frieden, in 
dem Friedrich im Besitz von Schlesien verblieb und dafür die Kaiserwahl Franz Stephans 
vom Oktober anerkannte.   
1746 kämpften die Österreicher in Italien erfolgreich, verloren aber die seit 1714 österreichi-
schen Niederlande (Belgien) an die Franzosen unter dem "Marschall von Sachsen". Der 
Krieg endete im Oktober 1748 mit dem Frieden von Aachen, der die Erbfolge Maria There-
sias bestätigte, Preußen im Besitzt von Schlesien ließ und die Niederlande an Österreich 
zurückgab.  
 
Maria Theresia hat diese Krise glänzend bestanden, ihr Erbe fast ungeschmälert erhalten, 
den Staat reorganisiert und Österreich in die erste Reihe der Großmächte zurückgeführt. 
Den bayrischen Kurfürsten hat sie als machtlosen Kaiser vorgeführt und dann ihren macht-
politisch ganz von ihr abhängigen Ehemann Franz Stephan als Kaiser installiert und damit 
das Kaisertum nach Wien zurückgebracht. Friedrich II. von Preußen hat sie den Griff nach 
Schlesien, den zweimaligen "Verrat", nie verziehen. Deshalb betrieb sie ein politisches 
Umdenken, ein renversement des coalitions, das 1753 unter dem Einfluss ihres Kanzlers 
Graf Kaunitz zu einem Bündnis mit Frankreich und Russland führte. Friedrich II. spottete 
zwar über das Bündnis der drei gekränkten Frauen (Maria Theresia, Madame de Pompadour 
und die Zarin Elisabeth), aber die Lage wurde für ihn damit sehr bedrohlich. 



Der siebenjährige Krieg 1756 - 1763 
 
Österreich hatte mit England gegen eine französische Übermacht in Europa gekämpft, und 
zuletzt hatte England sich im Erbfolgekrieg gegen die Zerstückelung Österreichs engagiert. 
Aber zwischen England und Frankreich gab es auch eine koloniale Rivalität. Frankreich hatte 
in Nordamerika, in nächster Nähe zu den Neuenglandkolonien, in Quebec eine Kolonie ge-
gründet, die prosperierte und von England mehr und mehr als Gefahr empfunden wurde. 
Und in Indien hatte Frankreich zwei mit England konkurrierende Niederlassungen in Pondi-
chéry und Chandernagor. Der Kolonialkrieg begann 1754 in Nordamerika. Deshalb war 
England an einem Frankreich schwächenden Krieg in Europa interessiert. Nach der Einigung  
Österreichs mit Frankreich blieb England nur Preußen, als Verbündeter zweite Wahl. Im 
Januar 1756 erhielt Preußen mit der Konvention von Westminster englische Subsidien. Im 
Mai schlossen die Gegner in Versailles ein offizielles Bündnis. Friedrich II. konnte den 
gegnerischen Aufmarsch nicht abwarten, sondern überfiel und besetzte im August Sachsen 
als Operationsbasis. Friedrich II. führte sein Heer persönlich und erreichte eine Reihe von 
Siegen (Rossbach, Leuthen), aber auch Niederlagen (Großjägersdorf, Kunersdorf). Der Kreis 
um Preußen wurde immer enger, Ostpreußen wurde besetzt, zeitweise auch Berlin. 1762 
starb die russische Zarin Elisabeth, und ihr Nachfolger Peter III., ein glühender Bewunderer 
Friedrichs, wechselte die Fronten (Le miracle de la maison de Brandenbourg). England hatte 
inzwischen Kanada erobert und sich die Herrschaft über Indien gesichert. Im Frieden von 
Paris verzichtete Frankreich auf Kanada und Louisiana. Österreich hatte die Hauptlast des 
Krieges gegen Preußen getragen und war vor allem finanziell am Ende. So kam es zu Ver-
handlungen und 1763 zum Frieden von Hubertusburg, der den Besitzstand von 1756 
bestätigte und Preußen als fünfte Großmacht in Europa etablierte.  
 
Die späteren Regierungsjahre 
 
Maria Theresia hatte alle Kräfte ihrer Staaten auf diese Revanche an Preußen konzentriert 
und war damit gescheitert. Insofern hatte sich die neue Allianz mit Frankreich nicht gelohnt. 
Ähnlich wie ihr verhasster Gegner Friedrich hat sie nach dem Ende des siebenjährigen 
Krieges alle ihre Kraft in die Erneuerung, Reorganisation und Gesundung ihrer Länder 
gesteckt: Rechtswesen (mehr Gleichberechtigung für Protestanten und Juden), Strafgesetz-
buch (Nemesis Theresiana 1768), Schulwesen (Auflösung des Jesuitenordens 1773), innere 
Kolonisation durch "Schwabenzüge" aus dem Reich in den Südosten (Donauschwaben). 
 
In ihren Erbländern wie im Reich war ihre Autorität ungebrochen. Ihr Mann, der unbedeuten-
de, untreue, völlig von ihr abhängige, aber von ihr sehr geliebte Franz Stephan, kümmerte 
sich lieber um Musterlandwirtschaft, Geldgeschäfte oder seine Geliebten. Als er 1765 starb, 
nahm Maria Theresia den folgenden Titel an: 
Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserin Wittib, Königin zu Hungarn, Böheim, 
Dalmatien, Croatien, Slavonien, Gallizien, Lodomerien, etc. etc., Erzherzogin zu Österreich, 
Herzogin zu Burgund, zu Steyer, zu Kärnten und zu Crain, Großfürstin zu Siebenbürgen, 
Marggräfin zu Mähren, Herzogin zu Braband, zu Limburg, zu Luxenburg und zu Geldern, zu 
Württemberg, zu Ober- und Nieder-Schlesien, zu Mailand, zu Mantua, zu Parma, zu Piacen-
za, zu Guastala, zu Auschwitz und Zator, Fürstin zu Schwaben, gefürstete Gräfin zu Habs-
burg, zu Flandern, zu Tirol, zu Hennegau, zu Kyburg, zu Görz und zu Gradisca, Marggräfin 
des Heiligen Römischen Reiches, zu Burgau, zu Ober- und Nieder-Laußnitz, Gräfin zu 
Namur, Frau auf der Windischen Mark und zu Mecheln, verwittibte Herzogin zu Lothringen 
und Baar, Großherzogin zu Toskana. 
 
Ihr 1741 geborener Sohn Josef war schon 1764 zum Römischen König gewählt worden und 
folgte seinem Vater 1765 als Kaiser nach. Als Kaiser war er unabhängig, in den Erblanden 
war er bis zum Tod Maria Theresias 1780 "nur" Mitregent seiner Mutter. Er war ein stürmi-
scher aufklärerischer Reformer, der aber von ihrem mäßigenden und vernünftigen Einfluss 
gebremst wurde. Erst nach ihrem Tod  wurden die Politik (polnische Teilungen) und die 
Reformen gewalttätiger und radikaler. 



Die Mutter und die Kaiserin 
 
Maria Theresia hatte 16 Kinder, von denen 3 als Kleinkinder starben und zehn bei ihrem Tod 
noch lebten. Ihre jüngste Tochter Marie Antoinette, 1755 geboren, wurde im Rahmen der 
französischen Allianz 1769 mit dem Dauphin, dem Enkel Ludwigs XV., verlobt und 1770 
verheiratet, zuerst per procurationem in Wien, dann in Straßburg auf einer künstlichen 
Rheininsel übergeben und am 16. Mai in Versailles getraut. 
 
Die Briefe Maria Theresias an ihre Kinder sind rührende Dokumente eines mütterlichen 
Interesses. Mit ihrer Tochter Marie Antoinette beschäftigte sie sich sehr intensiv. 
Aus einem Brief an den Grafen Mercy d'Argentan, österreichischen Botschafter in Paris und 
Aufpasser und Berichterstatter, vom 1. Oktober 1776: 
Mit wachsender Sorge muss ich erkennen, dass mein Urteil über den Charakter meiner 
Tochter durch die Tatsachen nur allzusehr bestätigt wird. Ich habe sie mit der größten Auf-
merksamkeit von ihrer frühen Jugend an beobachtet und sie stets oberflächlich, unbedacht, 
allen ernsteren Dingen unzugänglich gefunden. Dabei neigte sie schon immer dazu, sich 
solchen Leuten anzuschließen, die sie in ihren Neigungen und ihrer Vergnügungssucht 
geschickt zu bestärken wissen. Hartnäckig hält sie an ihren Wünschen fest und gibt sich oft 
sogar den Anschein, als gäbe sie sie auf, doch nur, um sie desto sicherer ausführen zu 
können. Die Gunst, die sie der Prinzessin Lamballe, der Gräfin Polignac, dem Grafen von 
Artois, dem Prinzen von Ligne, dem Herzog von Coigny und anderen von dieser Sorte 
erwiesen hat und immer weiter erweist, sowie die Unannehmlichkeiten, die sich daraus 
ergeben haben, sind überzeugende Beweise für ihr geringes und mangelhaftes Unterschei-
dungsvermögen in der Wahl ihrer männlichen und weiblichen Günstlingen und für die 
Bevorzugung aller solcher, die ihren Neigungen Vorschub leisten.  
 
Aus einem Brief an Marie Antoinette, vom 4. März 1777: 
... Ihr sprecht von Bädern und Sprudeln, in den Zeitungen steht etwas von einer Trinkkur in 
Plombières, mir scheint das beste Heilmittel eine geregeltere Lebensweise. Auf die Dauer 
werden diese ewigen Pferderennen Eurer Gesundheit und auch Eurem Ansehen schaden. 
Man erzählt sich, dass der König Euch nichts verweigern und Euren Bitten schwer wider-
stehen kann. Ihr solltet solche Freundschaft besser nutzen und an die Zukunft denken. Lasst 
endlich ab von Eurem furchtbaren Leichtsinn, der Euch noch krank macht und Euch nie zu 
einer ernsthaften Tätigkeit kommen lässt – lange kann das nicht mehr so weitergehen. Dass 
Prinz Rohan Großalmosenier werden soll, macht mich höchst betroffen, sein Leben ist ver-
derbt und für Euch ist er ein gefährlicher Feind. Hinter der Maske eines liebenswürdigen, 
unbefangenen, zuvorkommenden Äußeren hat er hier viel Unheil angerichtet, und diesen 
Menschen muss ich nun an Eurer und des Königs Seite sehen! 
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Die letzten Kaiser: Joseph II. 1765 – 1790, Leopold II. 1790 – 1792, 

Franz II. 1792 – 1806 und das Ende des alten Reiches 
 
Die letzten Kaiser: 
Franz I., Franz-Stephan von Lothringen-Toskana, seit 1736 Ehemann der Maria Theresia 

und seit 1740 Mitregent in den habsburgischen Erbländern, Kaiser 1745-1765 
Joseph II., Sohn von Franz I. und Maria Theresia, Kaiser 1765–1790 und Mitregent und 1780  

Nachfolger seiner Mutter in den österreichischen Erbländern 
Leopold II., Bruder Josephs II., Kaiser 1790 – 1792 
Franz II., Sohn Leopolds II., Kaiser 1792 – 1806, seit 1804 Franz I., Kaiser von Österreich 

(bis 1835) 
Alle drei Kaiser waren in erster Linie Herrscher der österreichischen Länder, die großenteils 
nicht zum Reich gehörten (Böhmen, Ungarn, Kroatien, Italienische Provinzen, ab 1772 
Galizien), Joseph II. allerdings erst unbeschränkt nach dem Tod seiner Mutter 1780. Franz II. 
ließ 1804, als das Ende des römisch-deutschen Kaiserreiches abzusehen war, die österrei-
chischen Erbländer zu einem Kaisertum zusammenfassen, um den Titel für sein Haus nicht 
zu verlieren. Die Verpflichtung der drei Herrscher galt dem österreichischen Staatsgebilde, 
und wenn insbesondere Joseph II. Reichspolitik betrieb, dann zum Nutzen Österreichs. 
 
Joseph II.  
Joseph wurde als drittes Kind und erster Sohn von Franz-Stephan und Maria Theresia am 
13. März 1741 geboren. Papst Benedikt XIV. und König August III. von Polen waren (durch 
Vertreter) die beiden Taufpaten. Der Junge wuchs behütet und in warmherziger Atmosphäre 
auf, er war aufgeweckt und lernbegierig und hatte gute Lehrer, die ihn im vorherrschenden 
Geist der Aufklärung erzogen. Die Mutter zog ihn zwar auf der einen Seite früh zu Staatsge-
schäften mit heran, auf der anderen Seite hielt sie ihn bis zu ihrem Tod von den wirklichen 
Entscheidungen fern, obwohl er Mitregent war. Sie waren in der Beurteilung notwendiger Re-
formen oft anderer und entgegengesetzter Meinung, aber seine Verehrung für die Mutter war 
so groß, dass er sich ihren Entscheidungen unterordnete.  
Aus dem BLKÖ Biographischen Lexikon des Kaisertums Österreich 1860) 
Strenge erzogen, wuchs er zum Jünglinge, zum Manne auf, immer von seiner Mutter in einer 
Abhängigkeit erhalten, welcher zwar seine selbstständige, der Freiheit bedürftige Natur sehr 
widerstrebte, die er jedoch in kindlicher Liebe und Ergebenheit niemals zu brechen wagte. 
Dieses Verhältniß aber war es eben, das ihn frühzeitig zur Beobachtung der Menschen und 
Ereignisse und zum Nachdenken über den Beruf eines Regenten und den Einfluß seiner 
Umgebung anregte. Zwei Factoren waren es, welche die Entschließungen seiner großen 
Mutter vornehmlich beeinflußten: der Adel und die Geistlichkeit, die Vorrechte des Ersteren 
waren mit dem Kosmopolitismus des philosophischen Kaisers unvereinbar, und die Macht 
des Letzteren erschien ihm in Sachen des Staates schädlich, so geschah es denn nicht 
selten, daß die Grundsätze, nach welchen die Mutter regierte, des Sohnes Widerspruch 
erregten, aber in solchen Fällen gab, so lange die Mutter lebte, der Fürst dem Sohne nach. 
Dieser aber, in seinem Feuereifer nach Beschäftigung lechzend, warf sich mit aller Energie 
auf die kriegerischen Uebungen. Als im Jahre 1759 der Krieg ausbrach, sollte der ritterliche 
Prinz den Feldzug mitmachen, den seine Mutter gegen den großen Preußenkönig eröffnete, 
aber die Räthe der Kaiserin vereitelten die wiederholten Bitten des Sohnes, den seine Mutter 
vielmehr häuslich zu fesseln versuchte. Im Alter von 19 Jahren vermählte sie ihn mit der 
ebenso liebenswürdigen als schönen Maria Elisabeth von Parma, der er auch mit der ganzen 
Innigkeit seines fühlenden Herzens zugethan war. Aber das Glück dieser Ehe, eben weil es 
so groß und herrlich war, zerstörte das neidische Schicksal, das diesen Fürsten nun einmal 
zu Leiden auserkoren hatte. Schon nach zweijähriger Ehe starb Maria Elisabeth im zweiten 
Wochenbette, nachdem auch das Kind wenige Stunden nach seiner Geburt gestorben war. 
Auch seine zweite Gemahlin, Maria Josepha, der er nach einer solchen Vorgängerin nicht 
aus Liebe, sondern aus politischen Gründen die Hand gereicht, verlor er nach zweijähriger 



Ehe, die überdieß kinderlos geblieben ist. So betrat er, zweifach Witwer, ohne männlichen 
Leibeserben, im Jahre 1764 den historischen Schauplatz, denn in diesem Jahre wurde er 
zum römischen Könige und, als im folgenden sein Vater starb, von seiner Mutter zum Mit-
regenten ernannt, die jedoch dem raschen, freisinnigen Sohne alle eigentliche Regierungs-
thätigkeit und den Einfluß auf die Staatsgeschäfte entzog. Joseph war nur Chef des Militär-
etats und Großmeister aller Orden. Allenthalben Mängel in der Staatsverwaltung und den 
Rechtsverhältnissen gewahrend, suchte er, soweit es ihm gelang, die Mutter zu bewegen, 
dieselben zu beseitigen oder zu bessern. Gleichheit vor dem Gesetze, gleiche Vertheilung 
der Rechte und Pflichten, der Ehren und Lasten unter alle Stände, überhaupt die möglichste 
Gleichheit aller Staatsbürger und aller Staatsformen in den verschiedenen Lebenskreisen 
und den verschiedenen Ländern seines Staates, waren der Hauptgesichtspunkt, aus dem er 
das Glück der seiner Leitung anvertrauten Völker betrachtete und den er, so viel es ihm 
möglich, festzuhalten strebte. Die starre Unbeweglichkeit der alten Staatseinrichtungen bei 
Lebzeiten seiner erlauchten Mutter zu brechen, war ihm aber nicht möglich, und um einer-
seits das unerquickliche derselben sich fern zu halten, andererseits um sich für die Aufgabe, 
die ihm als Alleinherrscher einst bevorstand, ernstlich vorzubereiten, begab er sich auf 
Reisen. Kein Fürst seiner Zeit war so viel und so weit umhergereist wie Joseph. Zuerst be-
suchte er alle seine Erbstaaten, sich mit dem Zustande dieser Länder, die er dereinst zu 
regieren berufen war, genau bekannt machend, deren bäuerliche Verhaltnisse, die Wirkung 
der Steuern, die Verhältnisse des Handels und des Ackerbaues, der Armee und die Verthei-
digungsmittel des Staates prüfend und ins Einzelne studierend. Die Noth fand an ihm den 
rettenden Engel, wo er ihr in seinen Ländern begegnete, sann er auf Mittel zur Abhilfe und 
schuf dieselben; wo Mißwachs gewesen, ließ er Getreide hinschaffen, nach Siebenbürgen 
schickte er tüchtige und opferfähige Aerzte, welche die Pest studierten und dieser fürchter-
lichen Geißel der Menschheit Einhalt thun sollten, und verbesserte wesentlich die Contumaz-
anstalten; in Gegenden, welche an Mangel der Lebensbedürfnisse und an Theuerung litten, 
zwang er wucherische Vieh- und Getreidehändler, ihr Vieh und Getreide nach den Städten 
zu schaffen und es zu entsprechenden Preisen hintanzugeben. Wenn er in seiner glühenden 
Menschenliebe zum Wohle, ja zur Rettung der Allgemeinheit scheinbar in die Privatrechte 
des Einzelnen eingriff, so benützten dieß arglistig genug seine Gegner zu Angriffen auf den 
großen Fürsten, vergessend oder richtiger verschweigend, daß es eine viel größere Verlet-
zung aller Menschenrechte, dieser ursprünglichen Privatrechte ist, die Bürger eines Staates 
darben und verkümmern zu lassen, weil der Wucher und unerlaubte Gewinnsucht kein Mittel 
scheuen, verbrecherische Zwecke zu eigenem Vortheil auf Kosten Aller zu erreichen. Dem 
Kaiser leuchtete unter allen Umständen sein erhabener Sinn, das Rechte unter dem ver-
wahrlosten Recht zu retten, wie ein glänzender Stern vor. Daß ein Fürst solchen Sinnes, wie 
Kaiser Joseph, für den größten Zeitgenossen, König Friedrich, wenn er gleich sein Gegner 
auf dem Schlachtfelde war, von Bewunderung hingerissen werden mußte, ist leicht erklärbar; 
sie waren Beide eben nur Gegner im Felde, aber im Herzen Eins in ihrer Absicht, ihre Völker 
groß und stark zu machen. Wären Österreichs Völker zu Joseph‘s Zeit auf einer höheren 
Stufe der Bildung gestanden, so hätte Kaiser Joseph eben so wenig von ihnen mißverstan-
den werden können, als Friedrich es von den seinigen ward. Dieselbe Bewunderung aber, 
welche Joseph für Preußens Friedrich hegte, hegte dieser für Österreichs Joseph, in Fried-
rich’s Arbeitszimmer sah man Joseph‘s Büste und in des Kaisers Cabinet Friedrich‘s Bildniß. 
Als die beiden Zusammenkünfte dieser zwei großen und merkwürdigen Fürsten in den 
Jahren 1768 und 1769, die erste auf preußischem Gebiete im Lager zu Neisse, die zweite 
auf österreichischem Boden im Lager zu Mährisch-Neustadt, stattfand, geschah sie ohne 
alles Ceremoniel, da die beiden gekrönten Philosophen sich nur rein menschlich genießen 
und über die Angelegenheiten der Menschheit berahten wollten. Als er dann Italien, einige 
Jahre später die Niederlande, welche damals österreichisch waren, und dann Frankreich 
besuchte, unternahm er diese Reisen nicht, um sich zu erlustigen sondern, wie es die zahl-
reichen Schilderungen, welche über dieselben vorliegen, beweisen, um sich über die ver-
schiedenen Einrichtungen in diesen Ländern zu unterrichten, das Nützliche und Entspre-
chende in seinen Ländern einzuführen und seine reiche Kenntniß fremder Völker, ihrer Sitten 
und Einrichtungen in seinen eigenen Staaten praktisch anzuwenden.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaiser Franz Stephan, 
Kaiserin Maria Theresia 
und 11 Kinder 1754 
(Joseph vom Betrachter 
aus links von der 
Kaiserin, Leopold 
rechts) 
 
 
Reichspolitik unter 
Joseph II. 
Seit Friedrich II. von 
Preußen stand das Reich im Schatten des preußisch-österreichischen Dualismus, Preußen 
wurde zur europäischen Großmacht, das europäische Gleichgewicht  veränderte sich. Im 
siebenjährigen Krieg 1756 – 1763 konnte Preußen seine Stellung verteidigen. Für Maria 
Theresia blieb Friedrich von Preußen persönlich wie politisch der Feind, aber ihr Sohn 
Joseph war von dem Philosophen und Staatsmann begeistert. Die beiden trafen sich 1769 
und 1770 und waren sich in vielem einig, was Aufklärung, Reformen und Stellung des 
Fürsten betraf. Vermutlich wurde auch schon über die erste polnische Teilung gesprochen, 
die 1772 gegen den Willen Maria Theresias erfolgte und Österreich Galizien einbrachte.  
 
Die große Chance für Joseph II. war das Aussterben der bayerischen Wittelsbacher 1777. 
Österreich erhob Ansprüche auf das Erbe und besetzte 1778 Niederbayern und einen Teil 
der Oberpfalz. Der pfälzische Wittelsbacher Karl Theodor war zum Nachgeben bereit und 
erwog sogar einen Tausch Bayern gegen die österreichischen Niederlande. Friedrich von 
Preußen war gegen eine Stärkung Österreichs im Reich und marschierte in Böhmen ein. Der 
"Kartoffelkrieg" endete ohne größere Schlachten 1779 im Frieden von Teschen mit einem 
Kompromiss. Der Vertrag sah folgendes vor: Österreich gibt alle im Vorjahr besetzten 
Gebiete bis auf einen kleinen Teil östlich des Inns an Bayern zurück; Österreich ist damit 
einverstanden, dass Ansbach-Bayreuth zu Preußen kommt und dass der Kurfürst von 
Sachsen für seine Gebietsansprüche in Bayern finanziell entschädigt wird.  
Joseph hatte auf anderem Gebiet Erfolg. Das Haus Habsburg übernahm die bisherig wittels-
bachischen Bistümer von Köln und Münster. Maximilian Franz, ein jüngerer Bruder Josephs 
II., geboren 1756, seit 1769 Koadjutor des Hochmeisters des Deutschen Ordens und seit 
1780 Hochmeister, wurde 1780 in Köln und Münster zum Koadjutor gewählt und folgte 1784 
dem wittelsbachischen Vorgänger. Gegen diesen habsburgischen Machtzuwachs im Reich 
brachte 1785 Friedrich II. einen von Preußen geführten Fürstenbund zusammen. So hatte 
der König von Preußen zweimal aus eigenem Interesse eine Stärkung Österreichs im Reich 
verhindert, aber als Kompensation das Anwachsen Österreichs auf Kosten von Polen geför-
dert, als Großmacht im Südosten und außerhalb des Reiches. 



Der Josephinismus 
(Gerhard Oestreich, in: Handbuch der europäischen Geschichte, Band 4, Stuttgart 1968) 
 
Nicht zuletzt stand auch d ie  R e f o r m  d e r  b ä u e r l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  im 
Zentrum der Bemühungen Josephs II. Die sogenannte Leibeigenschaft, die nur im Sinne 
strenger Erbuntertänigkeit und Schollenpflichtigkeit existierte, wurde abgeschafft. Der Bauer 
als Zinspächter mußte weiterhin »Robot«, d.h. Hand- und Spanndienst für seinen Herrn 
leisten und ihm Abgaben zahlen, alle Leistungen wurden aber staatlicherseits geordnet 
und gemildert. Das Kontributionale, die direkte Steuer, betrug gut 12 Prozent, der Gutsherr 
erhielt 17 Prozent, dem Bauern verblieben 70 Prozent seines Einkommens. Wie in 
Preußen, so waren auch in Österreich die Veränderungen auf den Domänen ein Weg-
weiser für die beabsichtigte Gesamtentwicklung. Auf den Staatsgütern wurden die Robot-
Dienste ganz abgeschafft und beträchtliche Erleichterungen für den Landerwerb der 
Bauern vorgesehen. Weitere Reformen, die die grundherrliche Stellung antasteten, führten 
wegen ungleicher Behandlung der Bauern zu vielen auch von den Gutsherren genutzten 
Unruhen, so dass nach Josephs Tod die Reformen wieder aufgehoben wurden. 
 
V o n  g r ö ß t e r  u n d  e i n s c h n e i d e n d s t e r  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  Zuk u n f t  des 
Österreichischen Staates wurden aber d i e  k i r c h e n p o l i t i s c h e n  M a ß n a h m e n  d e s  
K a i s e r s ,  die unter dem Begriff des »J o s e p h i n i s m u s« zusammengefasst werden. 
Sie hängen mit der durch den Jansenismus bestärkten Auffassung zusammen, dass der 
Monarch zugleich der Oberherr der Kirche in seinem Territorium sei und dass es Aufgabe 
des Fürsten ist, alle sittlichen, kulturellen und organisatorischen Möglichkeiten der Kirche für 
den Prozess der Staatsgestaltung und Untertanenerziehung zu nutzen. In Deutschland 
hatte der Trierer Weihbischof Hontheim unter dem Pseudonym F e b r o n i u s  die Schrift 
»De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis« (1763) veröffentlicht, die die 
monarchische Gewalt des Papste; bekämpfte und letztlich auf eine Stärkung des Episko-
palsystems und die Begründung einer Nationalkirche hinauslief. Dieser Febronianismus 
erfasste auch den österreichischen Klerus und die Bürokratie, so dass sich Joseph in 
seinen Maßnahmen von der eigenen Geistlichkeit unterstützt sah. So kam es zu den ver-
schiedensten Reformen, die nicht nur die Grundlagen der katholischen Kirche, sondern die 
ganze kulturpolitische Situation der österreichischen Monarchie betrafen. Der  Joseph i -
n ismus  wird in der Forschung sehr unterschiedlich beurteilt und ist als Reformkatho-
lizismus (Winter), als allgemeine Geistesbewegung (Valjavec) oder als aufklärerisches 
Staatskirchenturn (Maaß und Rieser) zustimmend bzw. kritisch betrachtet worden. Der 
Beginn des Josephinismus liegt schon vor Joseph II. 
 
Den A n f a n g  des R e f o r m w e r k s  Josephs II. m ac h t e  d a s  Toler a n z e d i k t  von 
1781, das allen Nichtkatholiken volle Staatsbürgerrechte sowie das Recht der privaten 
Religionsausübung verlieh. Gleichwohl blieb die römisch-katholische Konfession die domi-
nierende Religion. Die Bethäuser der Nichtkatholiken durften keinen Turm, keine Glocke 
und keinen Eingang von der Straße haben, und die katholischen Priester nahmen 
weiterhin die Stolgebühren für die öffentliche Registerführung ein (die spätere Einführung 
der Ziviltrauung bedeutete einen gewaltigen Schritt vorwärts zur Trennung von Kirche und 
Staat). Protestanten konnten auch an den österreichischen Universitäten den Doktorgrad 
erwerben. Jedoch wurden neben den Lutheranern und Reformierten nur die griechisch-
orthodoxen Religionsangehörigen toleriert, keineswegs die Sekten, die strenger Über-
wachung unterlagen. Das Toleranzpatent umfasste auch eine Religionsanerkennung der 
Juden und dehnte deren soziale Rechte auf die Wahl des Wohnsitzes und Berufes aus. Im 
Zuge der Arbeitsaktivierung aller Staatsbewohner wurden seit 1782 viele Klöster aufgehoben, 
die nicht unmittelbar sozialen oder seelsorgerischen öffentlichen Zwecken dienten und deren 
übergroße Zahl zudem oft nur schwach besetzt war. Das eingezogene Besitztum gelangte in 
den sogenannten Religionsfonds; der für kirchlich-kulturelle Ausgaben, u. a, für eine Gehalts-
garantie und staatliche Pension der Pfarrer, genutzt wurde. Auch die kirchliche Organisation 
wurde neu gegliedert — nicht zuletzt mit dem Ziel, alle fremden Einflüsse der nicht unter 
Österreichischer Gewalt stehenden Bischöfe und Metropoliten auszuschalten. Jede päpstliche 



Verlautbarung, jede Anordnung des Papstes musste durch den Staat genehmigt sein. Die 
bisher exemten Klöster wurden den einheimischen Bischöfen unterstellt. Auch der Besuch 
des Papstes beim Kaiser konnte keine Änderung der Religionspolitik erzwingen. 
 
Alles war darauf ausgerichtet, die Kirche zu einer staatlichen Erziehungs- und Polizei-
anstalt zu machen. Schließlich wurde in Generalseminarien auch die Ausbildung des Klerus 
verstaatlicht. Die Pfarrsprengel wurden vermehrt, der Staat übernahm die Besoldung der nie-
deren Geistlichkeit, die die Gläubigen in religiöser Unterweisung und Betreuung zu fleißigen 
und gehorsamen Staatsbürgern zu formen hatte. Weltliche und geistliche Zwecke wurden aufs 
engste miteinander vermischt. Die Eingriffe des Josephinismus gingen bis in die Interna der 
Gottesdienstordnung. Verbote von Prozessionen und Verringerung der Feiertage — alles 
im Sinne einer rationalistischen Lebensgestaltung — wurden verfügt. Nunmehr konnten auch 
Männer bürgerlicher Abkunft Bischofssitze einnehmen. 
 
Um die mit den kirchlichen Reformen bezweckte Ausrichtung auf das Gesamtwohl weiter zu 
ergänzen, hat sich Joseph II. auch der S c h u l b i l d u n g  zugewandt, die Maria Theresia 
schon zu reformieren begonnen hatte. Nun aber wurde auch auf diesem Gebiet eine radikalere 
Entwicklung eingeleitet, die d a s  S c h u l w e s e n  zu e i n e r  a u s s c h l i e ß l i c h  s t a a t -
l i c h e n  S a c h e  machte und es wie die Kirche in den Dienst der Erziehung guter und tüch-
tiger Untertanen stellte. Bücher und Lehrgegenstände an den Schulen wie den Universitäten 
wurden vorgeschrieben und die Lehrpersonen ständig beaufsichtigt. Jetzt trat an den Hoch-
schulen neben dem aufklärerischen Naturrecht stärker die Kameral- und Polizeiwissenschaft 
in den Vordergrund. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Universitätslehrern und dem 
Staat erfolgte, wie sie in der Mitgliedschaft vieler Professoren in den zahlreichen Hof-
kommissionen zum Ausdruck kam. K. A. von Martini, seit 1754 erster Lehrer des Naturrechts 
in Österreich an der Universität Wien, löste das katholische Natur- und Vernunftrecht von der 
Theologie und war einer der hervorragendsten Vorkämpfer der »katho l i s c h e n  A u f -
k l ä r u n g «  schon zur Zeit Maria Theresias, als Lehrer Leopolds II. dessen besonderer Men-
tor während der Regierungszeit dieses Herrschers. Sonnenfels war nicht nur Theoretiker des 
österreichischen Kameralismus, sondern übte auch als praktischer Staatsmann auf die allge-
meine Reformbewegung großen Einfluss aus. Seine zweite Professur für deutsche Sprache 
diente der Ausbildung der Verwaltungssprache des österreichischen aufgeklärten Absolu-
tismus, an dessen Gesetzen er in zahlreichen Reformgremien mitgearbeitet hat, wie er auch 
z. B. die neue aufgeklärte Polizeiverfassung schuf. Z u r  Überwachung  und  D u r c h -
f üh r un g  d e r  R e f o r m e n  und  Ma ßn ah m e n  w ur de  e in  s t renges Po l i ze i -
s y s t em  errichtet, das später in der Polizeihofstelle (1793) die zentrale Organisation 
erhielt, die für den Österreichischen Staat des Vormärz charakteristisch geblieben ist.  
 
Leopold II. 
Geboren 1747 als neuntes Kind von Maria Theresia und Kaiser Franz Stephan von 
Lothringen, seit 1761 mit dem Titel Großherzog von Toskana und seit 1765 tatsächlicher 
Großherzog in einem eigenen Staat (Sekundogenitur).  
(Karl Schwarz, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Internetausgabe) 
Erzogen im Sinn der Aufklärung - u.a. von dem Naturrechtslehrer an der Wiener Universität 
Karl Anton Martini - wurde L. 1765 mit der spanischen Infantin Maria Ludovica (1745-92), der 
in Neapel aufgewachsenen Tochter Karls III. von Spanien (1716-88) und der Anna Amalia 
von Sachsen, vermählt. Da unmittelbar im Anschluss an die Hochzeitsfeierlichkeiten in 
Innsbruck Kaiser Franz I. starb, begab sich das Hochzeitspaar nach Florenz, um dortselbst 
das Erbe anzutreten. Es gelang, die Toskana im Laufe eines Vierteljahrhunderts zu einem 
Musterland der europäischen Aufklärung auszugestalten, wobei das Reformwerk nicht über-
stürzt und sprunghaft in Angriff genommen wurde, sondern zunächst probeweise in kleineren 
regionalen Einheiten, ehe es auf das gesamte Staatsgebiet ausgedehnt wurde. Die Reform 
betraf die Verwaltung, Handel und Gewerbe, die Aufhebung der Zünfte und die Schaffung 
einer »Camera di Commercio, Arti e Manufatture«, das Polizei- und Sanitätswesen, die 
Auflösung des Militärs zugunsten einer Bürgermiliz sowie die Strafrechtspflege, die auf 
Todesstrafen und Folter verzichtete. Seit einem Konflikt um die Herausgabe der in der 



»toskanischen Reservekassa« befindlichen Finanzen, hat sich das Verhältnis L.s zu seinem 
als despotisch empfundenen Bruder Kaiser Joseph II. nicht mehr gebessert; dessen büro-
kratisch-zentralistischen Absolutismus lehnte L. vollständig ab, vielmehr versuchte er die 
ständische Selbstverwaltung zu reaktivieren, ja er ließ sogar eine Repräsentativ-Verfassung 
ausarbeiten, deren Inkraftsetzung am kaiserlichen Veto scheiterte. Mit Recht gilt aber L. als 
der erste konstitutionell gesinnte Herrscher Europas (Heinz Holldack). In seinem berühmten 
Schreiben an seine Lieblingsschwester Maria Christine (25.1. 1790), die Statthalterin der 
Niederlande, bekannte er sich zu diesem konstitutionellen Denken im Sinne eines Vertrags 
zwischen Volk und Souverän, durch den letzterer als Delegierter und Beauftragter des 
Volkes beschränkt wird. Nach dem Tod des Bruders (20.2. 1790) rettete er das Habsburger-
reich in einer äußerst schwierigen Situation außen - und innenpolitischer Bedrohung, indem 
er den fortgesetzten Türkenkrieg beendete, vor allem aber mit Preußen die Konvention von 
Reichenbach (27.7. 1790) schloss und dadurch die erwartete Unterstützung der belgischen 
und ungarischen Aufständischen vereitelte. Es gelang ihm auch, die ungarischen Stände zu 
beruhigen und den Adel in den böhmisch-österreichischen Ländern zum Einlenken zu bewe-
gen, indem er einzelne überstürzte Maßnahmen seines Bruders, insbesondere die von allen 
Seiten abgelehnte josephinische Steuer- und Urbarialregulierung aufhob. Die Revolution in 
Frankreich und Polen (1791) begrüßte L. zunächst, weil er hierin einen Sieg seiner konsti-
tutionellen Ideen erhoffte, später erfasste er die ganze Tragweite und ließ sich zu einer Inter-
vention gemeinsam mit Friedrich Wilhelm II. von Preußen verpflichten, er starb aber noch vor 
der Eröffnung der Feindseligkeiten, die er zu vermeiden trachtete. - In der Kirchenpolitik 
verfuhr L. sehr viel vorsichtiger als sein Bruder Joseph, obwohl er ein noch entschiedenerer 
Anhänger eines aufgeklärten »spätjansenistischen« Reformkatholizismus gewesen ist. Ab 
1778/79 läßt sich eine schärfere antikurialistische Gangart nachweisen, die auf den Einfluss 
des radikal jansenistischen Bischofs von Pistoia Scipione de' Ricci zurückzuführen ist. Die 57 
»Punti ecclesiastici« verraten episkopalistisches und febronianistisches Gedankengut. Zur 
Vorbereitung für ein toskanisches Nationalkonzil erarbeitet, erfuhr die von Ricci geführte Re-
formergruppe auf einer Bischofsversammlung in Florenz 1787 eine eindeutige Niederlage. 
Diese veranlaßte L. zum Rückzug aus seiner kirchenpolitischen Reformtätigkeit und erklärt 
wohl auch seine zurückhaltende Politik in Wien. 
 
Brief Leopolds an seine Schwester Marie Christine vom 25. Januar 1790 (in ADB): 
Ich glaube, daß der Souverän, selbst ein erblicher, nur der Delegirte und Beauftragte des 
Volkes sei, für welches er da ist, um ihm alle seine Sorge und Arbeit zu widmen. Ich glaube, 
daß jedes Land ein Grundgesetz oder einen Vertrag zwischen Volk und Souverän haben 
soll, welcher die Macht des letzteren beschränkt; daß, wenn der Souverän dieses Gesetz 
nicht hält, er thatsächlich auf seine Stelle verzichtet, welche ihm nur unter der Bedingung 
übertragen ist, und daß man ihm zu gehorchen nicht mehr verpflichtet ist. Ich glaube, daß die 
ausübende Gewalt dem Souverän, die gesetzgebende aber dem Volke und seinen Reprä-
sentanten zusteht und daß dieses bei jedem Wechsel des Souveräns neue Bedingungen 
hinzufügen kann. Ich glaube, daß der Souverän weder direct noch indirect in die Civil- und 
Criminalgerichtsbarkeit sich einmischen soll, daß er dem Volke jährlich genaue Rechnung 
über die Verwendung der öffentlichen Einkünfte und die Finanzen schuldig ist, daß er nicht 
daß Recht hat, eigenmächtig irgendwelche Steuern und Abgaben aufzulegen, sondern daß 
dieses Recht nur dem Volke zusteht, nachdem ihm der Souverän die Bedürfnisse des 
Staates auseinandergesetzt und das Volk sie durch seine Vertreter gerecht und billig gefun-
den hat, und daß diese sie nur nach Anerkennung des Bedürfnisses als Subsidien für ein 
Jahr bewilligen und die weitere Forterhebung nur dann gestatten können, wenn der Souve-
rän über ihre Verwendung eine genaue, detaillirte und befriedigende Rechnung gelegt hat. 
Ich glaube, daß der Souverän für alle Aenderungen des Systems, für neue Gesetze, Pen-
sionen und Geschenke vor ihrer Veröffentlichung die Bewilligung einholen soll, daß die 
Verordnungen des Souveräns nur nach der Zustimmung der Stände Gesetzeskraft erlangen 
und zum Gehorsam verpflichten, daß das Militär nur zur Vertheidigung des Landes und nie 
gegen das Volk verwendet werden solle, daß Niemand verhaftet und abgeurtheilt werden 
dürfe, als auf einen Befehl der ordentlichen Richter und nach den gewöhnlichen Formen, nie 
aber auf Grund eines willkürlichen Befehles und ginge er auch vom Souveräne aus. Ich 



glaube endlich, daß der Souverän nur durch das Gesetz regieren soll und daß dessen 
Constituenten das Volk sind, welches nie eines unverjährbaren natürlichen Rechtes durch 
Verjährung oder eine stillschweigende oder erzwungene Zustimmung beraubt werden konn-
te, eines Rechtes , gegen welches es zugestimmt hat, einen Souverän zu haben, d. h. ihm 
einen Vorrang einzuräumen, um sein Glück und Wohl zu begründen, nicht wie er will, son-
dern wie das Volk will, denn der einzige Zweck der Gesellschaften und Regierungen ist daß 
Glück der Individuen. 
 
Joseph starb im Januar 1790. Bei seinem Tod war sein Reformwerk stark gefährdet, in den 
österreichischen Niederlanden wie in Ungarn gab es offene Aufstände, in anderen Teilen des 
Reiches wurde mehr Mitsprache verlangt, und der Krieg, den er im Bund mit der Zarin mit 
der Türkei führte, stagnierte. Leopold folgte seinem Bruder in den österreichischen Ländern 
und wurde am 30. September zum Römischen König und Kaiser gewählt. Leopold ver-
suchte, die Reformen grundsätzlich zu retten, indem er die Einheitsverwaltung und die 
Einheitssprache fallen ließ und in anderen Bereichen besonders umstrittene Positionen 
zurücknahm. Durch die Reichenbacher Konvention mit Friedrich Wilhelm II. von Preußen 
nahm er den Aufständischen die Hoffnung auf preußische Unterstützung.  
 
Schwierig war das Verhältnis Leopolds zu Frankreich. Die französische Königin war seine 
Schwester Marie Antoinette. Seit 1789 wurde die Regierung mehr und mehr von der Natio-
nalversammlung beherrscht, die Privilegien der Adligen und der Kirche wurden abgeschafft, 
immer mehr Adlige flohen in die Niederlande oder nach Deutschland und England, und der 
Einfluss des Königs auf die Armee und die Regierung wurde immer geringer. Die Besitz-
rechte deutscher Fürsten im Elsass und in Burgund wurden für hinfällig erklärt. Die Flucht 
des Königspaares im Juli 1791 wurde vereitelt. Kaiser Leopold und König Friedrich Wilhelm 
II. trafen sich danach im August 1791 in Pillnitz und erklärten hinhaltend, dass die französi-
sche Frage auch eine europäische sei. Als der französische König im September die konsti-
tutionelle Verfassung akzeptierte, schien die Lage sich zu entspannen. Aber die neugewählte 
französische Nationalversammlung mit einer radikalen Mehrheit auf der einen Seite, der 
Reichstagsbeschluss für die entrechteten Fürsten, vor allem den Erzbischof von Trier auf der 
anderen Seite, die Unfähigkeit des französischen Königspaares, sich auf die Situation einzu-
stellen, verschärften die Situation erneut. Der Kaiser und Preußen schlossen am 7. Februar 
1792 einen Allianzvertrag, und am 17. Februar wies der Kaiser das Ultimatum der französi-
schen Nationalversammlung zurück. Am 1. März 1792 starb Leopold II. plötzlich in Wien.  
 
Franz. II.  
Ihm folgte sein 1768 geborener Sohn Franz als  
Herrscher der österreichischen Erbländer und nach  
der Wahl am 5. Juli 1792 als Römischer König und  
Kaiser. 
Von Anfang an war Franz für die Thronfolge nach  
seinem Onkel Joseph II. bestimmt, da dieser nach  
dem Tod seiner zweiten Frau keine weitere Ehe  
mehr eingehen wollte. Der Kaiser fuhr 1784 in die  
Toskana, um seinen Neffen zu begutachten und  
nahm den 16-Jährigen mit nach Wien. Er begründe- 
te diese Entscheidung damit, dass Franz der Habs- 
burgermonarchie gehöre: Man kann nie einem Ös- 
terreicher, einem Ungarn oder Böhmen erklären,  
was wirklich ein Landsmann ist, wenn man in Italien 
geboren und großgezogen wurde. Franz selbst  
nannte sich in einem Brief einen „Kaiserlehrling“.  
Überschattet war der Regierungsantritt des neuen  
Herrschers durch die französische Kriegserklärung  
vom 20. April 1792 
 



(Thomas Kuster, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Internetausgabe) 
Die ersten politischen Tätigkeiten von Erzherzog Franz an der Seite seines Vaters galt der 
Eindämmung der politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Französischen Revo-
lution. Weiters galt es, die zahlreichen und zum Teil überstürzt erlassenen Reformen Jo-
sephs II. zu überdenken und teilweise zurückzunehmen. Der unerwartete Tod Kaiser Leo-
polds II. am 1.3.1792 brachte Franz auf den Thron. Er wurde am 14.7. 1792 von den Kur-
fürsten in Frankfurt zum römisch-deutschen Kaiser Franz II. gewählt. Zu dieser Zeit war die 
Habsburgermonarchie bereits in den 1. Koalitionskrieg (1792-1797) mit dem revolutionären 
Frankreich verwickelt. Die folgenden 13 Jahre der Herrschaft von Franz II. waren geprägt 
von Kriegen, die hauptsächlich auf der Politik des kaiserlichen Außenministers, Baron Franz 
von Thugut, beruhte. Ausgangspunkt war die Befreiung des inhaftierten französischen 
Königspaares und die Wiedererrichtung der Bourbonenmonarchie. Der Konflikt wurde mit 
dem Frieden von Campo Formio 1797 beigelegt, wodurch die Habsburgermonarchie Ge-
bietsverluste in den österreichischen Niederlanden, Vorderösterreich, Mailand und Modena 
zu verzeichnen hatte - erhielt dafür aber das Territorium der vormaligen Seerepublik Venedig 
zugesprochen. Die Expansion Frankreichs unter der Führung von General Napoleon Bona-
parte (1769-1821) in Italien, vor allem im Bereich des Kirchenstaates, führte zum 2. Koali-
tionskrieg (1797-1801), in den Kaiser Franz II. an der Seite Preußens, Rußlands, Groß-
britanniens, dem Königreich Beider Siziliens und des Osmanischen Reiches eintrat. Im 
Frieden von Lunéville 1801 verlor Österreich die Sekundogenitur des Hauses Habsburg-
Lothringen in der Toskana. Neue Tendenzen im Heiligen Römischen Reich, in Folge dessen 
sich zahlreiche Fürstentümer wie Baden, Württemberg und Bayern nach Frankreich wende-
ten, führte 1803 zum Reichsdeputationshauptschluß. Zusätzlich kam es zu einer umfassen-
den Säkularisierung und eine damit verbundene territoriale Abtretung an deutsche Fürsten-
tümer. Territoriale Verschiebungen, eine starke protestantische Vorherrschaft und die starke 
Anlehnung an die Politik Napoleons, führte zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation. Am 18.5.1804 rief sich Napoleon Bonaparte zum Kaiser der Franzosen 
aus. Kaiser Franz II. etablierte daraufhin, um politisch, gesellschaftlich und hierarchisch nicht 
hinter Frankreich zurückzufallen, am 11.8.1804 das erbliche Kaisertum Österreich, das er 
nun als Franz I. repräsentierte. Die Expansionspolitik Napoleons I. nach Osten führte 1805 
zum 3. Koalitionskrieg, in dem Österreich machtlos war und im Zuge des Friedens von Preß-
burg die Provinz Venetien, die Grafschaft Tirol mit Vorderösterreich sowie Brixen und Trient 
abtreten mußte. Die auf Betreiben Napoleons erlassene Rheinbundakte (12.7.1806) führte 
zum Ende des Heiligen Römischen Reiches. Kaiser Franz II. legte am 6.8.1806 nach einer 
öffentlichen Erklärung in Wien entgültig die Reichswürde nieder. Darauf folgte die Nobilitie-
rung der französischen Verbündeten, wie Bayern, Baden, Württemberg, Nassau, Hessen-
Darmstadt und Mainz. Nach dem vierten Koalitionskrieg gegen Frankreich (1806/07) und 
dem Frieden von Fontainebleau wurde Österreich gezwungen, die Souveränität aller von 
Napoleon geschaffenen Vasallenstaaten anzuerkennen. 1809 kam es aufgrund von Intrigen 
innerhalb der Hofgesellschaft in Wien zum Austausch des kaiserlichen Außenministers. Die 
Position wurde mit dem bisherigen österreichischen Botschafter in Paris, Clemens Wenzes-
laus Lothar von Metternich-Winneburg (1773-1859) besetzt. Die kriegstreibende Kraft in 
Wien, es war vor allem der Kreis um Kaiserin Maria Ludovica, einer vehementen Gegnerin 
Napoleons, riskierte 1809 eine erneute Kriegshandlung gegen den Kaiser der Franzosen. 
Erstmals konnte die Grande Armée bei Aspern unter der militärischen Führung Erzherzog 
Carls (1771-1847), einem Bruder Franz´I., empfindlich geschlagen werden. Der Erfolg hielt 
nicht lange - Napoleon schlug bei Deutsch-Wagram zurück und diktierte in den Verträgen 
von Schönbrunn der Habsburgermonarchie einen harten Frieden, mit dem Gebietsverlust 
von Salzburg, dem Innviertel und Tirol. Zur Beschwichtigung Napoleons fädelte Metternich 
die Ehe zwischen dem Kaiser der Franzosen und der ältesten Kaisertochter, Erzherzogin 
Maria Luise ein (2.4.1810). Österreich wurde somit in die Rolle eines Bündnispartners 
Frankreichs hineingedrängt. 1813 etablierte sich ein Geheimbündnis zwischen Preußen, 
Großbritannien, Rußland und Österreich gegen Napoleon. Eine weitere Niederlage für den 
bisher siegreichen Kaiser der Franzosen bedeutete die Vielvölkerschlacht bei Leipzig, die mit 
dem Rußlandfeldzug den Untergang Napoleons einläutete. Preußen, Rußland, Großbritan-
nien und Österreich riefen am 18.9. 1814 zum Kongreß in die österreichische Residenzstadt 



Wien, um über die Neuordnung Europas und die Beseitigung der territorialen Politik 
Napoleons zu konferieren. Franz I. erhielt die Gebiete Tirol und Salzburg von Bayern zurück 
und man formierte unter der Führung der Habsburger aus oberitalienischen Territorien das 
neue Königreich Lombardo-Venetien, an dessen Spitze ein Vizekönig stand. Ab 1816 erfüllte 
diese Rolle im Namen des österreichischen Monarchen Erzherzog Rainer (1783-1853), ein 
Bruder des Kaisers. Die anfängliche große Sympathie für die Zugehörigkeit zur Habsburger-
monarchie verschlechterte sich, als man Verwaltung und Bürokratie nach Wiener Vorbild in 
Lombardo-Venetien einführte und wichtige Beamtenstellen mit kaisertreuen, österreichischen 
Mitarbeitern besetzte. Die Regierungszeit Kaiser Franz I. nach 1820 war geprägt von Strei-
tigkeiten mit dem Heiligen Stuhl wegen des österreichischen Staatskirchentums. Papst Pius 
VII. Chiaramonti forderte die Rücknahme zahlreicher Reformen aus der Zeit Kaiser Joseph 
II. (=Josephinismus). An erster Stelle stand die Wiederzulassung des Jesuitenordens sowie 
die Forderung nach dem Vorrang im Bereich der Erziehung und Ausbildung der Bevölke-
rung. Zaghaft und erst infolge zäher Verhandlungen, nahm Franz I. Veränderungen vor, wie 
die Etablierung der Societas Jesu 1827 innerhalb der Habsburgermonarchie und eine katho-
lische Leitung der Ausbildungsstätten im böhmisch-schlesischen Raum. - Im Bereich der 
Thronfolge hielt sich Kaiser Franz I. ganz an seine persönlichen Vorstellungen und dem 
etablierten Hausgesetz. Der Erstgeborene, Erzherzog Ferdinand, war nominell der Erbe, 
obwohl dieser körperlich und geistig ein Opfer der zu nahen Verwandtschaftsverhältnisse 
seiner Eltern war. Für den Wiener Hof war klar, daß Ferdinand nie selbständig regieren 
würde können, weshalb Franz I. seinem Sohn ein "politisches Testament" als Richtlinie 
hinterließ, mit der Auflage "nichts am System zu ändern, sondern zu bewahren". Die 
Regentschaft führte die sogenannte "Staatskonferenz", bestehend aus Fürst Metternich, dem 
Minister Kolowrat und den Erzherzögen Ludwig und Franz Karl. Körperlich bereits in den 
1820er Jahren leidend, verschlechterte sich die Gesundheit des Monarchen 1835. In der 
Nacht vom 2.3.1835 starb der erste österreichische Kaiser an einer Lungenentzündung nach 
43 Jahre Regierungszeit. - Die Herrschaft Kaiser Franz II./I. war geprägt von einem mehr als 
20-jährigen Krieg gegen Frankreich, mit einem ständigen Wechsel von Territorien. Die 
Bewertung der Regentschaft wird dominiert vom negativen Empfinden des Polizeistaates, 
von Zensur, der Unterdrückung von Individualität und einem allgemeinen gesellschaftlichen 
Rückzug aus der Öffentlichkeit im Sinne der Biedermeierepoche. Das politische Festhalten 
am Bestehenden, die Furcht vor Veränderungen und vor tiefgreifenden Reformen resultierte 
aus den Ereignissen der Französischen Revolution. Auf diesen Ängsten basierte die soge-
nannte "Heilige Allianz", einem Fürstenbund, dem Preußen, Rußland, Neapel und Österreich 
angehörten, mit dem Ziel, jegliche Revolution und Aufstände gemeinsam zu Bekämpfen. 
Parallel hierzu gab es aber auch einen wirtschaftlichen und industriellen Aufschwung 
innerhalb der Habsburgermonarchie - erste Schritte der Industrialisierung, die in den 1830er 
Jahren einsetzte. Erwähnt sei hier der Einsatz von Dampfschiffen auf der Donau. - Die Be-
wertung der Person von Franz I. ist bislang negativ verlaufen. Er stand symptomatisch für 
den "Verwalter, den Bürokraten und Aktenstudierer", ein Monarch der sich lieber hinter 
seinen Dokumenten versteckte, als den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen. Diese Urteile 
sind jedoch veraltet und entstanden in einer Zeit mit deutsch-national geprägter Geschichts-
auffassung. Allein die zahlreichen Reisen des Monarchen innerhalb der Habsburgermonar-
chie beweisen, daß der Monarch den Kontakt zur Bevölkerung durchaus suchte, sich inte-
ressiert am Alltag und an den Lebensumständen zeigte. Am wohlsten scheint sich Franz I. 
jedoch innerhalb seiner großen Familie gefühlt zu haben. Die Liebe zur Botanik, zu Büchern 
und zum schriftlichen Festhalten aller Erlebnisse macht seine Persönlichkeit aus. Zeugnisse 
hierfür sind das erhalten gebliebene persönliche Gartenwerkzeug des Monarchen (heute 
Bundesmobiliendepot Wien) und die bereits erwähnte umfangreiche Buch- und Stich-
sammlung in der heutigen Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Das Interesse an 
Architektur, Geschichte und Gartengestaltung bei Franz spiegelt der Bau der Franzensburg 
in der Schloßanlage von Laxenburg bei Wien wieder. Hier trat Franz I. als Planer und Ge-
stalter in Erscheinung. Damit hinterließ er ein frühes Beispiel des Historismus in der Habs-
burgermonarchie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Kaiser Franz I. war an einer sparsamen, 
zurückhaltenden und sehr einfachen Lebensführung interessiert, woraus unmittelbar nach 
seinem Tod das Schlagwort "Unser guter Kaiser Franz" entstehen konnte. 



Die polnischen Teilungen 

Die zweite Teilung Polens wurde bei einem geschwächten Österreich 1792 von Preußen und 
Russland ausgehandelt und trat 1793 in Kraft. Bei der dritten Teilung Polens 1795 nach dem 
Rücktritt des letzten Königs Stanislaw August Poniatowski verschwand das Land völlig, 
Warschau lag im preußischen Teil an der Grenze zum österrreichischen, Russland hielt mit 
Ostpolen den größten Anteil.  
 
Die Kriege mit Frankreich 
Erster Koalitionskrieg 1792 - 1797 
Nach der französischen Kriegserklärung an Kaiser und Reich sammelte sich in Koblenz ein 
Heer aus preußischen und österreichischen Truppen unter dem Herzog von Braunschweig 
und aus Emigranten.  
 
Das Manifest des Herzogs von Braunschweig (25.7.1792) 
(das Original ist französisch, im Original heißt es L'empereur, aber in den deutschen Ausga-
ben Kaiser von Österreich) 
Ihre Majestäten der Kaiser von Österreich und der König von Preußen haben mir den Ober-
befehl über ihre an der Grenze Frankreichs vereinigten Heere übertragen; ich will also den 
Bewohnern dieses Königreichs die Gründe angeben, welche diese beiden Fürsten zu ihren 
Maßregeln bestimmt haben, und die Absichten, welche sie verfolgen. 
Diejenigen, welche sich die Regierung in Frankreich angemaßt haben, sind, nachdem sie die 
Rechte und Besitzungen der deutschen Fürsten im Elsaß und in Lothringen diesen willkürlich 
entrissen; nachdem sie im Innern die gute Ordnung und die rechtmäßige Regierung gestört 
und umgestürzt und nachdem sie gegen die geheiligte Person des Königs und seiner er-
lauchten Familie Gewalttätigkeiten begangen haben, die sich noch täglich erneuern, endlich 
so weit gegangen, dass sie Sr. Majestät dem Kaiser einen ungerechten Krieg erklärten und 
in seine niederländischen Provinzen einfielen; einige andere Provinzen des deutschen 
Reichs hatten unter derselben Ungerechtigkeit zu leiden; und mehrere andere sind der drin-
gendsten Gefahr nur dadurch entgangen, dass sie den Drohungen der herrschenden Partei 
und ihrer Abgesandten nachgaben. 
Se. Majestät der König von Preußen, mit Sr. kaiserl. Majestät durch ein enges Schutzbünd-
nis vereinigt, und selbst ein mächtiges Mitglied des deutschen Reiches, konnten somit nicht 
unterlassen, seinem Verbündeten und seinen Mitständen zu Hilfe zu ziehen; aus diesem 
doppelten Grunde übernimmt Se. Majestät die Verteidigung des Kaisers von Deutschland. 
Diesem großen Interesse schließt sich noch ein gleich wichtiger Zweck an, welcher den bei-
den Monarchen sehr am Herzen liegt, nämlich der, der Gesetzlosigkeit im Innern Frankreichs 
ein Ende zu machen, die Angriffe auf Thron und Altar aufzuhalten, die gesetzliche Gewalt 
wieder aufzurichten, dem Könige seine Freiheit und Sicherheit wieder zu erstatten, und ihn in 
den Stand zu setzen, die gesetzmäßig ihm zukommende Gewalt auszuüben. 
Überzeugt, dass der gesunde Teil des französischen Volks die Ausschweifungen der herr-
schenden Partei verabscheut, und dass der größere Teil der Bewohner mit Ungeduld den 
Augenblick der Hilfe erwartet, um sich offen gegen die verhassten Maßregeln seiner Unter-
drücker zu erklären, fordern Ihre Majestäten dieselben auf, ohne Verzug zur Vernunft, zur 
Gerechtigkeit, zur Ordnung und zum Frieden zurückzukehren. In dieser Hinsicht erklärt der 
Unterzeichnete, Oberbefehlshaber der verbündeten Heere, folgendes: 
1. Dass die beiden verbündeten Höfe durch unwiderstehliche Gründe zu dem gegenwärtigen 
Kriege bewogen wurden, dass sie dadurch nur das Heil Frankreichs beabsichtigen, aber 
keineswegs sich durch Eroberungen bereichern wollen; 
2. Dass sie nicht die Absicht haben, sich in die innere Regierung Frankreichs zu mischen; 
sondern dass sie nur den König, die Königin und die königliche Familie aus der Gefangen-
schaft befreien, und Sr. allerchristlichsten Majestät die Mittel verschaffen wollen, ohne Ge-
fahr und Hindernis die Einberufungen vorzunehmen, die sie für notwendig finden sollte, um 
für das Wohl ihres Volkes nach den Versprechungen und so viel von ihr abhängen wird, zu 
arbeiten; 
3. Dass die verbündeten Heere die Städte, Märkte und Dörfer, auch die Personen und Güter 
derer, welche sich dem Könige unterwerfen werden, beschützen, und dass sie zur unmittel-



baren Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Polizei in ganz Frankreich beitragen 
werden; [...] 
5. dass die Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten des französischen Linienheers 
ebenfalls aufgefordert sind, zu ihrer alten Treue zurückzukehren, und sich auf der Stelle dem 
König, ihrem rechtmäßigen Fürsten, zu unterwerfen; 
6. dass die Mitglieder der Verwaltungsbehörden, der Departements, der Bezirke und der Ge-
meinden gleichmäßig mit ihrem Leben und mit ihren Gütern zu stehen haben für alle Verbre-
chen, Brandstiftungen, Ermordungen, Plünderungen und Tätlichkeiten, welche sie in ihrem 
Gebiete zulassen, und nicht notorisch zu verhindern gesucht haben; dass sie weiterhin ihre 
Stellen noch ferner zu bekleiden haben, bis Seine allerchristlichste Majestät nach Seiner 
Befreiung andere Befehle erteilt haben wird, oder bis in Seinem Namen anders verordnet 
werden wird; 
7. dass die Bewohner von Städten, Marktflecken und Dörfern, welche es wagen sollten, sich 
gegen die Heere Ihrer Majestäten zu verteidigen, und auf dieselben entweder im offenen 
Felde oder aus den Fenstern, Türen oder andern Öffnungen ihrer Häuser zu schießen, so-
gleich nach der ganzen Strenge des Kriegsrechts bestraft und ihre Wohnungen zerstört oder 
angezündet werden sollen. Alle Bewohner der besagten Städte, Marktflecken und Dörfer da-
gegen, welche sich beeilen werden, sich ihrem Könige zu unterwerfen und ihre Tore den ver-
bündeten Truppen zu öffnen, werden sogleich unter den unmittelbaren Schutz derselben 
gestellt, ihre Personen, ihre Güter und Habseligkeiten werden unter dem Gesetze stehen, 
und es wird für die allgemeine Sicherheit aller und der einzelnen gesorgt werden; 
8. die Stadt Paris und alle ihre Bewohner ohne Unterschied sind schuldig, sich sogleich 
ihrem König zu unterwerfen, ihn in volle Freiheit zu setzen, und ihm, so wie allen Mitgliedern 
seiner Familie, die Unverletzlichkeit und die Achtung zu versichern, auf welche nach dem 
Vernunft- und Völkerrechte die Fürsten gegenüber von ihren Untertanen Anspruch zu ma-
chen haben. Ihre Majestäten machen alle Mitglieder der Nationalversammlung, des Departe-
ments, der Bezirke und des Gemeinderats, alle Friedensrichter von Paris und wen es sonst 
betreffen mag, persönlich bei ihrem Leben und bei Strafe, vor einem Kriegsgerichte ohne 
Hoffnung auf Begnadigung verurteilt zu werden, verantwortlich für alle Vorfälle. Ihre Majes-
täten erklären ferner auf Ihr kaiserliches und königliches Ehrenwort, dass, wenn das Schloss 
der Tuilerien gestürmt oder sonst verletzt, wenn die mindeste Beleidigung dem Könige, der 
Königin und der ganzen königlichen Familie zugefügt, nicht unmittelbar für ihre Sicherheit, ihr 
Leben und ihre Freiheit gesorgt wird, sie eine beispiellose und für alle Zeiten denkwürdige 
Rache nehmen und die Stadt Paris einer militärischen Exekution und einem gänzlichen Ruin 
preisgeben, die Verbrecher selbst aber dem verdienten Tode überliefern werden. Ihre Majes-
täten versprechen dagegen den Einwohnern von Paris ihre Verwendung bei Sr. Allerchrist-
lichsten Majestät, um ihnen Begnadigung für ihre Fehler und Irrtümer zu verschaffen und die 
kräftigsten Maßregeln zu nehmen, um ihre Personen und Güter zu sichern, wenn sie die 
obige Aufforderung schnell befolgen werden.  
 
Gegeben im Hauptquartier Koblenz am 25.Juli 1792 
Unterzeichnet: Karl Wilhelm Ferdinand Herzog von Braunschweig-Lüneburg 
 
10. August 1792 Sturm auf die Tuilerien, Verhaftung des Königs, Einführung der Republik 
20. September 1792 Kanonade von Valmy, Rückzug des Herzogs von Braunschweig 
Dumouriez siegt bei Jemappes und erobert Belgien 
21. Januar 1793 Hinrichtung des Königs, 16. Oktober 1793 der Königin 
Februar 1793 Eintritt Großbritanniens in den Krieg. Dumouriez verliert bei Neerwinden, 
Belgien wird von Österreich zurückerobert.. 
Levée en masse in Frankreich unter Carnot. Rückeroberung Belgiens unter Jourdan. 
Die Niederlande werden zur Batavischen Republik. Linksrheinische Städte werden besetzt. 
5. April 1795 Friede von Basel zwischen Frankreich und Preußen: Preußen akzeptiert die 
Rheingrenze und erhält dafür Entschädigungszusagen rechtsrheinisch. 
1796/97 Napoleons Feldzüge und Siege gegen Österreich in Italien 
17. Oktober 1797 Friede von Campo Formio zwischen Österreich und Frankreich.  
Österreich akzeptiert die Rheingrenze und die Cisalpinische Republik, erhält dafür Venedig. 



Zweiter Koalitionskrieg 1799 - 1802 

Österreich, England und Russland schlossen sich zu einem neuen Bündnis zusammen. Der 
Anlass war der Gesandtenmord von Rastatt, wo die französischen Gesandten, die dort über 
den Frieden mit dem Reich verhandelten, am 21. März 1799 ermordet wurden. Erzherzog 
Karl schlug Jourdan am Bodensee, und der russische General Suworoff durchquerte die 
Schweiz und schlug die Franzosen in Oberitalien.  
1800 siegte Moreau bei Hohenlinden und Napoleon bei Marengo über die Österreicher. 
Febr. 1801 Friede von Lunéville mit Österreich (wie Campo Formio) 
März 1802 Friede von Amiens mit England 
 
Österreichischer Kaiser 11. August 1804 
Nachdem Napoleon am 18. Mai 1804 zum Kaiser der Franzosen ausgerufen worden war, 
entschloss sich Franz II., für seine österreichischen Besitzungen auch den Kaisertitel 
anzunehmen. Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu 
allen Zeiten Mehrer des Reichs, Erbkaiser von Oesterreich etc., König in Germanien, zu 
Hungarn, Böheim, Croatien, Dalmazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Jerusalem, 
Erzherzog zu Oesterreich, etc. Von 1804 bis 1806 gab es ein Doppelkaisertum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Reich, das bisher für die Reichsstände eine Existenzgarantie gewesen war, akzeptierte 
Säkularisation und Mediatisierung als Prinzipien einer radikalen Neugliederung, die formal in 
einem Reichsgesetz, inhaltlich aber in Paris entschieden wurde und zu einem System neuer 
Mittelstaaten führte. Der Kaiser musste nach zwei verlorenen Kriegen diese vor allem gegen 
den österreichischen Einfluss im Reich gerichteten Veränderungen hinnehmen. 



Dritter Koalitionskrieg 1805 

Österreich, England und Russland verbünden sich gegen Frankreich.  
21. Oktober 1805 Seeschlacht von Trafalgar: Frankreich verliert seine Flotte. 
2. Dezember 1805 Dreikaiserschlacht von Austerlitz: Napoleon schlägt die vereinigte 
russisch-österreichische Armee 
25. Dezember 1805 Friede von Pressburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Erklärung der vollen Souveränität der neuen Mittelstaaten, der Bildung des Rhein-
bundes und der Erklärung Napoleons, dass er den Bestand der deutschen Verfassung nicht 
mehr anerkennt, endete faktisch das alte Kaiserreich. Deshalb legte Kaiser Franz II. am 6. 
August 1806 die Kaiserkrone nieder. 

Erklärung des Kaisers vom 6. August 1806 

Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten 
Mehrer des Reichs, Erbkaiser von Oesterreich etc., König in Germanien, zu Hungarn, 
Böheim, Croatien, Dalmazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Jerusalem, Erzherzog 
zu Oesterreich, etc. 
 
Nach dem Abschlusse des Preßburger-Friedens war Unsere ganze Aufmerksamkeit und 
Sorgfalt dahin gerichtet, allen Verpflichtungen, die Wir dadurch eingegangen hatten, mit 
gewohnter Treue und Gewissenhaftigkeit das vollkommenste Genügen zu leisten, und die 
Segnungen des Friedens Unsern Völkern zu erhalten, die glücklich wieder hergestellten 
friedlichen Verhältnisse allenthalben zu befestigen, und zu erwarten, ob die durch diesen 
Frieden herbeygeführten wesentlichen Veränderungen im deutschen Reiche, es Uns ferner 
möglich machen würden, den nach der kaiserlichen Wahlcapitulation Uns als Reichs-
Oberhaupt obliegenden schweren Pflichten genug zu thun. Die Folgerungen, welche 
mehreren Artikeln des Preßburger-Friedens gleich nach dessen Bekanntwerdung und bis 



jetzt gegeben worden, und die allgemein bekannten Ereignisse, welche darauf im deutschen 
Reiche Statt hatten, haben Uns aber die Ueberzeugung gewährt, daß es unter den einge-
tretenen Umständen unmöglich seyn werde, die durch den Wahlvertrag eingegangenen 
Verpflichtungen ferner zu erfüllen: und wenn noch der Fall übrig blieb, daß sich nach förder-
samer Beseitigung eingetretener politischen Verwickelungen ein veränderter Stand ergeben 
dürfte, so hat gleichwohl die am 12. Julius zu Paris unterzeichnete, und seit dem von den 
betreffenden Theilen begnehmigte Uebereinkunft mehrerer, vorzüglichen Stände zu ihrer 
gänzlichen Trennung von dem Reiche und ihrer Vereinigung zu einer besondern Conföde-
ration, die gehegte Erwartung vollends vernichtet. 
 
Bey der hierdurch vollendeten Ueberzeugung von der gänzlichen Unmöglichkeit, die Pflich-
ten Unseres kaiserlichen Amtes länger zu erfüllen, sind Wir es Unsern Grundsätzen und 
Unserer Würde schuldig, auf eine Krone zu verzeihen, welche nur so lange Werth in Unsern 
Augen haben konnte, als Wir dem, von Kurfürsten, Fürsten und Ständen, und übrigen 
Angehörigen des deutschen Reichs Uns bezeigten Zutrauen zu entsprechen und den 
übernommenen Obliegenheiten ein Genügen zu leisten im Stande waren. 
 
Wir erklären demnach durch Gegenwärtiges, daß Wir das Band, welches Uns bis jetzt an 
den Staatskörper des deutschen Reichs gebunden hat, als gelöst ansehen, daß Wir das 
reichsoberhauptliche Amt und Würde durch die Vereinigung der conföderirten rheinischen 
Stände als erloschen und Uns dadurch von allen übernommenen Pflichten gegen das 
deutsche Reich los gezählt betrachten und die von wegen desselben bis jetzt getragene 
Kaiserkrone und geführte kaiserliche Regierung, wie hiermit geschieht, niederlegen. 
 
Wir entbinden zugleich Kurfürsten, Fürsten und Stände und alle Reichsangehörigen, 
insonderheit auch die Mitglieder der höchsten Reichsgerichte und die übrige Reichsdiener-
schaft von ihren Pflichten, womit sie an Uns, als das gesetzliche Oberhaupt des Reichs, 
durch die Constitution gebunden waren. 
 
Unsere sämmtlichen deutschen Provinzen und Reichsländer, zählen Wir dagegen wechsel-
seitig, von allen Verpflichtungen, die sie bis jetzt unter was immer für einem Titel gegen das 
deutsche Reich getragen haben, los und Wir werden selbige in ihrer Vereinigung mit dem 
ganzen österreichischen Staatskörper, als Kaiser von Oesterreich unter den wieder herge-
stellten und bestehenden friedlichen Verhältnissen mit allen Mächten und benachbarten 
Staaten, zu jener Stufe des Glücks und Wohlstandes zu bringen beflissen seyn, welche das 
Ziel aller Unserer Wünsche, der Zweck Unserer angelegensten Sorgfalt stets seyn wird. 
 
Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, den 6. August, im eintausend 
achthundert und sechsten, Unserer Reiche des Römischen, und der Erbländischen im 
fünfzehnten Jahre. 
 
    Franz.      Johann Philipp Graf von Stadion. 
 
1806 Das preußische Heer wird in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt vernichtet. 
1807 Friede von Tilsit: Preußen verkleinert, neues Königreich Westfalen für Jerôme. 
Russland beteiligt sich an der Kontinentalsperre. 
1809 Fünfter Koalitionskrieg: Österreich wird wieder geschlagen. Neuer Staatskanzler 
Metternich. Heirat Napoleons mit Marie-Louise von Österreich.  
1812 Napoleon verliert seine Grande Armée in Russland 
1813 Völkerschlacht von Leipzig (Napoleon gegen Österreich, Preußen, Russland) 
1814-1815 Wiener Kongress  
1815 – 1845 Zeitalter der Restauration: Metternich 
Als Franz 1835 starb, erbte sein ältester Sohn Ferdinand die Kaiserwürde. Symptomatisch 
für den starrsinnigen Konservatismus Franz' und Metternichs, dass trotz Ferdinands offen-
sichtlicher Regierungsunfähigkeit ein Wechsel in der Thronfolge nicht einmal erwogen 
wurde, was freilich nur ihrer Auffassung vom Recht des Erstgeborenen entsprach. 


